
Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die vereinbarten Versicherungsbedingungen 
und Klauseln sind im Versicherungsschein bzw. Angebot beschrieben. 

Hier geht es zu den jeweiligen Bedingungen: 
(per Klick auf das jeweilige Feld gelangen Sie zu den entsprechenden Bedingungen und Klauseln) 

Kunden-und Produktinformationen und 
Versicherungsbedingungen  für die

Sach-und Elektronikversicherung (Stand 09/2020)

Allgemeine Rechtsvorschriften

Klauseln und Deklarationen

Allgemeine Versicherungsbedingungen

Allgemeine Kunden-und Produktinformationen



 Name: HVS Hamburger Versicherungs-Service AG 

 Tätigkeit Assecuradeur / Versicherungsvertreter i.S.d. § 34 d Abs. 1 GewO
 Rechtsform Aktiengesellschaft 
 Registergericht Amtsgericht Hamburg 
 Registernummer HRB 93675 
 Steuernummer 46/710/03255 
 Anschrift/Sitz Sachsenfeld 2, 20097 Hamburg 
 Vorstand Thorsten Schmidt, Stefan Schröder, Dirk Speer 

Allgemeine Kundeninformationen 

Identität des Versicherers 
Name Gothaer Allgemeine 

Versicherung AG 
Ostangler Brandgilde 

VVaG 

Allianz Versicherungs-

AG 

AXA Versicherung AG Alte Leipziger 

Versicherung AG 

ERGO Versicherung 

AG 

Condor Allgemeine 

Versicherungs-

Aktiengesellschaft 

Rechtsform Aktiengesellschaft VVaG Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft

Registergericht Amtsgericht Köln Amtsgericht Flensburg Amtsgericht München Amtsgericht Köln Amtsgericht Bad Homburg Amtsgericht Düsseldorf Amtsgericht Hamburg 

Registernummer 
HRB 21433 HRB 158 KA HRB 75727 HRB 21298 HRB 1585 HRB 36466 HRB 7520 

Postanschrift 50598 Köln Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger –Platz 1, 

61440 Oberursel 

ERGO-Platz 2  

40198 Düsseldorf 

Admiralitätstraße 67 

20459 Hamburg 

Ladungsfähige Anschrift Gothaer Allee 1, 

50969 Köln 

Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger –Platz 1, 

61440 Oberursel 

ERGO-Platz 2  

40198 Düsseldorf 

Admiralitätstraße 67 

20459 Hamburg 

Vertreten durch: Vorstand: 

Thomas Bischof,

(Vorsitzender) 

Oliver Brüß, 

Dr. Mathias Bühring-Uhle, 

Harald Ingo Epple),  

Michael Kurtenbach,  

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Prof. Dr. Werner Görg 

Vorstand: 

Jens-Uwe Rohwer (Vorsitzender), 

Andreas Schmid 

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  

Constantin Bennemann 

Vorstand 

Frank Sommerfeld, (Vorsitzender) 

Katja de la Viña 

Jochen Haug 

Dr. Jan Malmendier

Ulrike Zeiler

Dr. Dirk Steingröver 

Dr. Dirk Vogler 

Dr. Rolf Wiswesser 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Dr. Klaus-Peter Röhler 

Vorstand 

Dr. Thilo Schumacher 

(Vorsitzender) 

Beate Heinisch 

Kai Kuklinski 

Dr. Stefan Lemke 

Dr. Nils Reich 

Dr. Marc Daniel Zimmermann 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Antimo Perretta 

Vorstand 

Kai Waldmann, Sven Waldschmidt 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Christoph Bohn 

Vorstand 

Mathias Scheuber (Vorsitzender) 

Dr. Christian Gründl 

Christian Molt 

Andrea Mondry 

Heiko Stüber  

Vorsitzende des Aufsichtsrats 

Dr. Clemens Muth 

Vorstand 

Michael Busch, 

Jan Dirk Dallmer 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Dr. Christoph Lamby 

Den Risikoträger/Versicherer Ihres Vertrages entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag bzw. 
Versicherungsschein. 

Identität eines Vertreters 
des Versicherers 

Die HVS Hamburger Versicherungs-Service AG ist durch, die im Versicherungsschein genannten, Versicherungsgesellschaften 
bevollmächtigt Policen in deren Namen auszustellen und zu verwalten. 

Zuständige 

Aufsichtsbehörde 

Informationen zur 

Versicherungsleistung und 

zum Gesamtbeitrag 

Wesentliche Merkmale 

der Versicherungsleistung 

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) 

Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann. 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der 
Versicherungsleistungen sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) 
haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehörigen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie 
bitte dem Vorschlag/Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und vereinbarten 
Klauseln 

Beitragszahlung 

 Erstbeitrag Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. 

 Folgebeitrag Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung genannten Fälligkeiten geleistet wird

 SEPA-Lastschrift-

Mandat

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen 

 Zahlweise Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼- 
jährliche oder monatliche Beitragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige 
Beitragszahlung berechnet werden kann
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Gültigkeitsdauer von 

Vorschlägen 

Grundsätzlich haben die Ihnen vor Abschluss eines Versicherungsvertrags zur Verfügung 
gestellten Informationen eine befristete Gültigkeitsdauer, falls kein entsprechender 
Versicherungsvertrag abgeschlossen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen 
(Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und Preisangaben. Soweit Sie den 
betreffenden Informationen nichts anderes entnehmen können, sind wir Ihnen gegenüber an die 
darin enthaltenen Angaben vier Wochen gebunden. 

Zustandekommen des 

Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags und unsere 
Annahmeerklärung durch Übersendung des Versicherungsscheins zustande, wenn Sie nicht von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den 
getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit 
verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt..

Beginn des 

Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt 
enthalten. 

 Vorläufige Deckung Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem 
darin genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der 
insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vorlage des 
Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 

Bindefristen Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags einen Monat gebunden. 

Laufzeit, Mindestlaufzeit, 

Beendigung des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der 
dreimonatigen Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit gekündigt wird. Den Versicherungsablauf bzw. 
die Mindestvertragslaufzeit entnehmen Sie bitte Ihrem Vorschlag/Antrag oder dem 
Versicherungsschein. 

Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit können Sie und wir den Vertrag nur auf Grund 
besonderer Anlässe beenden, z. B. im Schadenfall oder bei Risikofortfall. 

Anwendbares Recht / 

Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; das gilt sowohl für die Aufnahme der 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages als auch für den 
Versicherungsvertrag selbst. Ansprüche gegen uns als Versiche-rer können Sie vor dem 
Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Amts- bzw. 
Landge-richt in Köln (Sitz der Gesellschaft) geltend machen.

Vertragssprache Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in 
deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder 
anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 
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Ansprechpartner für 

außergerichtliche 

Schlichtungsstellen 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. 
Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an die 
gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle für Verbraucher zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten: 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht berührt. 

Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge: 

Ergänzende Informationen für 
Fernabsatzverträge: 

1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustande.
2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in Textform ohne Begründung
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt am Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. – 
falls Ihnen die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen – mit 
dem Zugang der genannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag unwirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht, soweit im Vertrag nicht 
ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernabsatzverträgen über Versicherungen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in diesem Fall zu zahlen. Die 
Erstattung durch uns muss unverzüglich, spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs 
erfolgen. Soweit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften über 
Fernabsatzverträge haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gem. § 5 a VVG bzw. ein 
Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu. 
3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-, Unfall- und
Sachversicherungen. 
4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt;
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt. 



Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

Einwilligungsklausel nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG): 

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/ 
Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung 
der Rückversicherung sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an 
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe an andere 
Versicherer übermittelt. 
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für 
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei 
künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer meine allgemeine Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen 
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die 
Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler 
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur 
Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren 
Verbraucherinformationen), auf Wunsch auch sofort, überlassen wird. 
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Produktinformationsblatt Geschäfts-u. Betriebsversicherung

Vorbemerkung

Wozu dient Ihre Geschäfts- 
und Betriebs-versicherung ?

Wofür wird geleistet?

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Geschäfts- und Betriebsversicherung. 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige Informationen finden 
Sie in unserem Vorschlag bzw. im Antrag und in den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Die Geschäfts- und Betriebsversicherung bietet eine umfangreiche Absicherung gegen zahlreiche Sachschäden, 
die die Betriebseinrichtung und Waren Ihres Betriebes bedrohen.

Wir versichern – soweit mit Ihnen vereinbart – Ihren Betrieb gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, 
Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie gegen Schäden durch Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, 
Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen und den daraus resultierenden Unterbrechungsschäden.

Was ist nicht versichert? Einige Schadenursachen, die kaum kalkulierbar oder aber nicht zu vermeiden sind, sind 
ausgenommen, damit die Beiträge in vernünftigen Grenzen bleiben.

Hierzu zählen insbesondere Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 
oder Aufstand oder durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

Eine Einschränkung, die eigentlich selbstverständlich ist: Wer einen Schaden vorsätzlich herbeiführt oder 
den Schaden absichtlich falsch darstellt, erhält keine Entschädigung.

Was kostet der 
Versicherungsschutz für 
Ihr Gebäude?

Worauf sollten Sie bei 
Vertragsabschluss und 
während der Laufzeit des 
Vertrages achten?

Was müssen Sie im 
Schadenfall tun?

Was passiert bei Nichtbeach-
tung der vertraglichen und 
gesetzlichen Bestimmungen?

Der Preis für eine Geschäfts- und Betriebsversicherung richtet sich nach dem vereinbarten Versicherungsumfang 
und der Höhe der Versicherungssumme für Ihre Betriebseinrichtung und Ihre Waren und Vorräte.

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr erhoben. Es können auch kürzere Zeiträume 
(Ratenzahlung) vereinbart werden.

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag erhoben wird, können Sie dem 
Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen.

Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie bei Antragstellung und im Verlauf 
des Vertrages alle den Umfang der Versicherung bestimmenden Angaben machen und die für die 
Übernahme des Versicherungsschutzes gefahrerheblichen Umstände anzeigen. Das sind die Informationen, 
nach denen im Antrag und den ergänzenden Formularen gefragt wird. Bitte beantworten Sie alle Fragen des 
Versicherungsantrags vollständig und richtig

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in Ihrem Betrieb Veränderungen durchführen. Benachrichtigen Sie 
uns insbesondere bei jeder Gefahrerhöhung.

Bitte unterrichten Sie uns auch bei Neuinvestitionen oder wenn sich Ihr Lagerbestand verändert, damit 
die Versicherungssumme geprüft werden kann.

Darüber hinaus sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen jeweils im § 11 einige Auflagen 
enthalten, die eigentlich ohnehin zur normalen Sorgfaltspflicht gehören und leicht zu erfüllen sind:

Dies alles ist wichtig, damit Ihr Versicherungsschutz nicht beeinträchtigt wird.

 Versuchen Sie den Schaden gering zu halten.

 Rufen Sie in Brandfällen sofort die Feuerwehr.
 Schließen Sie bei Leitungswasserschäden den Haupthahn.

 Durch Sturm oder Hagel entstandene Öffnungen sind baldmöglichst zu verschließen.
 Benachrichtigen Sie bei Schäden durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus oder Raub unverzüglich die

Polizei und legen Sie ihr eine Liste der abhanden gekommenen Sachen vor.
 Lassen Sie abhanden gekommene Wertpapiere oder Urkunden sofort sperren.
 Erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des Schadens

festzustellen.
 Benachrichtigen Sie uns sofort.

Die Nichtbeachtung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen kann dazu führen, dass Sie 
Ihren Versicherungsschutz teilweise oder ganz verlieren. Darüber hinaus können wir berechtigt sein, 
uns vom Vertrag durch Kündigung oder Rücktritt zu lösen.



Wie kann der 
Versicherungsvertrag 
beendet werden?

Der Vertrag kann zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer mit einer Frist von 3 Monaten 
schriftlich gekündigt werden.

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mehr als 3 Jahre, kann der Vertrag zum Ende des dritten oder jeden 
darauf folgenden Jahres mit Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Es handelt sich bei den Verträgen zur 
Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm- und Elementarschadenversicherung, sowie der Klein-
BU-Versicherung um rechtlich selbständige Verträge, die einzeln gekündigt werden können.

Nach jedem Versicherungsfall kann der Versicherungsvertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss dem 
Versicherer spätestens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Sie wird einen Monat 
nach ihrem Zugang wirksam. Sie können aber bestimmen, dass Ihre Kündigung auch zu einem späteren 
Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

Nach einer Anpassung des Beitragssatzes kann der Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem wir Sie über 
die Erhöhung informiert haben, mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Beitragserhö-
hung, gekündigt werden.



Produktinformationsblatt Gebäudeversicherung 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Gebäudeversicherung. Bitte 

beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige Informationen 

finden Sie in unserem Vorschlag bzw. im Antrag und in den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen. 

Die Gebäudeversicherung bietet eine umfangreiche Absicherung gegen zahlreiche Sachschäden, die Ihr 
Gebäude bedrohen. 

Unter Gebäude verstehen wir nicht nur den eigentlichen Baukörper, sondern auch verschiedene Einbauten,
die Sie als Eigentümer vorgenommen haben. Achten Sie deshalb darauf, dass fest verlegte Fußbodenbeläge, 

Klima- und Zentralheizungsanlagen, sanitäre Installationen und elektrische Anlagen in der Versicherungs-
summe erfasst sind, denn sie zählen zum Gebäude.

Wir versichern — soweit mit Ihnen vereinbart — Ihr Gebäude gegen Schäden durch Feuer, Leitungswasser, 

Sturm und Hagel sowie gegen Schäden durch Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee 

druck und Lawinen.

Einige Schadenursachen, die kaum kalkulierbar oder aber nicht zu vermeiden sind, sind ausgenommen,
damit die Beiträge in vernünftigen Grenzen bleiben.

Hierzu zählen insbesondere Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand oder durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

Eine Einschränkung, die eigentlich selbstverständlich ist: Wer einen Schaden vorsätzlich oder herbeiführt
oder den Schaden absichtlich falsch darstel lt, erhält keine Entschädigung.

Der Preis für eine Gebäudeversicherung richtet sich nach dem vereinbarten Versicherungsumfang und der 

Höhe der Versicherungssumme für Ihr Gebäude 

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr erhoben. Es können auch kürzere Zeit-
räume (Ratenzahlung) vereinbart werden.

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag erhoben wird, können Sie dem 

Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen.

Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie bei Antragstellung und im Verlauf
des Vertrages alle den Umfang der Versicherung bestimmenden Angaben machen und die für die Übernahme 
des Versicherungsschutzes gefahrerheblichen Umstände anzeigen. Das sind die Informationen, nach denen 
im Antrag und oder den ergänzenden Formularen gefragt wird.

Haben Sie ein Gebäude erworben, dann teilen Sie uns bitte mit, ob der Verkäufer das Haus versichert hatte, 

damit eine Doppelversicherung vermieden wird. Bitte beantworten Sie alle Fragen des Versicherungsantrags 

vollständig und richtig.

Bitte teilen Sie uns alle Neu-, Um- und Anbauten mit, damit wir die Versicherungssumme entsprechend 

anpassen können.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Änderungen in der Nutzung des Gebäudes ergeben. Benachrichtigen Sie 

uns insbesondere bei jeder Gefahrerhöhung.

Darüber hinaus sind in den Al lgemeinen Versicherungsbedingungen jeweils im § II einige Auflagen 
enthalten, die eigentlich ohnehin zur normalen Sorgfaltspflicht gehören und leicht zu erfüllen sind:
So müssen beispielsweise Haus und Dach (Sturmversicherung) und alle Wasserleitungs- und Heizungsanla-
gen (Leitungswasserversicherung) in ordnungsgemäßem Zustand erhalten werden. Während der kalten Jah-
reszeit sind alle Gebäude ausreichend zu beheizen und dies zu kontrollieren oder aber alle Wasser führenden 
Anlagen abzusperren und zu entleeren. Dies gilt gleichfalls für nicht benutzte Gebäude oder Gebäude teile.

Dies alle ist richtig, damit ihr Versicherungsschutz nicht beeinträchtigt wird.

Was müssen Sie im Schadenfall 
tun? 

• Versuchen Sie den Schaden gering zu halten.
• Rufen Sie in Brandfällen sofort die Feuerwehr.

• Schließen Sie bei Leitungswasserschäden den Haupthahn.
• Lassen Sie zugefrorene Rohre, Heizkörper usw. durch einen Fachmann auftauen.

• Durch Sturm oder Hagel entstandene Öffnungen sind baldmöglichst zu verschließen.

• Benachrichtigen Sie uns sofort.

• Erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des Schadens fest 

zustellen. 

Vorbemerkung 

Wozu dient Ihre 

Gebäudeversicherung ? 

Was ist nicht versichert? 

Was kostet der Versicherungs- 

schutz für Ihr Gebäude? 

Worauf sollten Sie bei Vertrags-
abschluss und Während der Lauf
zeit des Vertrages achten? 

Wofür wird geleistet



 Was passiert bei Nichtbeach Die Nichtbeachtung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen kann dazuführen, dass Sie Ihren Ver
tung der vertraglichen und sicherungsschutz teilweise oder ganz verlieren. Darüber hinaus können wir berechtigt sein, uns vom Vertrag
gesetzlichen Bestimmungen? durch Kündigung oder Rücktritt zu lösen.

Ist Ihr Gebäude zerstört, z.B. abgebrannt, erhalten Sie den ortsüblichen Neubauwert. Er richtet sich nach den
Preisen unmittelbar vor dem Schaden. Ist der Zeitwert des Gebäudes niedriger als 40 Prozent des Neuwer-
tes, erhalten Sie den Zeitwert ersetzt.

Ist Ihr Gebäude durch eine versicherte Gefahr beschädigt, erhalten Sie die Reparaturkosten.

Vollen Ersatz Ihres Schadens erhalten Sie,

• wenn Sie das Gebäude tatsächlich wieder aufbauen oder uns nachweisen, dass Sie die Entschädigung voll
für die Wiederherstellung verwenden. Wollen Sie dies nicht, so erhalten Sie eine Entschädigung, die nach
dem Zustand des Gebäudes und seiner Abnutzung berechnet wird (Zeitwertentschädigung), das gilt
auch, wenn Sie innerhalb von 3 Jahren nach dem Schadenfall nicht wieder aufgebaut haben 

und 

• wenn die mit uns vereinbarte Versicherungssumme dem Wert des Gebäudes entspricht. (siehe §§ 8 der 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen - Unterversicherung).
Haben Sie Ihr Gebäude zum gleitenden Neuwert versichert, dann werden Versicherungsschutz und Beitrag 

automatisch der Veränderung der Baupreise angepasst. Dies erspart Ihnen die ständige Beobachtung der 

Baupreise. Eine Unterversicherung mit den geschilderten Nachteilen ist hier nur dann möglich, wenn der
Wert Ihres Hauses bei Abschluss des Vertrages zu niedrig angegeben war oder sich danach durch Umbauten 

oder Ausbauten erhöht hat.

Der Vertrag kann zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekün-
digt werden. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mehr als 3 Jahre, kann der Vertrag zum Ende des dritten 

oder jeden darauf folgenden Jahres mit Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Es handelt sich bei den Ver-
trägen zur Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Elementarschadenversicherung um rechtlich selbstständige 

Verträge, die einzeln gekündigt werden können.

Nach jedem Versicherungsfall kann der Versicherungsvertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss dem
Versicherer spätestens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Sie wird einen Monat
nach ihrem Zugang wirksam. Sie können aber bestimmen, dass Ihre Kündigung auch zu einem späteren Zeit
punkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

Nach einer Anpassung des Beitragssatzes kann der Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem wir Sie über
die Erhöhung informiert haben, mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Beitragserhö-
hung, gekündigt werden.

Was erhalten Sie im 

Versicherungsfall?

Wie kann der Versicherungs 

vertrag beendet Werden? 



Produktinformationsblatt Elektronikversicherung  

Vorbemerkung 

Welchen Versicherungsvertrag 
bieten wir Ihnen an? 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Elektronikversicherung. Bitte 
beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige Informationen 
finden sich in unserem Vorschlag für eine Elektronikversicherung bzw. im Antrag und in den beige-
fügten Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind die dort getroffenen Rege-
lungen. 

Wir bieten Ihnen eine Elektronikversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Bedingungen für 
die Elektronikversicherung (ABE 2008) sowie alle weiteren im Antrag genannten Klauseln und Besonderen 
Vereinbarungen. 

Was ist versichert? Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektrotechnischen und elektronischen, betriebs- 
fertigen Anlagen und Geräte der 

• Daten- und Kommunikationstechnik, Bürotechnik

• Mess- und Prüftechnik, Prozessrechner, Kassen und Waagen

• Satz- und Reprotechnik

• Bild- und Tontechnik

• Medizintechnik

Mitversichert sind die fest installierten Datenträger (z.B. Festplatten) und System-Programmdaten aus 
Betriebssystemen. 

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 1 — „Versicherte und nicht versicherte Sachen" der ABE 2008. 

Wofür wird geleistet? 

Wofür leisten wir nicht? 

Der Versicherer leistet Entschädigung - soweit vereinbart - für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen 
oder Zerstörungen an versicherten Sachen und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. Hierzu zählen Sachschäden, insbesondere durch 

• Menschliche Ursachen wie Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub oder Plünderung, Vorsatz Dritter, Vandalismus und Sabotage

• Technische Ursachen wie Überspannung, Unterspannung, Fremdspannung, Kurzschluss, Ausfall von
Steuerungseinrichtungen, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

• Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag (direkt oder indirekt), Ruß und Rauch, Schmoren, Sengen,
Glimmen und Löschmittel

• Wasser aller Art, Feuchtigkeit, Überschwemmung

• Höhere Gewalt, Sturm, Hochwasser

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 2 — „Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden" 
der ABE 2008. 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen 
Beitrag verlangen. Deshalb wurden einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 
Nicht versichert sind insbesondere 

• Schäden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten

• Schäden durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten

• Schäden durch betriebsbedingte Abnutzung oder Alterung

• Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand oder innere
Unruhen

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschluss-
gründe entnehmen Sie bitte Abschnitt A § 2 Nr. 2 bis 4 — „Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden" der ABE 2008. 

Wie hoch ist Ihr Beitrag (Prämie) Der Beitrag für eine Elektronikversicherung richtet sich nach dem individuellen Risiko und dem vereinbarten 
und wann müssen Sie ihn Versicherungsumfang. Die Höhe des Beitrages einschließlich eines eventuellen Ratenzahlungszuschlags bei 
bezahlen? unterjähriger Zahlweise sowie gesetzliche Steuern können Sie sowohl Ihrem Vorschlag/Antrag als auch 

Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr im Voraus erhoben. Es können aber 
auch kürzere Zeiträume (Ratenzahlung) oder Einmalbeiträge bei zeitlich befristeten Risiken vereinbart sein. 
Der Erst- oder Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag vereinbart wurde, können Sie 
dem Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen. 



• während der Vertragslaufzeit? 

• wenn ein Schaden eingetreten 
ist? 

Was sind die Folgen, wenn Sie 
Verpflichtungen nicht beachten? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fra-
gen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wenn Sie Ihre elektrotechnischen und elektro-
nischen Anlagen und Geräte bereits versichert hatten, nennen Sie uns bitte Ihre sämtlichen Vorversicherer 
sowie alle Schäden, die Sie an diese Vorversicherer gemeldet haben. 

Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Not-
wendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen (z.B. Anhebung/Reduzierung der Versicherungs-
summen). Sie müssen uns daher mitteilen, wenn sich diese Umstände verändern. Darüber hinaus müssen 
Sie Ihren Versicherer vorab über besondere Gefahrerhöhungen informieren (z.B. eine Verlegung versicherter 
Sachen in Räume unter Erdgleiche, Einrichten von Produktionsstätten oder Lager feuergefährlicher Stoffe in 
unmittelbarer Nachbarschaft). Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 — „Obliegenheiten der Versiche-
rungsnehmers" — und Abschnitt B § 9 — „Gefahrerhöhung" der ABE 2008. 

Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Benachrichtigen Sie 
uns in jedem Schadenfall sofort, damit ggf. geeignete Sanierungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden 
können. 

Schildern Sie genau die Umstände, die zu dem Schaden geführt haben. 

Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr. Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum sind 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt B § 8 — „Obliegenheiten des Versicherungsnehmers" 
der ABE 2008. 

Beachten Sie die oben benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende 
Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B §§ 1, 8 und 9 — „Anzeigepflichten, Obliegenheiten, Gefahrerhö-
hung" der ABE 2008. 

Welche Verpflichtungen haben 
Sie 

• bis zum Vertragsschluss? 

Wann endet der Vertrag? Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr verlängert er sich stillschweigend um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende des dritten 
Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung spätestens drei Monate vor Ablauf der 
ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. Weitere Einzelheiten können Sie Abschnitt B § 3 —
„Dauer und Ende des Vertrages" der ABE 2008 entnehmen. 

Weitere Kündigungsrechte stehen Ihnen u. a. im Schadenfall zu. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt 
B § 14 — „Kündigung nach dem Versicherungsfall" der ABE 2008. 



Produktinformationsblatt Glasversicherung

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Glasversicherung. Bitte beachten 
Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige Informationen finden 
sich in unserem Vorschlag für eine Glasversicherung bzw. im Antrag und in den beigefügten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Unsere Glasversicherung bietet eine umfangreiche Absicherung bei Glasbruchschäden.

Es gibt verschiedene Arten der Glasversicherung, je nachdem, in welcher Eigenschaft oder für welchen Zweck
Sie den Versicherungsschutz benötigen. (z. B. Privat-/Gewerbe- sowie für Geschäftsbetriebe, Büro- und
Geschäftsgebäude,  Mehrfamilienhäuser oder Zielgruppenversicherungen).

Um welche Art der Glasversicherung es sich in Ihrem konkreten Fall handelt, entnehmen Sie bitte dem Vor-
schlag/Antrag oder Versicherungsschein. 

Die Glasversicherung beinhaltet eine so genannte  „Allgefahrendeckung“. Gleich durch wen oder welche
Gefahr der Bruchschaden an der Verglasung entstanden ist, wir leisten durch Liefern und Montieren einen
neuwertigen Ersatz.

Vorsätzlich oder grob Fahrlässig verursachte Schäden. Sowie Schäden durch Krieg, oder kriegsähnliche
Ereignisse, Innere Unruhen sowie Kernenergie.

Der Preis für eine Glasversicherung richtet sich nach dem vereinbarten Ver sicherungsumfang. Die Höhe des
Beitrages einschließlich eines eventuellen Ratenzahlungszuschlags bei unterjähriger Zahlweise sowie
gesetzliche Steuern können Sie sowohl Ihrem Vorschlag/Antrag als auch Ihrem Versicherungsschein ent -
nehmen.

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr erhoben. Es können aber auch kürzere
Zeiträume (Ratenzahlung) oder Einmalbeiträge bei zeitlich befristeten Risiken (z. B. Veranstaltungen) verein-
bart sein. 

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag vereinbart wurde, können Sie
dem Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen.

Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie bei Antragstellung und im Verlauf
des Vertrages alle den Umfang der Versicherung bestimmenden Angaben machen und die für die Übernah-
me des Versicherungsschutzes gefahrerheblichen Umstände anzeigen. Das sind insbesondere Informatio-
nen, nach denen im Antrag gefragt wird. Bitte beantworten Sie alle Fragen des Versicherungsantrags voll-
ständig und richtig.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in Ihrem Betrieb Veränderungen durchführen. Benachrichtigen Sie uns ins-
besondere bei jeder Gefahrerhöhung.

Bitte unterrichten Sie uns auch bei einer Änderung der Glas- oder Betriebsfläche, der Versicherungssumme,
oder des Gebäudeneubauwertes sowie bei Umzug oder Geschäftsaufgabe.

Darüber hinaus sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im Abschnitt „A“ § 10  einige Auflagen
enthalten, die eigentlich ohnehin zur normalen Sorgfaltspflicht gehören und leicht zu erfüllen sind.

Dies alles ist wichtig, damit Ihr Versicherungsschutz nicht beeinträchtigt wird.

• Melden Sie uns den Schaden unverzüglich, auch dann, wenn die Reparatur nicht sofort durchgeführt wer-
den soll. Wir sind über unser Servicetelefon (030) 5508-81508 täglich 24 Stunden für Sie erreichbar.

• Verändern Sie die Schadenstelle nicht ohne unsere Zustimmung! In dringenden Fällen wenn eine Raumöff-
nung entstanden ist, können Sie eine Notverglasung beauftragen.

• Erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des Schadens festzustel-
len. (z. B. durch Fotos etc.) 

• Den Reparaturauftrag gemäß den Versicherungsbedingungen erteilt Ihr Versicherer . Sie brauchen mit 
Ihrem Geld nicht in Vorleistung treten.

Die Nichtbeachtung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen kann dazu führen, dass Sie Ihren Ver-
sicherungsschutz teilweise oder sogar ganz verlieren. Darüber hinaus können wir berechtigt sein, uns vom
Vertrag durch Kündigung oder Rücktritt zu lösen.

Ist Ihre Verglasung zerbrochen erhalten Sie durch eine von uns beauftragte Reparaturfirma einen neu -
wertigen Ersatz.

Welche Rechtsfolgen treten
bei Nichtbeachtung der
vertraglichen und gesetzlichen
Bestimmungen ein?

Was müssen Sie im Schadenfall
tun?

Worauf sollten Sie bei Vertrags-
abschluss und während der
Laufzeit des Vertrages achten?

Was kostet der Versicherungs-
schutz?

Was ist nicht Versichert?

Wofür wird geleistet?

Wozu dient Ihre  
Glasversicherung?

Vorbemerkung

Was erhalten Sie im Schadenfall?



Verträge mit einer festen Vertragsdauer enden zum vereinbarten Ablauf, ohne dass es einer Kündigung
bedarf. 

Verträge ohne feste Vertragsdauer verlängern sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig vor Ende der
 dreimonatigen Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit gekündigt werden. 

Nach jedem Versicherungsfall kann der Versicherungsvertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss dem
Versicherer spätestens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Diese wird einen Monat
nach ihrem Zugang wirksam. Sie können bestimmen, dass Ihre Kündigung auch zu einem späteren Zeitpunkt
wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

Nach einer Anpassung des Beitrags kann der Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem wir Sie über die
Erhöhung informiert haben, mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Beitragserhöhung,
gekündigt werden.

Wie kann der Versicherungs -
vertrag beendet werden?



Produktinformationsblatt Mietverlustversicherung

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Mietverlustversicherung. Bitte
beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige Informationen
finden sind in unserem Vorschlag bzw. im Antrag und in den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen.

Die Mietverlustversicherung bietet eine umfangreiche Absicherung gegen Mietausfallschäden, die 
durch Sachschäden verursacht werden.

Ein Mietausfallschaden kann bestehen aus dem Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter infolge
eines Sachschadens kraft Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die Zahlung der Miete ganz
oder teilweise zu verweigern oder dem Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Mietwerts der Räume, die
Sie selbst nutzen oder die Sie unentgeltlich Dritten überlassen haben und die infolge eines Sachschadens
unbenutzbar geworden sind.

Werden die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile infolge
eines Sachschaden nach diesem Vertrag zerstört oder beschädigt, leistet der Versicherer Entschädigung für
den dadurch entstehenden Mietausfallschaden.

Sachschaden ist die Zerstörung oder die Beschädigung eines im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäu-
des oder sonstigen Grundstückbestandteils durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Leitungswasser , Sturm, Hagel, oder weitere Elementarschä-
den, soweit Sie die Absicherung dieser Risiken mit uns vereinbart haben.

Einige Schadenursachen, die kaum kalkulierbar oder aber nicht zu vermeiden sind, sind ausgenommen,
damit die Beiträge in vernünftigen Grenzen bleiben.

Hierzu zählen insbesondere Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebel-
lion oder Aufstand oder durch  Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

Eine Einschränkung, die eigentlich selbstverständlich ist: Wer einen Schaden vorsätzlich herbeiführt oder
den Schaden absichtlich falsch darstellt, erhält keine Entschädigung.

Der Preis für eine Mietverlustversicherung richtet sich nach dem vereinbarten Versicherungsumfang und der
Höhe des Bruttojahresmietwerts, der als Versicherungssumme zugrunde liegt.

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr erhoben. Es können auch kürzere
Zeiträume (Ratenzahlung) vereinbart werden.

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag erhoben wird, können Sie dem
Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen.

Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie bei Antragstellung und im Verlauf
des Vertrages alle den Umfang der Versicherung bestimmenden Angaben machen und die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes gefahrerheblichen Umstände anzeigen. Das sind insbesondere Infor-
mationen, nach denen im Antrag gefragt wird. 

Darüber hinaus sind in den Mietverlustversicherungsbedingungen im § 12  einige Auflagen enthalten, 
die eigentlich ohnehin zur normalen Sorgfaltspflicht gehören und leicht zu erfüllen sind:

So müssen beispielsweise Haus und Dach und alle Wasserleitungs- und Heizungsanlagen in ordnungsge-
mäßem Zustand erhalten werden. Während der kalten Jahreszeit sind alle Gebäude ausreichend zu beheizen
und dies zu kontrollieren oder aber alle Wasser führenden Anlagen abzusperren und zu entleeren. 

Dies alles ist wichtig, damit Ihr Versicherungsschutz nicht beeinträchtigt wird.

• Versuchen Sie den Schaden gering zu halten.

• Rufen Sie in Brandfällen sofort die Feuerwehr.

• Schließen Sie bei Leitungswasserschäden den Haupthahn.

• Lassen Sie zugefrorene Rohre, Heizkörper usw. durch einen Fachmann auftauen.

• Durch Sturm oder Hagel entstandene Öffnungen sind baldmöglichst zu verschließen.

• Benachrichtigen Sie uns sofort.

• Erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des Schadens festzustellen.

Die Nichtbeachtung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen kann dazuführen, dass Sie Ihren
Verssicherungsschutz teilweise oder ganz verlieren. Darüber hinaus können wir berechtigt sein, uns vom Ver-
trag durch Kündigung oder Rücktritt zu lösen.

Was passiert bei Nichtbeachtung
der vertraglichen und gesetz-
lichen Bestimmungen?

Was müssen Sie im Schadenfall
tun?

Worauf sollten Sie bei Vertrags-
abschluss und während der Lauf-
zeit des Vertrages achten?

Was kostet der Versicherungs-
schutz für Ihr Gebäude?

Was ist nicht versichert?

Wofür wird geleistet?

Wozu dient Ihre  
Mietverlustversicherung ?

Vorbemerkung
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Ersetzt wird der Mietausfall längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Räume wieder benutzbar sind.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben unberücksichtigt.

Mietverlust wird höchstens für die Dauer von 12 Monaten seit dem Eintritt des Versicherungsfalles ersetzt,
soweit nichts anderes vereinbart ist (Haftzeit ).

Der Vertrag kann zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich 
gekündigt werden. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mehr als 3 Jahre, kann der Vertrag zum Ende des
dritten oder jeden darauf folgenden Jahres mit Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Nach jedem Versicherungsfall kann der Versicherungsvertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss dem
Versicherer spätestens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Sie wird einen Monat
nach ihrem Zugang wirksam. Sie können aber bestimmen, dass Ihre Kündigung auch zu einem späteren Zeit-
punkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

Wie kann der Versicherungs-
vertrag beendet werden?

Was erhalten Sie im 
Versicherungsfall?
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Produktinformationsblatt Betriebsschließungsversicherung
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Betriebsschließungs-
versicherung. Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere 
wichtige Informationen finden Sie in unserem Vorschlag bzw. im Antrag und in den beigefügten Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen.

Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers durch behördliche Veranlassung aufgrund des Gesetzes zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger geschlossen, leistet der Versicherer 
Entschädigung für den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden. Ein Schaden kann auch entstehen,
wenn die Behörde die Desinfektion, Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung
von Vorräten und Waren in dem versicherten Betrieb anordnet oder schriftlich empfiehlt, weil anzunehmen
ist, dass die Vorräte und Waren mit meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet sind.

Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten, dem entgangenen Betriebsgewinn und
den Wiedereröffnungskosten. Ebenfalls versichert sind Schäden durch Tätigkeitsverbote und Desinfektions-
kosten. 

Einige Schadenursachen, die kaum kalkulierbar oder aber nicht zu vermeiden sind, sind ausgenommen, 
damit die Beiträge in vernünftigen Grenzen bleiben.

Hierzu zählen insbesondere Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand oder durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

Eine Einschränkung, die eigentlich selbstverständlich ist: Wer einen Schaden vorsätzlich herbeiführt oder
den Schaden absichtlich falsch darstellt, erhält keine Entschädigung.

Der Preis für eine Betriebsschließungsversicherung richtet sich nach dem Wochenumsatz des 
Betriebes und der vereinbarten Tageshöchstentschädigung.

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr erhoben. Es können auch kürzere 
Zeiträume (Ratenzahlung) vereinbart werden.

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag erhoben wird, können Sie 
dem Angebot und dem Versicherungsschein entnehmen.

Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie bei Antragstellung und im Verlauf
des Vertrages alle den Umfang der Versicherung bestimmenden Angaben machen und die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes gefahrerheblichen Umstände anzeigen. Das sind insbesondere Informa-
tionen, nach denen im Antrag gefragt wird. Bitte beantworten Sie alle Fragen des Versicherungsantrags
vollständig und richtig.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in Ihrem Betrieb Veränderungen durchführen. Benachrichtigen Sie uns 
insbesondere bei jeder Gefahrerhöhung.

Bitte unterrichten Sie uns auch bei Neuinvestitionen oder wenn sich Ihr Lagerbestand verändert, damit 
die Versicherungssumme geprüft werden kann.

Darüber hinaus sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im Teil A § 11 einige Auflagen 
enthalten, die eigentlich ohnehin zur normalen Sorgfaltspflicht gehören und leicht zu erfüllen sind:

Dies alles ist wichtig, damit Ihr Versicherungsschutz nicht beeinträchtigt wird.

Versuchen Sie den Schaden so gering wie möglich zu halten. Benachrichtigen Sie uns unverzüglich und 
helfen Sie uns bei der Feststellung von Ursache und Höhe des Schadens, indem Sie Auskünfte erteilen und
Belege beibringen.

Die Nichtbeachtung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen kann dazuführen, dass Sie Ihren
Verssicherungsschutz teilweise oder ganz verlieren. Darüber hinaus können wir berechtigt sein, uns vom
Vertrag durch Kündigung oder Rücktritt zu lösen.

Der Vertrag kann zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich 
gekündigt werden. 

Nach jedem Versicherungsfall kann der Versicherungsvertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss dem
Versicherer spätestens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Sie wird einen Monat
nach ihrem Zugang wirksam. Sie können aber bestimmen, dass Ihre Kündigung auch zu einem späteren
Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

Nach einer Anpassung des Beitragssatzes kann der Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem wir Sie über
die Erhöhung informiert haben, mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Beitragserhö-
hung, gekündigt werden.

Vorbemerkung

Wozu dient Ihre  
Betriebsschließungs-
versicherung?

Wofür wird geleistet?

Was ist nicht versichert?

Was kostet der Versiche-
rungsschutz für die Betriebs-
schließungsversicherung?

Worauf sollten Sie bei Vertrags-
abschluss und während der 
Laufzeit des Vertrages achten?

Was müssen Sie 
im Schadenfall tun?

Was passiert bei Nichtbeach-
tung der vertraglichen und 
gesetzlichen Bestimmungen?

Wie kann der Versicherungs-
vertrag beendet werden?



 

Datenschutz Informationsblatt 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

HVS Hamburger Versicherungs-Service AG                                                                                                         
Stiftstraße 46 
20099 Hamburg 
E-Mail: info@hvs.ag 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - 
Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@hvs.ag 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung 
hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte von Kooperationspartnern, 

sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 

Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 



Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Erst- und Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Erst- und 
Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Versicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber 
hinaus ist es möglich, dass der Versicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Versicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist 
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte 
Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre 
Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen 
der Gruppe verarbeitet werden.  

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.hvs.ag unserem Formularcenter entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (z.B. gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.  

 



Betroffenenrechte 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit                                                                  
Klosterwall 6                                                                                                                                                                      
20095 Hamburg 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei 
der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich. Sofern die o.g. Gesellschaften am Informationsaustausch mit dem HIS teilnehmen, ist dies in 
den jeweiligen Versicherungsunterlagen kenntlich gemacht. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem 
von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer Auskunftei (z.B. SCHUFA 
Holding AG, infoscore Consumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab. 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.  

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen vollautomatisiert bei der Antrags-
, Vertrags- sowie Schaden- und Leistungsbearbeitung. 

Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage Ihrer Angaben zu persönlichen Risikomerkmalen. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den 
daraus abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien. 

Die in dieser Information genannten Gesetze (DSGVO und BDSG) treten am 25.05.2018 in Kraft. 



Abschnitt A – Allgemeine Versicherungsbedingungen

Feuerversicherungsbedingungen (AFB 08, Stand 01/2011)

1. Versicherte Gefahren und Schäden - Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Brand;

b) Blitzschlag;

c) Explosion;

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung zerstört oder beschädigt
werden oder abhanden kommen.

2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind
nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitz-
schlag Schäden anderer Art entstanden sind.

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Geräten
oder an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.

4. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung.

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische
Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

5. Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich eine versicherte Gefahr
gemäß Nr. 1 verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explo-
sionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftre-
tenden Gasdruck entstehen;

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der
Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in
denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c und 5 d gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass
sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

b) beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich ausschließlich nach
den Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Gebäude

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist.

§ 1
Versicherte Gefahren und 
Schäden

§ 2
Ausschlüsse Krieg, Innere 
Unruhen und Kernenergie

§ 3
Versicherte Sachen
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3. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeit-
punkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer
als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt.

4. Fremdes Eigentum 

Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versi-
cherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbe-
sondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

5. Versicherte Interessen 

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Versi-
cherungsnehmers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentü-
mers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Brief -
marken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene
Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die
dem Raumschmuck dienen;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

e) Hausrat aller Art;

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautoma-
ten, sofern es sich nicht um Vorräte handelt;

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufen-
de Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach ver-
sicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem
die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Pro-
gramme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und
Programme erforderlich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System-Pro-
grammdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
cherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger
zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Pro-
gramme und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher
der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschädigung für Kosten,
die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-,
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungs-
maßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 4
Daten und Programme

207091q20150624_8_-  25.06.15  09:18  Seite 8



1. Versicherbare Kosten

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf
Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten,

b) Bewegungs- und Schutzkosten,

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

d) Feuerlöschkosten.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräumen der Schadenstätte ein-
schließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verän-
dert oder geschützt werden müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschi-
nen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun-
gen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.

5. Feuerlöschkosten

Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für gebo-
ten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestimmungen
über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung
eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte.

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäu-
den oder als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in den Wohnräumen
der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in verschlossenen
Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträu-
me auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren
sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall
der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbe-
halt); 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend sei-
nen insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das
Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).
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2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist der

aa) Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der nie-
drigere Betrag; 

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall
der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbe-
halt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner für
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne
Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadenantritt
abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist ent-
weder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine
Wert gemäß a) cc).

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten
Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubezie-
hen.

4. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen
 vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll.

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die
 Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet.

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist,
sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrko-
sten unbe-
rücksichtigt.

Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist; dies
gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2. Neuwertschaden

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Ent-
schädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und
sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um

§ 8
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a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu ver-
treten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen belie-
biger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß den Bestimmun-
gen über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Repa-
ratur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeit-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

4. Gemeiner Wert

Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versi-
cherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt,
einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b
oder 2 c erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist

5. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Ver -
sicherungsfalles, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den
 Versicherungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträ-
ge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine
Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im Anschluss von a) und b)
anzuwenden. 

6. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des
Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versi-
cherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototy-
pen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fer-
tigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den
Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

§ 9
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2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) oder 1c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-
zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer
Zins zu zahlen ist;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig;

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichti-
gen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung
von Realgläubigern nicht erfolgte.

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemein-
sam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf
diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

§ 10
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5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellun-
gen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht
berührt.

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige
Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der
Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können;

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert die-
ser Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

2. Folgen der Obliegenheit

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den
in Abschnitt B § 8 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1 a) (Allgemeine Rechtsvorschriften zum
Versicherungsvertrag) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten
durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt
wird.

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach
Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die
volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädi-
gung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

§ 13
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b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-
gemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat
er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit
Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungsneh-
mer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der
Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen
aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwer-
ber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon
Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und
er nicht gekündigt hat.

§ 14
Veräußerung der versicherten
Sachen und deren Rechtsfolgen
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Einbruchdiebstahl- und Raubversicherungsbedingungen (AERB 
08, Stand 01/2011)

1. Versicherte Gefahren und Schäden - Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Einbruchdiebstahl;

b) Vandalismus nach einem Einbruch;

c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks;

d) Raub auf Transportwegen

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden.

Jede der in a) bis d) genannten Gefahren ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist.

2. Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssel, dessen Anferti-
gung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist
(falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt;

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versi-
cherte Sachen abhanden gekommen sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder ande-
re Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen;

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versi-
cherte Sachen abhanden gekommen sind;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das
Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines der
Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu
erhalten;

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Ein-
bruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäu-
des eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;

werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätz-
lichen Voraussetzungen eines besonderen Verschlusses versichert sind, so gilt dies als Einbruch-
diebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch

aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit
wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen versichert sind;

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert sind, zwei Schlösser
besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden;

Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des Versicherungsortes voneinan-
der getrennt verwahrt werden;

cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen der im
Versicherungsvertrag bezeichneten Art, die mit einem Schlüsselschloss und einem Kombina-
tionsschloss oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen sind, steht es dem Raub des
Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner
Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich die Öffnung
des Kombinationsschlosses zu ermöglichen;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er innerhalb oder auch
außerhalb des Versicherungsortes  durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass
weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der Schlüssel durch
fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 2 a),
2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich
zerstört oder beschädigt.

4. Raub

a) Raub liegt vor, wenn

aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um
dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt
nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwen-
det werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder
sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die
innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen
Versicherungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll;

§ 1
Versicherte Gefahren und 
Schäden
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cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen
werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls
oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder
Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

b) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen gleich, denen er die Obhut über
die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat.

Das gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit der
Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.

5. Raub auf Transportwegen 

a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 4:

aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem Auftrag den Trans-
port durchführen. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird,
das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.

bb) Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer
selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und volljährig sein.

cc) In den Fällen von Nr. 4 a) bb) liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und
Stelle verübt werden soll.

b) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht persönlich mitwirkt, lei-
stet der Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungsfall vereinbarten Summe auch für
Schäden, die ohne Verschulden einer der den Transport ausführenden Personen entstehen

aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen;

bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen;

cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut dieser Person befin-
den;

dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu
betreuen.

c) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der
Versicherer Entschädigung

aa) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen durchgeführt
 wurde;

bb) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen und mit Kraftwa-
gen durchgeführt wurde;

cc) über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen und mit Kraftwa-
gen durchgeführt wurde;

dd) über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen mit Kraftwagen
und außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter besonderen, mit dem Versicherer vorher
für den Einzelfall oder für mehrere Fälle schriftlich vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen
durchgeführt wurde.

d) Soweit c) Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam
dieser Personen an den versicherten Sachen bestehen.

Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen befinden.

Soweit c) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer nicht als den Transport durchfüh-
rende Person. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten geeignet sein.

Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die sich in oder unmittelbar bei
dem Kraftwagen befinden.

6. Ereignisort 

a) Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines Raubes oder von Vandalismus nach einem
Einbruch müssen innerhalb der auf dem Versicherungsort gelegenen Räume von Gebäuden ver-
wirklicht worden sein.

Bei mehreren Versicherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb der Räume von Gebäu-
den desselben Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

b) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen
des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versi-
cherungsortes, an dem die Tathandlungen nach Nr. 4 a) aa) bis 4 a) cc) verübt wurden.

c) Bei Raub auf Transportwegen beginnt der Transportweg mit der Übernahme versicherter Sachen für
einen unmittelbar anschließenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.

Versichert  sind nur die Sachen, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort befunden haben, an dem
die Gewalt ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.
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7. Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größere als die vereinbarte Zahl von Transporten
gleichzeitig unterwegs ist;

b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung
oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser; für Schäden gemäß Nr. 5 b) dd) gilt dieser
Ausschluss nicht;

c) Erdbeben;

d) Überschwemmung.

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich ausschließlich nach
den Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeit-
punkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer
als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt.

3. Fremdes Eigentum

Über Nr. 2 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versi-
cherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbe-
sondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

4. Versicherte Interessen

Die Versicherung gemäß Nr. 2 b), Nr. 2 c) und Nr. 3 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Versi-
cherungsnehmers.

In den Fällen der Nr. 3 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentü-
mers maßgebend.

5. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene
Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die
dem Raumschmuck dienen;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

d) Hausrat aller Art;

e) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautoma-
ten, sofern es sich nicht um Vorräte handelt;

f) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufen-
de Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach ver-
sicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem
die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

§ 3
Versicherte Sachen

§ 2
Ausschlüsse Krieg, Innere 
Unruhen und Kernenergie

§ 4
Daten und Programme
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2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Pro-
gramme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und
Programme erforderlich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System-Pro-
grammdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
cherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger
zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Pro-
gramme und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher
der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschädigung für Kosten,
die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-,
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungs-
maßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

1. Versicherbare Kosten

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf
Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten,

b) Bewegungs- und Schutzkosten,

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

d) Schlossänderungen an den Türen der als Versicherungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu
diesen Türen durch einen Versicherungsfall oder durch eine außerhalb des Versicherungsortes
begangenen Einbruchdiebstahl oder Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücke oder Raub
auf Transportwegen abhanden gekommen sind; dies gilt nicht bei Türen von Tresorräumen,

e) die Beseitigung von Schäden

aa) an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schau -
fensterverglasungen), Rolladen und Schutzgitter der als Versicherungsort vereinbarten Räume
(Gebäudeschäden);

bb) an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) außerhalb des Versicherungsortes,
aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittel -
barer Umgebung.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräumen der Schadenstätte ein-
schließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verän-
dert oder geschützt werden müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschi-
nen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun-
gen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 5
Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutz-
kosten, Wiederherstellungs-
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gen, Schlossänderungskosten
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1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

b) Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach einem Einbruch sind nur die
Gebäude oder Räumen von Gebäuden, die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind oder die sich
auf den im Versicherungsvertrag bezeichneten Grundstücken befinden.

c) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks ist das gesamte Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist.

d) Versicherungsort für Raub auf Transportwegen ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die
Bundesrepublik Deutschland.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in den Wohnräumen
der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in verschlossenen
Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art. Sofern zusätzlich vereinbart,
sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis
zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub.

1. Versicherungswert von beweglichen Sachen 

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und
Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist
der niedrigere Betrag; 

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall
der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbe-
halt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner für
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne
Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadenantritt
abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist ent-
weder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine
Wert gemäß a) cc).

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten
Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

2. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubezie-
hen.

3. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen ver-
einbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll.

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Ver-
sicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

§ 7
Versicherungswert und 
Versicherungssumme

§ 6
Versicherungsort
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1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet.

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist,
sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten
unberücksichtigt.

Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist; dies gilt
nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2. Neuwertschaden

Ist die Entschädigung um Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Ent-
schädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und
sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu ver-
treten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen belie-
biger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß den Bestimmun-
gen über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Repara-
tur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

4. Gemeiner Wert

Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versiche-
rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt,
einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b)
oder 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Ver-
sicherungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträ-
ge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine
Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im Anschluss von a) und b)
anzuwenden. 

6. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

§ 8
Umfang der Entschädigung
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b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe
des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als
Abschlags zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für Anschauungsmodelle, Pro-
totypen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benö-
tigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versi-
cherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicherge-
stellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) oder 1c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-
zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer
Zins zu zahlen ist.

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichti-
gen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung
von Realgläubigern nicht erfolgte.

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemein-
sam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auffor-
derung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

§ 9
Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

§ 10
Sachverständigenverfahren
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b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellun-
gen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht
berührt.

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige
Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der
Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können;

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert die-
ser Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

e) vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht erreichbaren Öffnungen zu betätigen, wenn die
Erreichbarkeit durch Gerüste, Seil- oder andere Aufzüge ermöglicht wird;

alle Öffnungen (z.B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen
zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherun-
gen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneinge-
schränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen;

nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das
Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;

Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen sowie Rückgeldgeber nach Geschäfts-
schluss zu entleeren und offen zu lassen.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den
in Abschnitt B § 8 (Allgemeinen Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 11
Vertraglich vereinbarte 
Sicherheitsvorschriften
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Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1 a) (Allgemeine Rechtsvorschriften zum
Versicherungsvertrag) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsabschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten
durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt
wird;

c) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort angrenzen, dauernd oder
vorübergehend nicht mehr benutzt werden.

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach
Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die
volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädi-
gung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nach-
dem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-
gemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat
er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit
Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapiere 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungs-
nehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwer-
ber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon
Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

§ 13
Wiederherbeigeschaffte 
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Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und
er nicht gekündigt hat.
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Leitungswasserversicherungsbedingungen (AWB 08, Stand 01/2011)

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden – Leitungswasser

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen Schläuchen;

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen; sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anla-
gen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versicherten Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen
(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren
Anschlussschläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampf-
heizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Boden-
platte
(tragend oder nicht tragend)  nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und son-
stige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwas-
serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig aus-
tretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen,

bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren
Wasserführenden Teilen,

cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,

dd) Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen,

ee) Wasserbetten und Aquarien.

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren;

bb) Plansch- oder Reinigungswasser;

cc) Schwamm;

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ee) Erdbeben;

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder
den Erdrutsch verursacht hat;

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung;

hh) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlich mobilen Behältnissen;

ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen.

§ 1
Versicherte Gefahren und 
Schäden
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1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

b) beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich ausschließlich
nach den Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Gebäude

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist.

3. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeit-
punkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer
als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt.

4. Fremdes Eigentum 

Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den ver-
sicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbe-
sondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

5. Versicherte Interessen 

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Versi-
cherungsnehmers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentü-
mers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene
Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die
dem Raumschmuck dienen;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

e) Hausrat aller Art;

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautoma-
ten, sofern es sich nicht um Vorräte handelt;)

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufen-
de Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust,
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach
versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf
dem die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Pro-
gramme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten
und Programme erforderlich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System-Pro-
grammdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

§ 4
Daten und Programme

§ 3
Versicherte Sachen

§ 2
Ausschlüsse Krieg, Innere 
Unruhen und Kernenergie
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3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
cherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger
zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Pro-
gramme und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschädigung für Kosten,
die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz,
Zugriffsschutz oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungs-
maßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

1. Versicherbare Kosten

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf
Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten,

b) Bewegungs- und Schutzkosten,

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräumen der Schadenstätte ein-
schließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verän-
dert oder geschützt werden müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschi-
nen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun-
gen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jah-
ren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäu-
den oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in den Wohnräumen
der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in verschlossenen
Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträu-
me auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren
sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall
der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbe-
halt); 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend sei-
nen insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

§ 7
Versicherungswert und 
Versicherungssumme

§ 6
Versicherungsort

§ 5
Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutz-
kosten, Wiederherstellungsko-
sten von Geschäftsunterlagen

207091q20150624_8_-  25.06.15  09:18  Seite 27



cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das
Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und
Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist
der niedrigere Betrag;

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall
der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbe-
halt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner für
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne
Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadenantritt
abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist ent-
weder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine
Wert gemäß a) cc).

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist:

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten
Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzube-
ziehen.

4. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen ver-
einbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll.

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die
Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet.

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist,
sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkos -
ten unberücksichtigt.

§ 8
Umfang der Entschädigung
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Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist; dies
gilt nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

2. Neuwertschaden

Ist die Entschädigung um Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Ent-
schädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und
sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist
die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu
vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen belie-
biger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß den Bestimmun-
gen über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Repa-
ratur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeit-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

4. Gemeiner Wert

Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versi-
cherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt,
einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2
b) oder 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den
Versicherungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträ-
ge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert
eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im Anschluss von a) und b)
anzuwenden. 

6. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.
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1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe
des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als
Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für Anschauungsmodelle, Pro-
totypen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benö-
tigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Ver-
sicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicher-
gestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) oder 1c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-
zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höhe-
rer Zins zu zahlen ist.

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichti-
gen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung
von Realgläubigern nicht erfolgte.

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemein-
sam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständi-
ge nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auf-
fordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

§ 10
Sachverständigenverfahren

§ 9
Zahlung und Verzinsung der Ent-
schädigung
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4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellun-
gen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbind-
lich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht
berührt.

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige
Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der
Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können;

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert die-
ser Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens 12 cm über dem Fußbo-
den zu lagern;

f) die versicherten Wasser führende Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zustand
zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der
Technik beseitigen zu lassen;

g) nicht genutzte Wasser führende Anlagen und Einrichtungen sind abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten;

h) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genügend häufig zu
kontrollieren oder dort alle Wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den
in Abschnitt B § 8 (Allgemeinen Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1 a) (Allgemeine Rechtsvorschriften zum
Versicherungsvertrag) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsabschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten
durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt
wird.

§ 12
Besondere gefahrerhöhende
Umstände

§ 11
Vertraglich vereinbarte 
Sicherheitsvorschriften
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1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach
Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die
volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädi-
gung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuü-
ben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer
als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-
gemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat
er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit
Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapiere 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungs-
nehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwer-
ber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, die auf die zur Zeit des Eintrittes des
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon
Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

§ 14
Veräußerung der versicherten
Sache

§ 13
Wiederherbeigeschaffte Sachen
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3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und
er nicht gekündigt hat.
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Sturmversicherungsbedingungen (AStB 08, Stand 01/2011)

1. Versicherte Gefahren und Schäden -- Sturm und Hagel

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder
abhanden kommen

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf
Gebäude in denen sich versicherte Sachen befinden;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicher-
te Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude
wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind.

2. Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 62 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder
dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes,
in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbunde-
nen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

aa) Sturmflut; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm
oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder
Ladung; 

dd) Lawinen;

ee) Erdbeben.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen;

cc) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind 
(z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Blendläden, Antennenanlagen), elektrische
Freileitungen, einschließlich Ständer und Masten sowie Einfriedungen;

dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2
Ausschlüsse Krieg, Innere 
Unruhen und Kernenergie

§ 1
Versicherte Gefahren und 
Schäden
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1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

b) beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich ausschließlich nach
den Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Gebäude

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist.

3. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt
noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer
als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt.

4. Fremdes Eigentum 

Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versi-
cherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbe-
sondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

5. Versicherte Interessen 

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Versi-
cherungsnehmers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentü-
mers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene
Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die
dem Raumschmuck dienen;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

e) Hausrat aller Art;

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautoma-
ten, sofern es sich nicht um Vorräte handelt;

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufen-
de Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach ver-
sicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem
die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Pro-
gramme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und
Programme erforderlich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System-Pro-
grammdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
cherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger
zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Pro-
gramme und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

§ 4
Daten und Programme

§ 3
Versicherte Sachen
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5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher
der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschädigung für Kosten,
die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-,
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungs-
maßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

1. Versicherbare Kosten

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf
Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten,

b) Bewegungs- und Schutzkosten,

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräumen der Schadenstätte ein-
schließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert
oder geschützt werden müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschi-
nen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun-
gen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude

oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in den Wohnräumen
der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in verschlossenen
Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträu-
me auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren
sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten.

bb) der Zeitwert falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend sei-
nen insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das
Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).

§ 7
Versicherungswert und 
Versicherungssumme

§ 6
Versicherungsort

§ 5
Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutz-
kosten, Wiederherstellungsko-
sten von Geschäftsunterlagen 
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2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und
Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist
der niedrigere Betrag; 

bb) der Zeitwert falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall
der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbe-
halt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner für
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne
Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadenantritt
abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist ent-
weder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine
Wert gemäß a) cc).

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist:

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten
Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzube-
ziehen.

4. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen ver-
einbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll.

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die
Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe § 8 Nr.5).

1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet.

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist,
sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrko-
sten unberücksichtigt.

Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist; dies gilt
nicht für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

2. Neuwertschaden

Ist die Entschädigung um Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Ent-
schädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und
sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um

§ 8
Umfang der Entschädigung
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a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist
die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu
vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen belie-
biger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß den Bestimmun-
gen über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Repa-
ratur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeit-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

4. Gemeiner Wert

Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versi-
cherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt,
einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2
b) oder 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

5. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den
Versiche rungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträ-
ge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert
eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im Anschluss von a) und b)
anzuwenden. 

6. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

8. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe
des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als
Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für  Anschauungsmodelle,
Prototypen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr
benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem
Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
sichergestellt hat.

§ 9
Zahlung und Verzinsung der Ent-
schädigung
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2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) oder 1c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu ver-
zinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höhe-
rer Zins zu zahlen ist.

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichti-
gen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung
von Realgläubigern nicht erfolgte.

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemein-
sam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständi-
ge nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn
die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Ob -
man nes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellun-
gen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

§ 10
Sachverständigenverfahren

207091q20150624_8_-  25.06.15  09:18  Seite 39



Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbind-
lich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht
berührt.

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige
Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der
Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können;

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert die-
ser Sachen insgesamt 2500 EUR nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

e) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen befinden, insbe-
sondere Wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen an den Gebäuden ange-
brachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder
Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den
in Abschnitt B § 8 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1 a) (Allgemeine Rechtsvorschriften zum
Versicherungsvertrag) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsabschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten
durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt
wird.

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach
Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die
volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädi-
gung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuü-
ben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer
als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

§ 13
Wiederherbeigeschaffte Sachen

§ 12
Besondere gefahrerhöhende
Umstände

§ 11
Vertraglich vereinbarte 
Sicherheitsvorschriften
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4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-
gemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat
er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit
Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapiere 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungs-
nehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwer-
ber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon
Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und
er nicht gekündigt hat.

§ 14
Veräußerung der versicherten
Sache

207091q20150624_8_-  25.06.15  09:18  Seite 41



Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementar schäden bei gewerblichen
Risiken (BEG 08, Stand 01/2011)

Es gelten

die vereinbarten Sturmversicherungsbedingungen (AStB 08, Stand 01/2011)

(Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Überschwemmung, Rückstau

b) Erdbeben 

c) Erdsenkung, Erdrutsch

d) Schneedruck, Lawinen

e) Vulkanausbruch zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit
erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern,

bb) Witterungsniederschläge

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa) oder bb)

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden)
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ablei-
tungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge
im Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schä-
den an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen
angerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben
entstanden sein kann.

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.

Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang
verursachten Druckwelle.

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
güssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

Nicht versichert sind

a) Schäden an an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die nicht bezugsfertig oder wegen
Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind;

b) – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch

aa) Sturmflut;

bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe § 3).

Der Versicherungsnehmer hat

a) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden bei überflutungsgefährdeten Räumen
Rückstauklappen anzubringen und funktionsbereit zu halten und Abflussleitungen auf dem Versiche-
rungsgrundstück freizuhalten, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt;

b) alle Wasser führenden Anlagen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, Störungen, Mängel
oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu lassen und notwendige  Neubeschaffun-
gen oder Änderungen dieser Anlagen oder Maßnahmen gegen Frost unverzüglich durchzuführen;

c) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile genügend zu beheizen und  genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle Wasser führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
entleeren und entleert zu halten;

§ 11
Besondere Obliegenheiten

§ 10
Nicht versicherte Schäden

§ 9
Vulkanausbruch

§ 8
Lawinen

§ 7
Schneedruck

§ 6
Erdrutsch

§ 5
Erdsenkung

§ 4
Erdbeben

§ 3
Überschwemmung, Rückstau

§ 2
Versicherte Gefahren und 
Schäden 

§ 1
Vertragsgrundlage
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aa) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend zu kontrollieren oder dort alle Wasser füh-
renden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

bb) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 12 cm oder mindestens eine verein-
barte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern;

cc) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen können.

d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in den
in Abschnitt B § 8 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) VVG beschriebenen Vor-
aussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von 2 Wochen ab Versicherungsbeginn (Wartezeit).

b) Die Wartezeit für weitere Elementarschäden entfällt, soweit Versicherungsschutz gegen weitere Elemen-
tarschäden über einen anderen Vertrag bestanden hat, der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unter-
brechnung fortgedetzt wird und nicht vom Vorversicherer gekündigt wurde.

c) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die
Versicherung weiterer Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so
kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres
wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb
eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch die Versicherung weiterer Ele-
mentarschäden.

§ 14
Beendigung des Haupt -
versicherungsvertrages

§ 13
Kündigung

§ 12
Wartezeit, Selbstbehalt
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Zusatzbedingungen für die einfache Betriebsunterbrechungsversicherung 
(ZKBU 08, Stand 01/2011)

Für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung (Klein-BU-Versicherung) gelten je nach der Verein-
barung über die versicherten Gefahren die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegten Versicherungsbe-
dingungen soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

1. Gegenstand der Deckung

Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens unterbrochen oder beein-
trächtigt, der nach den vereinbarten Versicherungsbedingungen aus dem Sach-Versicherungsvertrag
dem Grunde nach entschädigungspflichtig ist, leistet der Versicherer Entschädigung für den dadurch
entstehenden Ertragsausfallschaden.

Über Satz 1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann ersetzt, wenn der dem Grunde nach ent-
schädigungspflichtige Sachschaden am Versicherungsort befindliche Gebäude oder bewegliche
Sachen betrifft, die dem versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen, jedoch nicht durch
den vorliegenden Vertrag versichert sind.

2. Ertragsausfallschaden

a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem
versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertrags-
ausfallschaden nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der
Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung nicht erwirtschaften kann.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsausfallschaden vergrößert wird
durch

aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereig-
nisse;

bb) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;

cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener Sachen, Daten oder Programme nicht
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen,
soweit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhalte-
gebühren für Energiefremdbezug handelt;

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;

dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien;

ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen;

ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht
zusammenhängen.

3. Haftzeit

Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfall-
schaden leistet.

Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas
anderes vereinbart ist.

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch
ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

4. Daten und Programme

Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und
Programmen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens nach Nr. 1 am Datenträger,
auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, entstanden sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer
nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden.

Die im Vertrag für die Betriebseinrichtung und Vorräte (Sach-Versicherungsvertrag) vereinbarte Sachversi-
cherungssumme gilt auch als Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung.

Diese Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung kann zur Vermeidung einer Unterversicherung
erhöht werden, soweit Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb dienen, nicht oder
nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sachversicherungs-Vertrag versichert sind.

Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die für die Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegte Ver-
sicherungssumme nicht dem für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebenden Versicherungswert zuzüg-
lich der Sachwerte gemäß Satz 2 kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

§ 3
Versicherungssumme 

§ 2
Gegenstand der Versicherung

§ 1
Vertragsgrundlage
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1. Entschädigungsberechnung

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Ertragsausfallschaden, längstens
jedoch bis zum Ende der Haftzeit.

Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang
und Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig
beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich als
Folge des Ertragsausfallschadens oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind ange-
messen zu berücksichtigen.

c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich
begründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden
wären.

d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädi-
gen, soweit die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden.

2. Unterversicherung

a) Ist die für die Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegte Versicherungssumme niedriger als der
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebende
Versicherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb
dienen, aber nicht durch den Sach-Versicherungsvertrag versichert sind, so besteht Unterversiche-
rung. Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versi-
cherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der für die Klein-BU-Versicherung zugrunde
gelegten Versicherungssumme, dividiert durch den für den Sach-Versicherungsvertrag maßgeben-
den Versicherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten
Betrieb dienen, aber nicht oder nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sach-Versicherungsvertrag
versichert sind.

b) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 5 sind im Anschluss von a) anzu-
wenden.

3. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

4. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

5. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die in der laufenden Versicherungs-
periode beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des
Anspruchs abgeschlossen sind.

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren
Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbre-
chung mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser Betrag
in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

a) Die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfall-
schaden nicht mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt.

b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 5
Zahlung und Verzinsung der Ent-
schädigung

§ 4
Umfang der Entschädigung
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Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:

a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunter-
brechung oder -beeinträchtigung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr,

b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die
versicherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes entwickelt hätten,

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge der
versicherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung gestaltet haben,

d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Ertragsausfallschaden
beeinflussen.

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum
Ertragsausfallschaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; die
fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 6
Sachverständigenverfahren
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Abschnitt B – Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag gemäß 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. 

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos,
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen
oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die
unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versiche-
rer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er sei-
ne Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats
nach deren Kenntniserlangung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begrün-
den.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versi-
cherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 1
Anzeigepflichten des Ver -
sicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum 
Vertragsschluss
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6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c)
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einma-
lige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarun-
gen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson derte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubiger 

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung des Versicherungsver-
hältnisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag,
Explosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer min-
destens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt,
zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war
oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine Kündigung
nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

§ 3
Dauer und Ende des Vertrages

§ 2
Beginn des Versicherungs -
schutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrags
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1. Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags
auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Bei-
trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in
Verzug ist.

Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kün-
digung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach
Fristablauf die Zahlung leistet.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Last-
schriftmandat in Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet
ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode
steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer der
Beitrags zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen
zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil der Beiträge zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das
Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Ver -
sicherungsjahr gezahlter Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leis -
tungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

§ 7
Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

§ 6
Ratenzahlung

§ 5
Lastschriftverfahren

§ 4
Folgebeitrag
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b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der
Rücktritts erklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der erste oder
einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene
Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung
zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist,
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi-
cherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall
zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften; die vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften ergeben sich aus §11 der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen (AFB 08, AERB 08, AWB 08, AStB 08 und BEG 08).

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, insbesondere die in
den §§ 11 AFB 08, AERB 08, AWB 08, AStB 08 und BEG 08 beschriebenen Sicherheitsvor-
schriften.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag frist-
los kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich
– gegebenenfalls. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – gegebenenfalls auch
mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedli-
che Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei-
gen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen
Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich,
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschä-
digten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform –
zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungs-
pflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkun-
den unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren,
insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüg-
lich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und
rechtlichen Umständen möglich ist.

§ 8
Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers
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3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise lei-
stungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheb-
licher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder
nach den Umständen als mitversichert gelten soll

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten
gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer
unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von
ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöh-
ten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

§ 9
Gefahrerhöhung
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b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vor-
sätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a)
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen,
bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

1 . Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überver-
sicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt
geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versi-
cherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag)
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von
der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen
die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-
zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz
1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen,
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnis-
mäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des
Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

§ 11
Mehrere Versicherer

§ 10
Überversicherung
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b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. 

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver-
sicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabset-
zung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver -
sicherungsfalls den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrach-
tung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung
des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach
a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a)
entsprechend kürzen.

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, so weit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erfor-
derlich mitzuwirken.

§ 13
Aufwendungsersatz

§ 12
Versicherung für fremde 
Rechnung

§ 14
Übergang von Ersatzansprüchen
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der
Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des
Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen.

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versiche-
rungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzuge-
ben.

Erklärungen und Anzeigen sollen  an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung.

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-
verhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

§ 17
Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderungen

§ 16
Keine Leistungspflicht aus
besonderen Gründen

§ 15
Kündigung nach dem 
Versicherungsfall

§ 18
Vollmacht des Versicherungsver-
treters
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3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,
anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen,
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit
nicht kannte.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen
 lassen.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung
des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts-
ständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungs-
nehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der
Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.§ 22
Anzuwendendes Recht

§ 21
Zuständiges Gericht

§ 20
Verjährung

§ 19
Repräsentanten
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A Allgemeine Bedingungen für die Elektronik-Versicherung (ABE) 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektro-
technischen und elektronischen Anlagen und Geräte, sobald sie 
betriebsfertig sind. 
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung 
und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur 
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine späte-
re Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remonta-
ge sowie während eines Transportes der Sache innerhalb des Ver-
sicherungsortes. 
2. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind 
a) Wechseldatenträger;
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-

mittel;
c) Werkzeuge aller Art;
d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten

Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden
müssen.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintre-
tende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten Sachen 

und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung.  
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 
seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch 
mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fach-
wissen hätten vorhersehen müssen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch 
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;
d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines

Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion;

e) Wasser, Feuchtigkeit;
f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung.

2. Elektronische Bauelemente

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versi-
cherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr 
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall 
üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte 
Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbrin-
gen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der 
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Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen 
zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet. 
3. Röhren und Zwischenbildträger

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für Röhren und Zwischenbildträger nur bei Schäden 
durch 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion;
b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;
c) Leitungswasser.

Nr. 4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu
entnehmen.

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden 
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Rep-

räsentanten;
b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revoluti-

on, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;
c) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-

stanzen;
d) durch Erdbeben;
e) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits

vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten bekannt sein mussten;

f) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzei-
tige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren
Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr.
2 bleibt unberührt;

g) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt
sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung,
wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit ver-
ursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens
mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig
repariert war;

h) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händ-
ler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten
hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer 
zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädi-
gung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet 
der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die 
bereits gezahlte Entschädigung. 
§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle
nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten 
und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und 
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungs-
nehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der 
Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet. 

5. Gefahrendefinitionen

Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 
a) Raub

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt
angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die Weg-
nahme versicherter Sachen auszuschalten.
Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen
gleich, die vorübergehend die Obhut über die versicherten
Sachen ausüben.

b) Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn 
jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in einen 
Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels  

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder 
durch Raub an sich gebracht hatte; 

bb) falscher Schlüssel oder  
cc) anderer Werkzeuge eindringt. 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion
aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-

mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen. 

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 

d) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- oder
Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus sonstigen mit
dem Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen der Was-
serversorgung, aus Anlagen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung, aus Sprinkler- oder Berieselungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten ist.

§ 3 Versicherte Interessen

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.
Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch
das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen
zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der
Versicherung überträgt.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95
ff VVG zur Veräußerung der versicherten Sache.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers ver-
sichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung
für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant
(Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten
hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden
einzutreten hätte.

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist
auch das Interesse dieses Dritten versichert.

5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in
seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4),
selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschädi-
gung für Schäden, für die bei Fremdbezug üblicherweise der
Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten hätte.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für
fremde Rechnung.

§ 4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke. 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung 

1. Versicherungswert

Versicherungswert ist der Neuwert. 
a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten

Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kos-
ten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt,
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist entspre-
chend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu ver-
mindern oder zu erhöhen.
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Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an 
dessen Stelle der Kauf- oder zuzüglich Lieferpreis der Sache 
im Neuzustand der Bezugskosten; dieser Betrag ist entspre-
chend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu ver-
mindern oder zu erhöhen.  
Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis 
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, 
die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden 
gleichen Art und Güte (z.B. Konstruktion, Abmessung, Leis-
tung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten 
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.  
Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt. 

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

2. Versicherungssumme

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte 
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Der 
Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versi-
cherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses 
dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, 
wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden. 

3. Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unterversi-
cherung. 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte.

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interes-
se zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen
im öffentlichen Interesse erbracht werden.

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträ-
ger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versi-
chert.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position.

3. Zusätzliche Kosten

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus 
die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko versichert. Die 

jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 
a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge
eines dem Grunde nach versicherten Schadens auf-
wenden muss, um versicherte und nicht versicherte 
Sachen, deren Teile oder Reste, die sich an der Scha-
denstätte befinden 
- aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 
- zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete 

Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort 
zu beseitigen. 

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontami-
nation und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, 
Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des 
Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in 
der Luft. 
Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versi-
cherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung. 

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann. 

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich
aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge

einer Kontamination durch einen dem Grunde nach 
versicherten Schaden aufgrund behördlicher Anord-
nungen aufwenden muss, um 
- Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nöti-

genfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 
- den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene 

geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern; 

- insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Eintritt 
des Schadens wiederherzustellen. 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, so-
fern die behördlichen Anordnungen 
- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 

sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden; 
- Kontamination betreffen, die nachweislich infolge die-

ses Schadens entstanden ist; 
- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-

dens ergangen sind und dem Versicherer ohne Rück-
sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mona-
ten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden. 

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kon-
tamination des Erdreiches erhöht, so sind nur die Auf-
wendungen versichert, die den für eine Beseitigung der 
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag ü-
bersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und 
wann dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet 
worden wäre. 
Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigen-
falls durch Sachverständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der Einlieferer-
haftung sind nicht versichert. 

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann. 

c) Bewegungs- und Schutzkosten
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines
dem Grund nach versicherten Schadens aufwenden muss,
wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere Auf-
wendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern
von Öffnungen.
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d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Ge-
rüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Provi-
soriums, Luftfracht
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss.

§ 7 Umfang der Entschädigung

1. Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unter-
schieden.  
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zu-
züglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der Neu-
wert der versicherten Sache.  
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden 
vor. 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbe-
sondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand. 
Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet 
sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirt-
schaftlich zusammen gehören. 
Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, so 
gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenständig 
verwendet werden können. 

2. Teilschaden

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, 
betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich 
des Wertes des Altmaterials.  
a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarif-

liche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten 
durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten; 

cc) De- und Remontagekosten; 
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Express-

frachten; 
ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, 

welches für die Grundfunktion der versicherten Sache 
notwendig ist; 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren 
der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten 
für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten 
für den Abtransport von Teilen in die nächstgelegene 
geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kos-
ten aufgrund der Einliefererhaftung. 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der
Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und Betriebs-
stoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeu-
gen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während der Le-
bensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehr-
fach ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder be-
schädigt werden.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen,

die auch unabhängig von dem Versicherungsfall not-
wendig gewesen wären; 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, 
die über die Wiederherstellung hinausgehen; 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, so-
weit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder 
Regie entstanden wären; 

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener 
Regie; 

ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wie-

derherstellung; 
ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung 

erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache 
selbst ausgeführt werden; 

gg) Vermögensschäden. 

3. Totalschaden

Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmateri-
als. 

4. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungsleistung auf 
den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles be-
grenzt, wenn 
a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung

(Totalschaden) unterbleibt oder
b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile

nicht mehr zu beziehen sind.
Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der 
Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, soweit und sobald 
er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung 
der beschädigten oder Wiederbeschaffung der zerstörten oder 
abhanden gekommenen Sachen verwenden wird.  

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über 
die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, 
ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Versi-
cherungssummen. 

6. Grenze der Entschädigung

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfal-
lende Teil der Versicherungssumme. 

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 
bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag 
verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. 

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit 

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den 
Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
gekürzt. 

9. Selbstbehalt

Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils ein-
zeln abgezogen.  
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und 
besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen 
Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer
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gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass 
er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicherge-
stellt hat.  

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 
nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht inner-
halb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist. 

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fäl-
ligkeit zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber
dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus An-
lass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

6. Abtretung des Entschädigungsanspruches

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem 
Grund verlangt. 

§ 9 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfal-
les verlangen, dass der Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weite-
re Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu be-

nennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat,
kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachver-

ständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis
steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benen-
nung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf An-
trag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt,

von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens er-
kennbar war;

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbe-
sondere
aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen mit deren Wer-
ten unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwer-
ten zur Zeit des Schadens; 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung 
in den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kos-
ten; 

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezo-
genen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch ge-
richtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen 
die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen 
beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt. 



 Stand 01.01.2008 

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat 
der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versi-
cherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für 
diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die 
Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem 
Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 
gewährte Zahlung zurückzugeben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt wor-
den ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurück-
zuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. 
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer über. 

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teil-
entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als 
den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungs-
nehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung 
zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einver-
nehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedin-
gungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die 
ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

7. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses 
Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen 
nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 

8. Besitzerlangung durch den Versicherer

Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen 
Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend. 

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichba-
re Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-

rungsnehmers hierfür vorläufige Deckung. 
Die vorläufige Deckung endet 
a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder
b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung

mit gleichartigem Versicherungsschutz oder
c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, spätestens

jedoch nach _ Monaten.

§ 12 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des 
Satzes 1 stellt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, 
so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom 
Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vor-
nehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leis-
tungsfrei sein. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versi-
cherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmal-
prämie 

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr. 
3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder 
einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate 
als erste Prämie. 

3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- 
oder Einmalprämie

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach 
Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder auch leistungsfrei. 

§ 14 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
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raum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 

§ 15 Folgeprämie

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn 
sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzei-
tiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG. 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

§ 16 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht einge-
zogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Last-
schriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und 
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in 
Rechnung gestellt werden. 

§ 17 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz 
oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig 
wird. 

§ 18 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungspe-
riode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von 
Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem 
Versicherer die Prämie oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe 

der §§ 39 und 80 VVG. 

§ 19 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungs-
falles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28
VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versiche-
rers wird mit Zugang wirksam.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung

des Schadens zu sorgen; 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind; sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und 
die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, de-
ren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden
kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG 
leistungsfrei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
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§ 20 Gefahrerhöhung

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-
mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ges-
tatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm be-
kannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar 
auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im übrigen gelten 
die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung 
berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leis-
tungsfrei sein. 

§ 21  Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als
auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG
die Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie
verlangen.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt.

§ 22  Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versi-
cherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere 
Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), 
ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers 
wird mit Zugang wirksam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt hat. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles, noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus ande-
ren Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversiche-
rung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versiche-
rungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer be-
stehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorlie-
genden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus al-
len Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prä-

mien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus 
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder 
Herabsetzung der Versicherungssumme des später geschlossenen 
Vertrages beseitigt werden. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

§ 23 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt 
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versi-
cherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im übrigen gilt § 47 
VVG. 

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, 
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spä-
testens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
schädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen. 

§ 27 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Ver-
sicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die ge-
setzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder 
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG 
Anwendung. 

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-

ges;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 
Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die 
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, 
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versi-
cherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be-
schränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

§ 29 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, 
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 

§ 30 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 

§ 31 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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B Klauseln für die Elektronik- Versicherung 

Versicherte Sachen 

TK 1111 

Röhren 

1. Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren
In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt  § 2, Nr. 3
ABE für Röhren gestrichen.

2. Umfang der Entschädigung
Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus
und
Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wiederbe-
schaffungskosten gemäß § 7 ABE ein Abzug vorgenom-
men. Der Abzug beträgt

a) bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren in
Computertomographen

Prozentsatz = (100 P)/(PGXY). 
Der Prozentsatz beträgt maximal 100%. 

Es bedeuten: 
P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der 

bis zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden 
Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge 
(Scan's) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, je 
nachdem worauf die Gewährleistung des Herstellers 
abgestellt ist. 

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende 
Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleistungs-
dauer (Standard-Gewährleistung) in Scan's bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monaten. 

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gut-
schrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicherweise 
(Standard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre 
vereinbart wird: 
a) volle Ersatzleistung/Gutschrift während der

gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 1
b) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen be-

grenzten Teil der Gewährleistungsdauer und
anteilige Ersatzleistung/Gutschrift für die übri-
ge Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75

c) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entspre-
chend erreichter bzw. nicht erreichter Be-
triebsdauer/-leistung während der gesamten
Gewährleistungsdauer: Faktor 0,50

Y = Erstattungsfaktor 
a) Röntgen-Drehanodenröhren  Faktor 2
b) Regel- und Glättungsröhren  Faktor 3

Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die indi-
viduell vereinbarte Regelung sinngemäß angewendet. 

b) bei allen anderen Röhren
Bezeichnung der Röhren Verringerung der Entschädigung nach Benutzungsdauer  
aa) Röntgen-/Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

Laserröhren(nicht Medi-
zintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

bb) Röntgen-
Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei 
Krankenhäusern, Röntge-
nologen oder Radiologen 

12 Monaten 3,0 % 

Laserröhren (Medizin) 12 Monaten 3,0 % 

Kathodenstrahlröhren 
(CRT) in Aufzeichnungs-
einheiten von Foto-
/Lichtsatzanlagen 

12 Monaten 3,0 % 

Thyratronröhren (Medizin-
technik) 

12 Monaten 3,0 % 

Bildaufnahmeröhren (nicht 
Medizintechnik) 

12 Monaten 3,0 % 

cc) Bildwiedergaberöhren 
(nicht Medizintechnik) 

18 Monaten 2,5 % 

Hochfrequenzleistungs-
röhren 

18 Monaten 2,5 % 

dd) Röntgen-
Drehanodenröhren  

(Medizintechnik) bei 
Teilröntgenologen 

24 Monaten 2,0 % 

Stehanodenröhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 2,0 % 

Speicherröhren  24 Monaten 2,0 % 

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 % 

ee) Ventilröhren (Medizin-
technik) 

24 Monaten 1,5 % 

Regel-/Glättungsröhren 24 Monaten 1,5 % 

Röntgenbildverstärkerröh-
ren 

24 Monaten 1,5 % 

Bildaufnahme-
/Bildwiedergaberöhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 1,5 % 

Linearbeschleunigerröh-
ren 

24 Monaten 1,5% 

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerech-
net, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit 
hatte. 
Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten wer-
den nach  § 7 ABE ersetzt. 

TK 1210 

Ausschluss von Schäden durch Feuer; Blitzschlag; 
Explosion 

Abweichend von § 2 Nr. 1 d ABE leistet  der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch 
a) Brand ( § 2, Nr. 5 c ABE ) aa);
b) Blitzschlag ( § 2, Nr. 5 c ABE) bb);
c) Explosion ( § 2, Nr. 5 c ABE) cc).

TK 1213 
Zwischenbildträger 

1. Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren
In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt  § 2, Nr. 3
ABE  für Zwischenbildträger gestrichen.

2. Umfang der Entschädigung
Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus
und Leitungswasser verursacht wurde, wird von den Wie-
derherstellungskosten gemäß § 7  ABE ein Abzug vorge-
nommen. Der Abzug entspricht dem Verhältnis der bei
Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der vom Her-
steller erwarteten Lebensdauer.
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TK 1233 

Ausschluss von Schäden durch Leitungswasser 

Abweichend von § 2 Nr. 1 ABE leistet  der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch Leitungswasser ( § 2, Nr. 5 d ABE). 

TK 1234 

Ausschluss von Schäden durch Einbruchdiebstahl und Raub 

Abweichend von § 2 Nr. 1 ABE leistet  der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden durch 
a) Raub ( § 2, Nr. 5 a ABE);
b) Einbruchdiebstahl ( § 2, Nr. 5 b ABE);
c) den Versuch einer Tat nach a) oder b).

TK 1235 

Ausschluss von Schäden durch Abhandenkommen 

Abweichend von § 2 Nr. 1 ABE  leistet  der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung bei 
Abhandenkommen durch 
a) Diebstahl;
b) Einbruchdiebstahl;
c) Raub oder Plünderung;
d) den Versuch einer Tat nach b) oder c)
und für Schäden infolge eines der Ereignisse a) bis d). 

TK 1236 

Innere Unruhen 

1. Der Versicherer leistet  abweichend von § 2 Nr. 4 b) ABE
Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund öffentlichrechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § 7 Nr.
6 ABE der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

6. Die Versicherung dieser Gefahr jederzeit gekündigt werden.
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

TK 1408 

Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen 

1. Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichne-
ten Sachen besteht Versicherungsschutz auch außerhalb
des Versicherungsortes, und zwar in dem im Versiche-
rungsvertrag genannten Gebiet. Dies gilt auch, wenn diese
Sachen in Kraft- und Wasserfahrzeugen fest eingebaut
sind. Kein Versicherungsschutz besteht für in Luftfahrzeu-
gen fest eingebaute Sachen.

2. Ergänzend zu § 19 Nr. 1a ABE  hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles Dächer und
Fenster von Kraftfahrzeugen zu schließen sowie deren Tü-
ren abzuschließen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 2. genannte
Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der
Versicherer nach Maßgabe von § 19 ABE zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

4. Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
oder Plünderung wird die Entschädigung um den im Versi-
cherungsvertrag hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Bei Zusammentreffen mit anderen im Versicherungsvertrag
vereinbarten Selbstbehalten gilt der jeweils höhere Selbst-
behalt.

TK 1507 

Angleichung der Prämien und Versicherungssummen 

1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versiche-
rungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der
Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angege-
ben.
Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Prämien und Versicherungssum-
men zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Prämien
um mehr als 2 Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine
Angleichung der Prämien und Versicherungssummen, ist
für die nächste Veränderung der Prozentsatz maßgebend,
um den sich die Löhne und Preise gegenüber dem Zeit-
punkt geändert haben, der für die letzte Angleichung maß-
gebend war.

2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 Prozent die
Preisentwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung
berücksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen
erfolgt unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine
Angleichung der Prämien erfolgt nur, wenn die Versiche-
rungssummen gleichzeitig angepasst werden.
Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entspre-
chend dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen
würde, dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhe-
re Betrag.
Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen
Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar
a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerprei-

se gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe In-
vestitionsgüter

b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-
Industrie (alle Arbeiter).

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Ka-
lenderjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für die im
folgenden Kalenderjahr fällige Jahresprämie wirksam.

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der
Vereinbarung der Versicherungssumme nach dem Stand
März 1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen,
wenn sich durch diese Klausel die Prämie für das folgende
Versicherungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die
Prämiensteigerung in drei aufeinander folgenden Versiche-
rungsjahren mehr als 20 Prozent beträgt.
Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mittei-
lung über die Prämienerhöhung schriftlich zu erklären. Sie
wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das
die Prämie erhöht werden sollte.

Erläuterung zur Berechnung der Prämie und der Versiche-
rungssumme 

Prämie 

Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich 
zu 
P = P0 x Prämienfaktor 
Prämienfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0 
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Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres 
berechnet sich zu 
S = S0 x Summenfaktor 
Summenfaktor = E/E0 

Es bedeuten: 
P0 = Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand Janu-
ar/März 1971 
S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, 
Stand März 1971 
E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter 
E0 = Stand März 1971 
L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe Inves-
titionsgüter-Industrie (alle Arbeiter) 
L0 = Stand Januar 1971 

TK 1722 

Grenze der Entschädigung 

Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § 7 Nr. 6 ABE 
je Versicherungsfall der im Versicherungsvertrag genannte Be-
trag. 

TK 1809 

Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt 

1. Ergänzend zu § 19 Nr. 1 a ABE hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und ge-

öffnet zu lassen;
b) Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäfts-

schluss zu entnehmen.
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genann-

ten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so
kann der Versicherer nach Maßgabe von § 19 ABE zur
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrerhöhung 
gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 

TK 1819 

Anerkennung 

1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so
erkennt der Versicherer abweichend von §12 ABE an, dass
ihm durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände be-
kannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die
Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten bleibt unberührt.

TK 1820 

Regressverzicht 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen Repräsentanten) oder 
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von 
Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, 
verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatzanspru-
ches, es sei denn 
a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob

fahrlässig herbeigeführt oder
b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversiche-

rung beansprucht werden.

TK 1825 

Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

TK 1850 
Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die Tech-
nischen Versicherungszweige 

1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern ge-
zeichnet worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil
und nicht als Gesamtschuldner.

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle be-
teiligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Na-
men im Rahmen von § 19 Nr. 1 ABE die Versicherungsver-
träge zu kündigen.

3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt
a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder

Entschädigungsgrenzen über die im Versicherungs-
schein genannten prozentualen Werte bzw. Ma-
ximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für Summenan-
passungen im Rahmen der Bestimmungen für die
vertraglich vorgesehenen Abrechnungsverfahren
(Summe/Beitrag);

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder
der Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlänge-
rungen der Versicherungsdauer, die aufgrund einer
im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung ge-
währt werden; ferner bleibt die Berechtigung des füh-
renden Versicherers zur Kündigung gemäß § 19 Nr.
1 ABE unberührt;

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Vermin-
derung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrags.

4. Bei Schäden, die einen vereinbarten Betrag (in EUR)
übersteigen oder für die Mitversicherer von grundsätzlicher
Bedeutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versiche-
rer eine Abstimmung herbeizuführen.

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten
Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus

diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den füh-
renden Versicherer und nur wegen dessen Anteil ge-
richtlich geltend machen.

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Ver-
sicherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag (ein-
schließlich der Verfolgung von Regressansprüchen)
auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte
zu führen. Ein gegen oder vom führenden Versiche-
rer erstrittenes, rechtskräftig gewordenes Urteil wird
deshalb von den beteiligten Versicherern als auch für
sie verbindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls für die
mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängig-
keit geschlossenen Vergleiche.

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwer nicht erreicht,
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Ver-
langen des führenden Versicherers verpflichtet, die
Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weite-
re Versicherer auszudehnen, bis diese Summe er-
reicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen,
so gilt Nr. 5b (Satz 2) nicht.
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TK 1911 

Datenversicherung 

1. Versicherte und nicht versicherte Kosten
a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederher-

stellung von
aa) Daten;
bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Stan-

dardprogrammen und individuell hergestellten 
Programmen, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer berechtigt ist; 

soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 
b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstel-

lung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

2. Versicherte Sachen
Abweichend von § 1. Nr. 2 a ABE sind Wechseldatenträger 
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektroni-
sches Bauelement. 

3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust,
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten o-
der Programme infolge
a) von Blitzeinwirkung oder
b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens ge-

mäß § 2 ABE an dem Datenträger oder der Daten-
verarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert wa-
ren

eingetreten ist. 
4. Versicherungsort

In Ergänzung zu § 4 ABE besteht Versicherungsschutz für
Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Aus-
lagerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwi-
schen Versicherungsort und Auslagerungsstätte.

5. Versicherungswert, Versicherungssumme
a) Versicherungswert sind abweichend von  A § 5 Nr. 1

ABE bei
aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaf-

fungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 
6a); 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaf-
fungskosten. 

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen.

6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme
a) Entschädigt werden abweichend von  § 7 ABEdie für

die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen
Zustandes der Daten und Programme notwendigen
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche
aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungs-

datenträgern; 
bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder 

Wiederherstellung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten (einschl. dafür erforderlicher Be-
legaufbereitung / Informationsbeschaffung); 

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von 
Standardprogrammen; 

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerwei-
terungen (z.B. Konfigurationen, Funktionsblö-
cke) aus beim Versicherungsnehmer vorhan-
denen Belegen (z.B. Quellcodes). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung
aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die

versicherten Daten oder Programme durch 
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleich-

bare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker, 
Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z.B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft einge-
gebenen Daten; 

cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 
dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Ver-

besserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 

ee) für sonstige Vermögensschäden; 
ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wieder-

eingabe der Daten oder Programme nicht not-
wendig ist; 

gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wieder-
eingabe der Daten oder Programme nicht in-
nerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des 
Schadens durchgeführt wurde. 

c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten
Versicherungssummen.

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen.

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbe-
halt jeweils einzeln abgezogen.

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt
des Versicherungsfalls
a) Ergänzend zu § 19 Nr. 1 a ABE hat der Versiche-

rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles
aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wö-

chentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h. 
Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren, 
dass bei einem Versicherungsfall Originale 
und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt 
werden oder abhanden kommen können. Die 
technischen Einrichtungen zur Datensicherung 
müssen jeweils dem Stand der Technik ent-
sprechen; 

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der 
Daten auf dem Sicherungsdatenträger so be-
schaffen sind, dass deren Rücksicherung 
technisch möglich ist, z.B. durch Sicherung mit 
Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von
§ 19 ABE zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein.

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung gilt § 20 Absatz 2 ABE. Danach kann der Versiche-
rer kündigen oder leistungsfrei sein. 

TK 1926 

Elektronik-Pauschalversicherung 

1. Versicherte Sachen
a) Versichert sind sämtliche Anlagen und Geräte der

jeweiligen nachfolgenden Anlagengruppe, sofern die
Anlagengruppe im Versicherungsvertrag bezeichnet
wird.
aa) Anlagengruppe 1:

Daten- und Kommunikationstechnik, Büro-
technik  
- Netzwerkanlagen, Personalcomputer, Büro-

computer, Textsysteme, EDV-Anlagen 
- Laptops, Notebooks, Organizer 
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- Digitalkameras (vereinbarte Höchstentschä-
digung in Prozent der dokumentierten Versi-
cherungssumme gemäß Nr. 4.) 

- CAD-, CAE-, CAM-Systeme 
- Telefonanlagen mit Zusatzgeräten, Auto-

/Mobiltelefone 
- Telefax- und Telexgeräte 
- Gegen- und Wechselsprechanlagen 
- Alarm-, Brandmelde- und Zutrittskontrollan-

lagen 
- Türschließanlagen, Warensicherungssyste-

me 
- Personensuch- und Rufanlagen 
- Funkanlagen 
- Uhrenanlagen, Zeiterfassungsgeräte 
- Vortrags- und Demonstrationsgeräte, Bea-

mer 
- Kopiergeräte, kleine Offsetgeräte, Mikrofilm-

geräte 
- Diktiergeräte, elektrische Schreib-, Rechen-

maschinen 
- Post- und Papierbearbeitungsgeräte, Akten-

vernichter 
bb) Anlagengruppe 2: Mess- und Prüftechnik, Pro-

zessrechner, Kassen und Waagen 
- Prüfautomaten, sonstige Mess- und Prüfge-

räte 
- Prozessrechner 
- Geräte zur Materialprüfung (keine Röntgen-

anlagen) 
- Kfz-, Mess- und Prüfeinrichtungen 
- Elektronische Kassen und Waagen 

cc) Anlagengruppe 3: Satz- und Reprotechnik 
- Elektronische Graviereinrichtungen für 

Druckvorlagen 
- Farbauszugsanlagen, Graphische Gestal-

tungssysteme 
- Foto- und Lichtsatzanlagen, Reprokameras 
- Filmentwicklungsmaschinen 

dd) Anlagengruppe 4: Bild- und Tontechnik 
- Produktionstechnische Anlagen für Fernseh-

studios, Rundfunksender und Tonstudios 
- Fernseh- und Videoanlagen 
- Industriefernsehanlagen 
- Elektroakustische Anlagen 
- Antennenanlagen 

ee) Anlagengruppe 5: Medizintechnik 
- Röntgenanlagen 
- Medizinische Fernsehtechnik 
- Elektromedizin 
- Geräte für Diagnostik und Therapie 
- Physikalisch medizinische Geräte 
- Laborgeräte und Laborsysteme 
- Sterilisations- und Desinfektionsanlagen 
- Thermographieanlagen 
- Ultraschallgeräte 
- Strahlen- und Dosisleistungsmessgeräte 
- Dentaleinrichtungen 
Endoskopiegeräte sind nur versichert, sofern 
dies besonders vereinbart wurde. 

ff) Anlagengruppe 6: Weitere Anlagen, sofern im 
Versicherungsvertrag bezeichnet 

b) Versichert ist (sind) jeweils auch die dazugehörige(n)
aa) Versorgungstechnik für Elektronikanlagen (wie

Klimaanlagen, unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung, Netzersatzanlagen und Frequenzum-
former); 

bb) Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsfüh-
rung dienende Vorrichtungen innerhalb der 
versicherten Betriebsgrundstücke. 

c) Nicht versichert sind:
aa) Elektronische Maschinen- und CNC-

Steuerungen; Geschwindigkeitsmessanlagen, 
Verkehrszähl- und Überwachungsanlagen, 
Verkehrsregelungsanlagen, Fahrkarten- und 
Parkscheinautomaten, Bohrloch- und Kanal-
fernsehanlagen, Beulen- und Lecksuchmol-
che, Tanksäulen und -automaten, Autowasch-
anlagen inkl. dazugehöriger Steuerungen, 
Großwiegeeinrichtungen (z.B. Fahrzeugwaa-
gen), Fütterungscomputer, Navigationsanla-
gen und Fahrzeugelektronik in Kraft-, Wasser- 
und Luftfahrzeugen, Solaranlagen; 

bb) Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, 
Reparatur-, Wartungszwecken o.ä. überlasse-
ne fremde Anlagen und Geräte; 

cc)  Anlagen und Geräte, für die der Versiche-
rungsnehmer keine Gefahr trägt, z.B. durch 
Haftungsfreistellung bei gemieteten Sachen. 

2. Versicherungsschutz außerhalb der Betriebsgrundstücke;
Höchstentschädigung
a) Sofern im Versicherungsvertrag bezeichnet, ist (sind)

die gemäß Nr. 1 versicherte(n) Anlagengruppe(n) ab-
weichend von §  4 ABE auch außerhalb der doku-
mentierten Betriebsgrundstücke versichert - jedoch
nur innerhalb Europas (geographischer Begriff).
Die vereinbarte Höchstentschädigung für Schäden
außerhalb der dokumentierten Betriebsgrundstücke
gemäß Abs. 1 beträgt abweichend von § 7 Nr. 6 ABE
je Versicherungsfall, 15% Prozent der dokumentierten
Versicherungssumme (Vorsorgeversicherung gemäß
Nr. 4 bleibt unberücksichtigt), maximal vereinbarter
Betrag (in EUR).

b) Versicherungsschutz besteht jedoch nicht bei Umzü-
gen, die zwischen Betriebsgrundstücken oder außer-
halb von Betriebsgrundstücken durchgeführt werden.

3. Beginn des Versicherungsschutzes
Abweichend von § 1 Nr. 1 ABE beginnt der Versicherungs-
schutz des Versicherers für Veränderungen (Nr. 6) bereits
vor Betriebsfertigkeit versichert, und zwar mit Übergabe der
Sachen (Nr. 1) oder Teilen davon am Versicherungsort.

4. Versicherungssumme; Unterversicherung
Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Sachen
insgesamt genannte Versicherungssumme soll der Summe
der Einzel-Versicherungswerte (§ 5 Nr. 1 ABE) dieser Sa-
chen entsprechen. Ist die Versicherungssumme niedriger
als diese Summe, so liegt Unterversicherung vor; § 7 Nrn.
6 und 7ABE gelten sinngemäß.

5. Vorsorgeversicherung
Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintre-
tenden Veränderungen (Nr. 6) gilt eine Vorsorgeversiche-
rung in Höhe von 30% der zuletzt dokumentierten Versiche-
rungssumme vereinbart.

6. Jahresmeldung für Veränderungen
a) Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer

innerhalb eines Monats nach Beginn eines jeden
Versicherungsjahres die aufgrund der im vorherge-
henden Versicherungsjahr eingetretenen Verände-
rungen erforderliche Anhebung/Reduzierung der
Versicherungssummen. Falls keine Veränderungen
eingetreten sind, ist eine Meldung entbehrlich.
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b) Die Prämie infolge der Anhebung/Reduzierung wird
aus der Differenz zwischen alter und neuer Versiche-
rungssumme ab Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres berechnet/gutgeschrieben.

c) Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb Monats-
frist, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden Versi-
cherungsjahr eingetretener Veränderungen ab-
zugeben gewesen wäre, so entfällt die Vorsorgever-
sicherung (Nr. 5) für das laufende Versicherungsjahr.

7. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Ergänzend zu §19 Nr. 1 a ABE hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles  
a) Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und ge-

öffnet zu lassen;
b) Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäfts-

schluss zu entnehmen;
c) sofern Versicherungsschutz gemäß Nr. 2 vereinbart

ist, Dächer und Fenster von Kraftfahrzeugen zu
schließen sowie deren Türen abzuschließen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe von  
§ 19 ABE zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei
sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

8. Röhren und Zwischenbildträger
a) In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt  § 2

Nr. 3 ABE für Röhren und Zwischenbildträger gestri-
chen.

b) Bei Röhren wird - soweit der Schaden nicht durch die
Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruch-
diebstahl, Raub, Vandalismus und Leitungswasser
verursacht wurde - von den Wiederbeschaffungskos-
ten gemäß  § 7 ABE (Umfang der Entschädigung)
ein Abzug vorgenommen. Der Abzug beträgt
aa) bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glät-

tungsröhren in Computertomographen 
Prozentsatz = (100 P)/(PGXY). 

Der Prozentsatz beträgt maximal 100%. 
Es bedeuten: 
P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vor-

besitzer) der bis zum Eintritt des Scha-
dens mit der betreffenden Röhre bereits 
vorgenommenen Abtastvorgänge 
(Scan's) bzw. Betriebsstunden bzw. -
monate, je nachdem worauf die Ge-
währleistung des Herstellers abgestellt 
ist. 

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die 
betreffende Röhre üblicherweise verein-
barte Gewährleistungsdauer (Standard-
Gewährleistung) in Scan's bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monaten. 

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung 
bzw. der Gutschrift, die vom jeweiligen 
Hersteller üblicherweise (Standard-
Gewährleistung) für die betreffende 
Röhre vereinbart wird: 

(1) volle Ersatzleistung/Gutschrift während 
der gesamten Gewährleistungsdauer: 
Faktor 1 

(2) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen 
begrenzten Teil der Gewährleistungs-
dauer und anteilige Ersatzleis-
tung/Gutschrift für die übrige Gewähr-
leistungsdauer: Faktor 0,75 

(3) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift ent-
sprechend erreichter bzw. nicht erreich-
ter Betriebsdauer/-leistung während der 
gesamten Gewährleistungsdauer: Fak-
tor 0,50 

Y = Erstattungsfaktor 
(1) Röntgen-Drehanodenröhren  Faktor 2 
(2) Regel- und Glättungsröhren  Faktor 3 
Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, 
wird die individuell vereinbarte Regelung sinn-
gemäß angewendet. 

bb) bei allen anderen Röhren 

Bezeichnung der Röhren Verringerung der Entschädigung nach Benutzungsdauer  
aa) Röntgen-/Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

Laserröhren(nicht Medi-
zintechnik) 

6 Monaten 5,5 % 

bb) Röntgen-
Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei 
Krankenhäusern, Röntge-
nologen oder Radiologen 

12 Monaten 3,0 % 

Laserröhren (Medizin) 12 Monaten 3,0 % 

Kathodenstrahlröhren 
(CRT) in Aufzeichnungs-
einheiten von Foto--
/Lichtsatzanlagen  

12 Monaten 3,0 % 

Thyratronröhren (Medizin-
technik) 

12 Monaten 3,0 % 

Bildaufnahmeröhren (nicht 
Medizintechnik) 

12 Monaten 3,0 % 

cc) Bildwiedergaberöhren 
(nicht Medizintechnik) 

18 Monaten 2,5 % 

Hochfrequenzleistungs-
röhren 

18 Monaten 2,5 % 

dd) Röntgen-
Drehanodenröhren  

(Medizintechnik) bei 
Teilröntgenologen 

24 Monaten 2,0 % 

Stehanodenröhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 2,0 % 

Speicherröhren  24 Monaten 2,0 % 

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 % 

ee) Ventilröhren (Medizin-
technik) 

24 Monaten 1,5 % 

Regel-/Glättungsröhren 24 Monaten 1,5 % 

Röntgenbildverstärkerröh-
ren 

24 Monaten 1,5 % 

Bildaufnahme-
/Bildwiedergaberöhren  

(Medizintechnik) 

24 Monaten 1,5 % 

Linearbeschleunigerröh-
ren 

24 Monaten 1,5% 

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-
rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungs-
möglichkeit hatte. 
Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten 
werden nach § 7 ABE ersetzt. 

c) bei Zwischenbildträgern wird - soweit der Schaden
nicht durch die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosi-
on, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Lei-
tungswasser verursacht wurde - von den Wiederher-
stellungskosten gemäß, § 7 ABE ein Abzug vorge-
nommen. Der Abzug entspricht dem Verhältnis der
bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der
vom Hersteller erwarteten Lebensdauer.

9. Selbstbehalt
Gemäß § 7 Nr. 8 ABE wird der Entschädigungsbetrag
a) bei Schäden außerhalb der dokumentierten Be-

triebsgrundstücke - sofern Versicherungsschutz ge-
mäß Nr. 2 vereinbart ist - durch Diebstahl, Einbruch-
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diebstahl, Raub oder Plünderung; 
b) bei sonstigen versicherten (nicht unter a fallenden)

Schäden
je Versicherungsfall um den im Versicherungsvertrag hier-
für jeweils genannten Selbstbehalt gekürzt. 

10. Regressverzicht
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen Repräsentanten) oder 
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von 
Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, 
verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatzanspru-
ches, es sei denn 
a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt oder 
b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversi-
cherung beansprucht werden. 

TK 1928 

Software-Versicherung 

1. Versicherte und nicht versicherte Kosten
a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederher-

stellung von
aa) Daten;
bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Stan-

dardprogrammen und individuell hergestellten 
Programmen, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer berechtigt ist, 

soweit sich diese auf einem Datenträger befinden. 
b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstel-

lung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

2. Versicherte Sachen
Abweichend von § 1. Nr. 2 a ABE sind Wechseldatenträger
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektroni-
sches Bauelement.

3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust,
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten o-
der Programme
a) infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-

dens gemäß § 2 ABE an dem Datenträger oder der
Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespei-
chert waren, eingetreten ist;

b) durch:
aa) Ausfall oder Störung der Hardware der Daten-

verarbeitungsanlage, der Hardware der der 
Datenfernübertragungseinrichtungen und -
leitungen, der Stromversor-
gung/Stromversorgungsanlage oder der Kli-
maanlage; 

bb) Bedienungsfehler (z.B. falscher Einsatz von 
Datenträgern, falsche Befehlseingabe); 

cc) vorsätzliche Programm- oder Datenänderun-
gen durch Dritte in schädigender Absicht (mit 
Ausnahme von 3 c); 

dd) Über- oder Unterspannung; 
ee) elektrostatische Aufladung oder elektromagne-

tische Störung; 
ff) Höhere Gewalt. 

c) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für den Ver-
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der
Daten oder Programme durch Programme oder Da-
teien mit Schadenfunktion wie z.B. Computerviren,
Würmer, Trojanische Pferde.

4. Versicherungsort

In Ergänzung zu § 4 ABE besteht Versicherungsschutz 
a) innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten

Betriebsgrundstücke und für die Datenfernübertra-
gungseinrichtungen und -leitungen, die diese Be-
triebsgrundstücke verbinden;

b) für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Ausla-
gerungsstätten (Nr. 6a) sowie auf den Verbindungs-
wegen zwischen den bezeichneten Betriebs-
grundstücken und den Auslagerungsstätten.

5. Versicherungswert, Versicherungssumme
a) Versicherungswert sind abweichend von § 5 Nr. 1

ABE bei
aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaf-

fungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 
6a); 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaf-
fungskosten. 

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen.

6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme
a) Entschädigt werden abweichend von  § 7 ABEdie für

die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen
Zustandes der Daten und Programme notwendigen
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche
aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungs-

datenträgern; 
bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder 

Wiederherstellung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten (einschl. dafür erforderlicher Be-
legaufbereitung / Informationsbeschaffung); 

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von 
Standardprogrammen; 

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerwei-
terungen (z.B. Konfigurationen, Funktionsblö-
cke) aus beim Versicherungsnehmer vorhan-
denen Belegen (z.B. Quellcodes). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung
aa) für Kosten, die dadurch entstehen, dass der

Versicherungsnehmer die Verwendung von 
Daten oder Programmen zulässt oder solche 
selbst verwendet, die nicht versichert sind; 

bb) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch 
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleich-
bare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker, 
Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z.B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

cc) für die Korrektur von manuell fehlerhaft einge-
gebenen Daten; 

dd) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 
ee) für Mehrkosten durch Änderungen oder Ver-

besserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 

ff) für sonstige Vermögensschäden. 
c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten

Versicherungssummen.
d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-

schädigung vorgenommen.
e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-

rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbe-
halt jeweils einzeln abgezogen.

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt
des Versicherungsfalls
a) Ergänzend zu § 19 Nr. 1 a ABE hat der Versiche-

rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles
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aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wö-
chentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h. 
Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren, 
dass bei einem Versicherungsfall Originale 
und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt 
werden oder abhanden kommen können. Die 
technischen Einrichtungen zur Datensicherung 
müssen jeweils dem Stand der Technik ent-
sprechen; 

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der 
Daten auf dem Sicherungsdatenträger so be-
schaffen sind, dass deren Rücksicherung 
technisch möglich ist, z.B. durch Sicherung mit 
Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests; 

cc) die Vorschriften und Hinweise des Herstellers 
zur Installation, Wartung und Pflege der Da-
tenverarbeitungsanlage/Datenträger zu beach-
ten und übliche, ständig aktualisierte Schutz-
maßnahmen gegen die bestimmungswidrige 
Veränderung und Löschung gespeicherter Da-
ten vorzunehmen (z.B. durch Firewalls, 
Zugriffsschutzprogramme); 

dd) seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die 
Datenverarbeitungsanlage ausschließlich zu 
betrieblichen Zwecken zu nutzen und nur Da-
ten und Programme zu verwenden, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt 
ist. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von §
19 ABE zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Ge-
fahrerhöhung gilt § 20 Satz 2 ABE. Danach kann der
Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 1930 

Mehrkostenversicherung 

1. Gegenstand der Versicherung
a) Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versi-

cherten Sache, für die im Versicherungsvertrag diese
Mehrkostenversicherung vereinbart ist, infolge eines
gemäß
§ 2 ABE eingetretenen Sachschadens unterbrochen
oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschä-
digung für die dadurch entstehenden Mehrkosten. 

b) Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsneh-
mer innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Un-
terbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes
abzuwenden oder zu verkürzen, weil der frühere be-
triebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wie-
derhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine
gleichartige ersetzt werden muss.

c) Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versiche-
rungsschutz für die Mehrkosten besteht. Soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Haftzeit 12
Monate. Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von
dem an der Sachschaden für den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik
frühestens erkennbar war, spätestens jedoch mit
Beginn des Mehrkostenschadens. Bei mehreren
Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen
ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die
Haftzeit mit dem Erstschaden.

2. Versicherte Mehrkosten
a) Versichert sind die im Versicherungsvertrag im ein-

zelnen bezeichneten zeitabhängigen (aa) und zeitu-
nabhängigen (bb) Mehrkosten.

aa) Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die 
proportional mit der Dauer der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung entstehen, insbesonde-
re für 
(1) die Benutzung anderer Anlagen; 
(2) die Anwendung anderer Arbeits- oder 

Fertigungsverfahren; 
(3) die Inanspruchnahme von Lohn-

Dienstleistungen oder Lohn-
Fertigungsleistungen; 

(4) den Bezug von Halb- oder Fertigfabrika-
ten. 

bb) Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die 
während der Dauer der Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung nicht fortlaufend entstehen, 
insbesondere für 
(1) einmalige Umprogrammierung; 
(2) Umrüstung; 
(3) behelfsmäßige oder vorläufige Wieder-

instandsetzung. 
b) Abweichend von § 5 Nr. 2  ABE wird die Versiche-

rungssumme jeweils aus den versicherten zeitab-
hängigen und zeitunabhängigen Mehrkosten gebil-
det, die der Versicherungsnehmer in einem gesam-
ten Geschäftsjahr hätte aufwenden müssen, wenn
die im Versicherungsvertrag bezeichnete Sache für
dieses Geschäftsjahr infolge eines Sachschadens
ausgefallen wäre.
Grundlage für die Versicherungssumme für zeitab-
hängige Mehrkosten sind die im Versicherungsver-
trag je Tag und Monat genannten Beträge.
§ 5 Nr. 1 und 3 ABE gilt nicht.

3. Umfang der Entschädigung
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehr-

kosten, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den an-
erkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar
war, innerhalb der für diese Mehrkostenversicherung
vereinbarten Dauer liegt. Die Entschädigung darf
nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche
Vorteile, die sich bis zu sechs Monaten nach  Ablauf
der Haftzeit als Folge der Unterbrechung ergeben,
sind angemessen zu berücksichtigen.

b) Abweichend von § 7 ABE wird Entschädigung geleis-
tet für
aa) zeitabhängige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur

vereinbarten Tagesentschädigung, je Monat 
jedoch höchstens bis zur vereinbarten Mo-
natsentschädigung; 

bb) zeitunabhängige Mehrkosten bis zur Höhe der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme. 

c) Keine Entschädigung wird geleistet für Mehrkosten,
aa)  soweit sie auch dann entstanden wären, wenn

die technische Einsatzmöglichkeit der Sache 
nicht infolge des Schadens an ihr unterbro-
chen oder beeinträchtigt gewesen wäre; 

bb) die für die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der vom Schaden betroffenen versi-
cherten Sache selbst entstehen. 

d) Keine Entschädigung wird geleistet, soweit sich die
Mehrkosten erhöhen durch
aa)  außergewöhnliche Ereignisse die während der

Unterbrechung oder Beeinträchtigung der 
technischen Einsatzmöglichkeit hinzutreten; 

bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand oder Innere 
Unruhen; 

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive 
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Substanzen; 
dd) Erdbeben, Überschwemmung; 
ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- 

oder Betriebsbeschränkungen; 
ff) den Umstand, dass dem Versicherungsneh-

mer zur Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung zerstörter, beschädigter oder ab-
handen gekommener Sachen bzw. Daten des 
Betriebssystems nicht rechtzeitig genügend 
Kapital zur Verfügung steht; 

gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems an-
lässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung geändert, verbessert oder überholt 
werden; 

hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von 
Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder 
Hilfs- oder Betriebsstoffen. 

e) Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt:

aa) Für zeitabhängige Mehrkosten gilt der verein-
barte zeitliche Selbstbehalt in Arbeitstagen. 
Der Versicherungsnehmer hat denjenigen Teil 
des ermittelten Betrages selbst zu tragen, der 
sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie der 
zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum 

der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der 
technischen Einsatzmöglichkeit. In der Be-
rechnung werden für den Gesamtzeitraum der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung nur Zei-
ten berücksichtigt, in denen im versicherten 
Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des 
Versicherungsfalles gearbeitet worden wäre. 
Der Geamtzeitraum endet spätestens mit Ab-
lauf der Haftzeit. 

bb) Für zeitunabhängige Mehrkosten gilt der ver-
einbarte betragsmäßige oder prozentuale 
Selbstbehalt. 

4. Sachverständigenverfahren
Ergänzend zu § 9 ABE müssen die Feststellungen der
Sachverständigen enthalten:
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den

Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln
der Technik frühestens erkennbar war;

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che die versicherten Mehrkosten beeinflussen;

c) die zeitabhängigen Mehrkosten (Nr. 2 a) aa);
d) die zeitunabhängigen Mehrkosten (Nr. 2 a) bb).

C Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

§ 13

Änderung von Anschrift und Name 

(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers entsprechend anzuwenden.  
(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem 
Gewerbebetrieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzu-
wenden. 

§ 19

Anzeigepflicht 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den 
Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt 
der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 
1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet.  
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.  
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versi-
cherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen.  
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach 
Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedin-
gungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei 

einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtver-
letzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.  
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 
4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.  
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Ver-
tragsänderung die Prämie um mehr als zehn Prozent oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versiche-
rer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses 
Recht hinzuweisen. 

§ 20

Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und 
des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis 
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arg-
list des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

§ 21

Ausübung der Rechte des Versicherers 

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat 
bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf 
die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-



 Stand 01.01.2008 

stände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des 
Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht 
sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.  
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

§ 22

Arglistige Täuschung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.  

§ 23

Gefahrerhöhung 

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ges-
tatten.  
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenom-
men oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versiche-
rer unverzüglich anzuzeigen.  
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen 
ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.  

§ 24

Kündigung wegen Gefahrerhöhung 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 
23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat 
die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen.  
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.  
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versi-
cherers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
bestanden hat.  

§ 25

Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlö-
schen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.  
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Absiche-
rung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Ver-
sicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf die-

ses Recht hinzuweisen. 

§ 26

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu 
diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn 
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf 
Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt 
Absatz 1 Satz 2.  
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet,  
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt

des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war, oder

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kündigung nicht erfolgt war.

§ 27

Unerhebliche Gefahrerhöhung 

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerheb-
liche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umstän-
den als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mit-
versichert sein soll.  

§ 28

Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den 
Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei 
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober 
Fahrlässigkeit.  
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung 
einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen 
Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versiche-
rers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.  
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, 
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ist unwirksam. 

§ 37

Zahlungsverzug bei Erstprämie 

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.  
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie auf-
merksam gemacht hat.  

§ 38

Zahlungsverzug bei Folgeprämie 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zu-
sammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt 
anzugeben.  
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.  
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündi-
gung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden 
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.  

§ 39

Vorzeitige Vertragsbeendigung 

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 
19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglis-
tiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Rücktritts oder Anfechtungserklärung 
zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug 
der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 

§ 47

Kenntnis und Verhalten des Versicherten 

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versiche-
rung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherten zu berücksichtigen.  

(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer 
braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versi-
cherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu las-
sen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem 
Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten schließt. 

§ 74

Überversicherung 

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Ver-
tragspartei verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseiti-
gung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung 
der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.  
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, 
sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 79

Beseitigung der Mehrfachversicherung 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühe-
re Versicherung nicht gedeckt ist.  
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind 
in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig 
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann 
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.  

§ 80

Fehlendes versichertes Interesse 

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.  
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.  
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse 
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versi-
cherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 82

Abwendung und Minderung des Schadens 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen.  
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(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln.  
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer.  
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 

§ 86

Übergang von Ersatzansprüchen 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.  
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Formund Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.  
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

§ 95

Veräußerung der versicherten Sache 

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.  
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die 
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.  
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.  

§ 96

Kündigung nach Veräußerung 

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicher-
ten Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des 
Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.  
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.  
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prä-
mie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie be-
steht nicht.  

§ 97

Anzeige der Veräußerung 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.  
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat.  

§ 98

Schutz des Erwerbers 

Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versiche-
rungsvertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des 
Erwerbers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die 
Kündigung des Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der 
Veräußerung die Schriftform oder die Textform bestimmt werden. 

§ 99

Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts 

Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der 
Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund 
eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu 
beziehen, sind die §§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden. 
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Abschnitt A – Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Glasversicherung

1. Versicherungsfall

Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe Abschnitt „A“ § 3), die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört
oder beschädigt werden.

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden

a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, Muschelausbrüche),

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen. („Anlaufen“ bzw.
„blind werden“)

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung,

bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus,

cc) Sturm, Hagel,

dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch

entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz besteht.

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg,
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Innere Unruhen. 

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kern -
energie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,

a) fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas.

b) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel. Die Entschädigung ist je Versiche-
rungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

2. Gesondert versicherbar

Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und fertig eingesetzten oder montierten

a) Scheiben und Platten aus Kunststoff,

b) Platten aus Glaskeramik,

c) Glasbausteine und Profilbaugläser,

d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,

e) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen,

f) Werbeanlagen (gemäß Abschnitt „A“ § 9),

g) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

3. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspiegel,

b) Photovoltaikanlagen,

c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,

d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bild-
wiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-
Displays).

1. Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für 

a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen),

b) das Abfahren von durch den Schadenfall betroffene, versicherte Sachen zum nächsten Ablagerungs-
platz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).

§ 4
Versicherte Kosten

§ 3
Versicherte und nicht 
versicherte Sachen

§ 2
Ausschlüsse Krieg, Innere
Unruhen und Kernenergie

§ 1
Versicherte Gefahr;
Versicherungsfall
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2. Gesondert versicherbar

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum jeweils vereinbarten Betrag die infolge eines
Ver sicherungsfalles notwendigen Kosten für

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren
Lage verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten),

b) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrich -
tungen.

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern 
(z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.),

d) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den
versicherten Sachen (siehe Abschnitt „A“ § 3),

e) die Beseitigung von Schäden durch Glassplitter oder durch die zerstörte Scheibe eingedrungene
Gegenstände an hinter versicherten Scheiben ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln von
Schaufenstern, Schaukästen, Vitrinen und Eingangstüren.

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden.

Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versiche-
rungsortes.

Gebäudeverglasungen gelten nur an ihrem bestimmungsgemäßen Platz versichert.

1. Anpassung des Versicherungsumfangs

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; 
entsprechend verändert sich der Beitrag.

2. Anpassung des Beitrags

Der Beitrag erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr
beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen
Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten verändert haben. Für gewerbliche Risi-
ken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche
Betriebsgebäude. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt das Mittel aus den Indi-
zes für Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter
dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai veröffentlichten Indizes.

3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung der Haftung des Versicherers und
der damit verbundenen Anpassung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in
Textform zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die
Mitteilung des Versicherers, in der der Versicherungsnehmer auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist,
muss diesem mindestens 1 Monat vor Wirksamwerden der Anpassung des Beitrags zugehen.

1. Sachleistung

a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu der er den Auftrag erteilt. 

b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des Versicherers die zerstörten oder
beschädigten Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe Abschnitt „A“ § 3) an den Scha-
denort geliefert und wieder eingesetzt werden.

c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des
Schaden ortes (z. B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B.
An striche, 
De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind. Diese Aufwendungen werden nur – soweit
dies besonders vereinbart ist – in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe Abschnitt „A“ § 4).

Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sachleistung notwendig sind, erteilt der
Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der
Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis zur vereinbarten Höhe.

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sachen 
(z. B. Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der
Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag.

2. Abweichende Entschädigungsleistung

a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versicherer den Geldbetrag, welcher
dem unter Nr. 1 beschriebenen Leistungsumfang entspricht. 

b) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine Ersatzbeschaffung durch den Ver -
sicherer zu den ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

c) Wird Unterversicherung nach Nr. 5 festgestellt, leistet der Versicherer ausschließlich in Geld.

d) Bei einer Entschädigung in Geld werden die branchenweit anerkannten, zum 
Schadenzeitpunkt gültigen „Erstattungspreise für Reparaturverglasungen“ zugrunde gelegt.

e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist. Das gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht
gezahlt hat.

§ 6
Anpassung der Versicherung

§ 5
Versicherungsort

§ 7
Entschädigung als Sachleistung
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f) Ersetzt werden bei Schäden an Waren und Dekorationsmitteln nach Abschnitt „A“ § 4 Nr. 2 e)

aa) bei zerstörten Sachen der Wiederbeschaffungspreis unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls; die Reste der zerstörten Sachen stehen dem Versicherer zu, wenn nicht der Versicherungs-
nehmer den Wert der Reste an den Versicherer zahlt;

bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls zuzüglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die Repa-
ratur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Wiederbeschaffungspreis
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls.

3. Notverglasung / Notverschalung

Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und Notverschalungen), können vom Ver -
sicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden.

4. Kosten

a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt „A“ § 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts
des Versicherungsfalls.

b) Kürzungen der Mehrwertsteuer nach § 7 Nr. 2 e) gelten entsprechend für die versicherten Kosten.

5. Unterversicherung

a) Unterversicherung liegt vor, wenn sich im Versicherungsfall ergibt, dass die Beantwortung von
Antragsfragen nach Umständen, die für die Beitragsberechnung maßgeblich sind (z. B. Gebäude-
neubauwerte, Versicherungssummen) von den tatsächlichen Verhältnisssen zum Zeitpunkt des
Schadeneintritts abweichen und deshalb der Tarifbeitrag zu niedrig berechnet wurde. In diesem Fall
wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zu dem  Schadenbetrag verhält, wie der zuletzt
berechnete Jahresbeitrag zu dem Jahresbeitrag, der bei Kenntnis der tatsächlichen Umstände zu
zahlen gewesen wäre (Unterversicherung),

b) Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Unterversicherung vor, wenn der Versi-
cherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles höher ist als die Versicherungssumme.

Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschädigung in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

Schadenbetrag x Versicherungssumme
Entschädigung = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Versicherungswert

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des
Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags -
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist, sofern eine Geldleistung ver-
einbart gilt.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens 
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer
Zins zu zahlen ist.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen § 8 Nr. 1, 2 a) und Nr. 2 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses oder eines ähnlichen Versicherungsfalles noch läuft.

1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag näher bezeichneten und mit einem aktuellem Anschaffungs-
wert erfassten Werbeanlagen, und zwar Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen); Firmenschilder;
Trans parente.

2. Versicherte Gefahren bei Werbeanlagen

Der Versicherer leistet Ersatz

a) bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für Schäden durch Zerbrechen der Röhren
(Systeme) und an den übrigen Teilen der Anlage für alle Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit
sie nicht eine unmittelbare Folge der durch den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind;

§ 9
Werbeanlagen

§ 8
Zahlung und Verzinsung der
Entschädigung bei Geldleistung
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b) bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden durch Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile.

Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B. Metallkon-
struktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel) sind mitversichert, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger
Schaden durch Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder beide Schäden auf dersel-
ben Ursache beruhen oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen Schaden verursacht
hat.

3. Abweichender Versicherungsschutz

a) Abweichend von Abschnitt „A“ § 1 Nr. 2 b) sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Schäden durch
Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung, mitversichert.

b) Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder für sonstige Änderungen oder Verbes-
serungen sowie für Überholungen sind nicht entschädigungspflichtig.

c) Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den übrigen Teilen der Anlage eine vorläufige
Reparatur durch einen Nichtfachmann vorgenommen, so sind die Kosten hierfür sowie die daraus
entstehenden Folgen vom Versicherungsnehmer zu tragen.

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt „B“ § 9 kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) der Betrieb länger als 60 Tage ruht;

b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;

c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;

d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird;

e) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert wird, soweit Versicherungsschutz für
Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist;

f) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen. 
(„Anlaufen“, „blind werden“)

g) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist.

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; auch während einer vorübergehenden
Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

b) dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fachmännisch nach den anerkannten Regeln der
Technik erstellt und eingebaut sind;

c) die versicherten Sachen sowie Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets im
ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel oder Störungen unverzüglich nach den aner-
kannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt „B“ § 8 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

1. Leistungsfreiheit

Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhal-
tens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber
den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile
nicht  berufen.

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die dar-
auf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.

2. Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums

Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschä-
digt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädi-
gung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Ver -
sicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3. Teileigentum

Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten § 11 Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 12
Wohnungs- und Teileigentum

§ 11
Vertraglich vereinbarte
Sicherheitsvorschriften

§ 10
Besondere gefahrerhöhende
Umstände



12

Abschnitt B – Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag gemäß
Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflich-
tet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich
auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos,
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen
oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung Nr. 2 a), zum Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung 
Nr. 2 c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand
oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung Nr. 2 a), zum Rücktritt Nr. 2 b) oder zur Kündigung Nr. 2 c) muss der
Ver sicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf
die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung Nr. 2 a), zum Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung Nr. 2 c) stehen dem
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungs nehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung Nr. 2 a), zum Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung 
Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle,
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 1
Anzeigepflicht des Versiche-
rungsnehmers oder seines 
Vertreters
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1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmali-
ge Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt (beim Versicherer als eingegangen
ausgewiesen) ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen
ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins
zu  zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster  Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt
gezahlt, 
so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts -
folge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver -
treten hat.

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht einem der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekün-
digt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. Als Wegfall des versicherten
Interesses  gilt insbesondere das Ende der Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers über die ver -
sicherte/n Geschäftsräume oder Betriebsstätte/n.

1. Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungscheins oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 4
Folgebeitrag

§ 3
Dauer und Ende des Vertrags

§ 2
Beginn des Versicherungsschut-
zes, Fälligkeit, Folgen verspäte-
ter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Erst- oder Einmalbeitrags
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3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags
auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam,
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der  Beiträge, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – auf-
grund der nicht frist gerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Ver sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zin-
sen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug
ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unbe-
rührt.

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungswegs

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermit-
teln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer  der
Beitrag zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des
 Beitrags zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver -
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist
beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungs-
nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat,
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder
der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene
Geschäftsgebühr zu.

§ 6
Ratenzahlung

§ 7
Beitrag bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung

§ 5
Lastschriftverfahren
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c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung
zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Inter-
esse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die
für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver -
sicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungs-
falls zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor -
schriften (Abschnitt „A“ § 11)

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten (Abschnitt „A“ § 11)

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündi-
gen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich –
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung ggf. auch mündlich oder tele-
fonisch einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu
be folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, ist
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfanges der Leistungspflicht des
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und
über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten

hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und
rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist
der Ver sicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

§ 8
Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers
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1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrer -
heblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
(Abschnitt „A“ § 10)

c) Eine Gefahrerhöhung nach Nr. 1 a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat
oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungs nehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsan passung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag
fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs -
nehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöh-
ten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder schließt der Versiche-
rer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall,
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vor-
sätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
Nr. 5 a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen,
bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhten Beitrag verlangt.

§ 9
Gefahrerhöhung
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1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlan-
gens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde,
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt.

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind die Vertragsnummer,
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der
Versicherer unter den in Abschnitt „B“ § 8 Nr. 1 b beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Ver -
sicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Ver sicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber
im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschä-
digung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamt-
betrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfach versicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des
Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab -
setzung der Versicherungssummen und des Beitrags verlangen.

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Drit-
ten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungs-
nehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver -
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

§ 10
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3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicher-
ten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsneh-
mers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver -
sicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach
a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge -
fordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach Nr. 2a
entsprechend kürzen.

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich ver-
ursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzu wirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.
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1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von
der Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als
bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen und eine abweichende Entschädigungsleistung in Geld vorzunehmen siehe
Abschnitt „A“ § 7 Nr. 2  d) + e).

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den
Versicherungs nehmer wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen
des Satzes 1 als bewiesen.

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versicherungsver-
hältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten
lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Frist-
berechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
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besonderen Gründen

§ 17
Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderungen



20

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts -
ständen der Zivilprozessordnung auch das örtliche Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das örtliche Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht
 geltend machen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.§ 22
Anzuwendendes Recht

§ 21
Gerichtsstand



Abschnitt A – Allgemeine Versicherungsbedingungen 

Mietverlustversicherungsbedingungen (ABM 2008)
1. Gegenstand der Deckung

Werden die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile
infolge eines Sachschaden nach diesem Vertrag zerstört oder beschädigt, leistet der Versicherer Ent-
schädigung für den dadurch entstehenden Mietausfallschaden.

2. Mietausfallschaden

Der Mietausfallschaden besteht aus

a) dem Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter infolge eines Sachschadens nach diesem
Vertrag kraft Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die Zahlung der Miete ganz oder
teilweise zu verweigern;

b) dem Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Mietwerts der Räume, die der Versicherungsnehmer
selbst nutzt oder unentgeltlich Dritten überlassen hat und die infolge eines Sachschadens nach die-
sem Vertrag unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf
etwa benutzbar gebliebene Räume nicht zugemutet werden kann;

c) etwaig fortlaufenden Nebenkosten.

Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des Sachschadens nach diesem Vertrag nicht vermie-
tet waren, wird Mietausfall ersetzt, sofern Vermietung zu einem späteren, in der Wiederherstellungszeit
liegenden Termin nachgewiesen wird.

3. Daten und Programme

Mietausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Pro-
grammen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens nach diesem Vertrag am Daten-
träger, auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, entstanden sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Mietausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder
die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der
Zentraleinheit befinden.

Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist:

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs( § 3)

b) Leitungswasser (§ 4);

c) Sturm, Hagel (§ 5);

1. Sachschaden

Sachschaden ist die Zerstörung oder die Beschädigung eines im Versicherungsvertrag bezeichneten
Gebäudes oder sonstigen Grundstückbestandteils durch

a) Brand;

b) Blitzschlag;

c) Explosion;

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten
gelten nur dann als Sachschaden, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort
liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Geräten
oder an Antennen stehen Sachschäden anderer Art gleich.

4. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich
verlaufende Kraftäußerung.

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische
Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schäden durch Unterdruck.

§ 3
Brand, Blitzschlag, Explosion,
Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeugs

§ 2
Versicherbare Gefahren und
Gefahrengruppen

§ 1
Gegenstand der Versicherung
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5. Nicht versicherte Schäden

Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich ein Sachschaden gemäß
Nr. 1 verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explo-
sionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen;

d) Brandschäden, die an den im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen dadurch entstehen, dass
sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt wer-
den; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt
oder weitergeleitet wird.

Die Ausschlüsse nach Nr. 5 b) bis 5 d) gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass
sich an anderen Sachen ein Sachschaden gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

1. Bruch-Sachschäden innerhalb von Gebäuden

Sachschäden sind innerhalb von im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäuden eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen Schläuchen;

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen;

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen 

(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren
Anschlussschläuche;

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Als Sachschaden gelten nicht Schäden an Rohren und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend
oder nicht tragend), soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde.

2. Bruch-Sachschäden außerhalb von Gebäuden

Sachschäden sind außerhalb von im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäuden eintretende frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren
der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässe-Sachschäden

a) Sachschaden ist die Zerstörung oder die Beschädigung eines im Versicherungsvertrag bezeichneten
Gebäudes oder sonstigen Grundstückbestandteils durch bestimmungswidrig ausgetretenes
Leitungswasser.

b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen;

bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren
wasserführenden Teilen;

cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;

dd) Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;

ee) Wasserbetten und Aquarien.

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1-3 gelten ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren;

bb) Plansch- oder Reinigungswasser;

cc) Schwamm;

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ee) Erdbeben;

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder
den Erdrutsch verursacht hat;

§ 4
Leitungswasser
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gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung;

hh) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mobilen Behältnissen

ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

b) Als Sachschaden gelten nicht Schäden an ortsfesten Wasserlöschanlagen.

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Sachschaden ist die Zerstörung oder die Beschädigung eines im Versicherungsvertrag bezeichneten
Gebäudes oder sonstigen Grundstückbestandteils

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf die im Versicherungsvertrag
bezeichneten Sachen;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf die im
Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an einer im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sache baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude
wirft, die mit einer im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache baulich verbunden sind.

2. Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Wind-
geschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder
dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Gebäude oder sonstigen Grundstücksbestandteile oder der mit diesen Sachen baulich verbundenen
Gebäude, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden
durch

aa) Sturmflut;

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm
oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung; 

dd) Lawinen;

ee) Erdbeben. 

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg,
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kern-
energie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

Der Versicherer haftet für den Mietausfallschaden nur, sofern sich der Sachschaden innerhalb des Versiche-
rungsortes ereignet hat. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge eines eingetretenen oder
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt worden sind. Voraus-
setzung ist, dass diese Sachen in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt
oder zerstört wurden oder Abhanden gekommen sind.

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder
als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

§ 7
Versicherungsort

§ 6
Ausschlüsse Krieg, Innere 
Unruhen und Kernenergie

§ 5 
Sturm, Hagel
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1. Versicherungswert

Der Versicherungswert ist

a) für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete,

b) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten überlassene Räume der ortsübliche Jahresmietwert,

c) sowie die Summe der fortlaufenden Nebenkosten für die Dauer eines Jahres

der im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude.

2. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll

b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versicherungs-
wert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung bekommen.

1. Entschädigungsberechnung; Haftzeit

a) Ersetzt wird der Mietausfall längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Räume wieder benutzbar
sind. Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben unberücksichtigt.

b) Endet das Mietverhältnis infolge des Sachschadens und sind die Räume trotz Anwendung der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der
Mietausfall bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von 3 Monaten
ersetzt, höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit bzw. bis zum Tage der Neuvermietung.

c) Mietausfall wird höchstens für die Dauer von 12 Monaten seit dem Eintritt des Versicherungsfalles
ersetzt, soweit nichts anderes vereinbart ist (Haftzeit).

2. Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach
Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des
Anspruchs abgeschlossen sind.

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren
Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbre-
chung mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser Betrag in
Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, von dem an ein Mietausfall-
schaden nicht mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt;

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr;

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig;

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam
vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungs-
fall ausgedehnt werden.

§ 11
Sachverständigenverfahren

§ 10
Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

§ 9
Umfang der Entschädigung 

§ 8
Versicherungswert, 
Versicherungssumme
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3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen.

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen.

In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;

ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann.

Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. 

Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten

a) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfallschaden,

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Mietausfallschaden beein-
flussen.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-
stellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht
berührt.

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer

a) die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden genügend häufig zu
kontrollieren; 

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der
Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können;

c) die Gebäude, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen an den
Gebäuden angebrachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel,
Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu
lassen (dies gilt für die Gefahren Leitungswasser, Sturm und Hagel);

d) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen sind abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten (dies gilt für die Gefahr Leitungswasser);

e) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genügend häufig zu
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten (dies gilt für die Gefahr Leitungswasser).

§ 12
Vertraglich vereinbarte 
Sicherheitsvorschriften
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2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannt Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1 a) (Allgemeine Rechtsvorschriften zum
Vetsicherungsvertrag) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweitungsbauten
durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt
wird.

§ 13
Besondere Gefahrerhöhende
Umstände

207099q20071210  10.12.2007  7:04 Uhr  Seite 12



Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden 
in der Mietverlustversicherung (BEM 08)
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

Es gelten die Mietverlustversicherungsbedingungen (ABM 08), soweit sich nicht aus den folgenden 
Bestimmungen etwas anderes ergibt.

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Überschwemmung , Rückstau

b) Erdbeben 

c) Erdsenkung, Erdrutsch

d) Schneedruck, Lawinen

e) Vulkanausbruch 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. Dies gilt auch für Schäden durch Niederreißen
oder Ausräumen infolge eines solchen Ereignisses.

a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit erheb-
lichen Mengen von Oberflächenwasser durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern,

bb) Witterungsniederschläge

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa) oder bb)

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden)
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ablei-
tungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im
Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung de Versicherungsortes Schäden
an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben
entstanden sein kann.

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.

Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang
verursachten Druckwelle.

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
güssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von 2 Wochen ab Versicherungsbeginn (Wartezeit).

b) Die Wartezeit entfällt, soweit Versicherungsschutz gegen weitere Elementarschäden in der Mietverlust-
versicherung über einen anderen Vertrag bestanden hat, der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unter-
brechung fortgesetzt wird und nicht vom Vorversicherer gekündigt wurde.

c) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Ver-
sicherung weiterer Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 11
Kündigung

§ 10
Wartezeit, Selbstbehalt

§ 9
Vulkanausbruch

§ 8
Lawinen

§ 7
Schneedruck

§ 6
Erdrutsch

§ 5
Erdsenkung

§ 4
Erdbeben

§ 3
Überschwemmung, Rückstau

§ 2
Versicherte Gefahren und 
Schäden

§ 1
Vertragsgrundlage
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Abschnitt B – Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag
gemäß Versicherungsvertragsgesetz

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos,
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen
oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die
unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung  Nr. 2 a), zum Rücktritt Nr. 2 b) oder zur Kündigung Nr. 2 c) muss der
Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf
die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung Nr. 2 a), zum Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung Nr. 2 c) stehen dem
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 1
Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers oder seines
Vertreters
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6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c)
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
beginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder ein-
malige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen
ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins
zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.

5. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Beitrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekün-
digt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

1. Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 4
Folgebeitrag

§ 3
Dauer und Ende des Vertrages

§ 2
Beginn des Versicherungsschut-
zes, Fälligkeit, Folgen verspäteter
Zahlung oder Nichtzahlung des
Erst- oder Einmalbeitrags
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3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags
auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam,
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – auf-
grund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug
ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unbe-
rührt.

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer der
Beirtrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der
Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver-
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist
beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungs-
nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat,
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder
der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene
Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung
zu.

§ 7
Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

§ 6
Ratenzahlung

§ 5
Lastschriftverfahren
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d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Inter-
esse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die
für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver-
sicherer steht in diesem Fall den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles
zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich –
gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen
Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich,
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-
besondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich
sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die
Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen
und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

§ 8
Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers
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1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheb-
licher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder
nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag
fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist
kündigen.

In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
gangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und
3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 9
Gefahrerhöhung
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1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlan-
gens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde,
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der
Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag)
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den  Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die
Summe der  Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen  Versicherung
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine  Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder  für den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage  obliegt. Der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den  Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt
entsprechend,  wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen  Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die  Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei  Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der  Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem  Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu  verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den  die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die  Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der  Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der später  geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter  verhältnismäßi-
ger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der  Versicherungssumme und Anpassung der
Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die  Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der  mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken
ist. Sind in  diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im  Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der  Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der  Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Drit-
ten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungs-
nehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind,
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen.

§ 12
Versicherung für fremde
Rechnung

§ 11
Mehrere Versicherer

§ 10
Überversicherung
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Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach
a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen

aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden;

bb) soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;

cc) soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht versichert sind oder

dd) zur Beseitigung des Sachschadens.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer auf-
gefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach
a) entsprechend kürzen.

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich ver-
ursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

§ 15
Kündigung nach dem 
Versicherungsfall

§ 14
Übergang von Ersatzansprüchen

§ 13
Aufwendungsersatz
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3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von
der Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als
bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen.

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-
verhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,
anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn
er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht
kannte.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Frist-
berechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 20
Verjährung

§ 19
Repräsentanten

§ 18
Vollmacht des
Versicherungsvertreters

§ 17
Anzeigen/Willenserklärungen;
Anschriftenänderung

§ 16
Keine Leistungspflicht aus
besonderen Gründen

207099q20071210  10.12.2007  7:04 Uhr  Seite 21



1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstän-
den der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.§ 22
Anzuwendendes Recht

§ 21
Zuständiges Gericht
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Allgemeine Bedingungen für die Betriebsschließungsversicherung
AVB-BS 2020 – Fassung September 2020

Teil A Allgemeiner Teil 

A 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 

A 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Ein-
malprämie 

A 3 Dauer und Ende des Vertrages 
A 4 Folgeprämie 
A 5 Lastschriftverfahren 
A 6 Ratenzahlung 
A 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
A 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
A 9 Gefahrerhöhung 
A 10 Überversicherung 

A 11 Mehrere Versicherer 
A 12 Versicherung für fremde Rechnung 
A 13 Aufwendungsersatz 
A 14 Übergang von Ersatzansprüchen 
A 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
A 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
A 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
A 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
A 19 Repräsentanten 
A 20 Verjährung 
A 21 Zuständiges Gericht 
A 22 Anzuwendendes Recht 

A 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 

A 1.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahr-
umständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer 
in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

A 1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

A 1.2.1 Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt 
und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. 

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 

A 1.2.2 Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer A 1.1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht 
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, so ist er 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

A 1.2.3 Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer A 1.1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versi-
cherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

A 1.2.4 Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Ziffer A 1.2.1), zum 
Rücktritt (Ziffer A 1.2.2) und zur Kündigung (Ziffer A 1.2.3) sind jeweils 
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenum-
stand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

A 1.2.5 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung an-
zufechten, bleibt unberührt. 

A 1.3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer A 1.2.1), zum Rücktritt (Ziffer 
A 1.2.2) oder zur Kündigung (Ziffer A 1.2.3) muss der Versicherer inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände an-
geben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. 

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

A 1.4 Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer A 1.2.1), zum Rücktritt (Ziffer 
A 1.2.2) und zur Kündigung (Ziffer A 1.2.3) stehen dem Versicherer nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat. 



A 1.5 Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer A 1.1 und A 1.2 sowohl 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

A 1.6 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Ziffer A 1.2.1), zum 
Rücktritt (Ziffer A 1.2.2) und zur Kündigung (Ziffer A 1.2.3) erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

A 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmal-
prämie 

A 2.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 
A 2.3 und A 2.4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

A 2.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines 
Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertrags-
schluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nach-
dem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers 
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste 
Prämie. 

A 2.3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Ziffer A 2.2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

A 2.4 Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu 
dem nach Ziffer A 2.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

A 3 Dauer und Ende des Vertrages 

A 3.1 Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum ab-
geschlossen. 

A 3.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

A 3.3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt wer-
den. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

A 3.4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

A 3.5 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, en-
det der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Risikos Kenntnis erlangt. 

A 4 Folgeprämie 

A 4.1 Fälligkeit 

A 4.1.1 Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der je-
weiligen Versicherungsperiode fällig. 

A 4.1.2 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver-
sicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist. 

A 4.2 Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Ver-
zug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen. 

A 4.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

A 4.3.1 Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur 
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rück-
ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

A 4.3.2 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalls mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder der 
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. 

A 4.3.3 Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 

Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hin-
zuweisen. 

A 4.4 Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-
halb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Ziffer A 4.3.2) 
bleibt unberührt. 

A 5 Lastschriftverfahren 

A 5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, 
hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für 
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 



A 5.2 Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere 
Prämien trotz wiederholtem Einziehungsversuch nicht eingezogen werden 
können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text-
form zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige 
Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen 
Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden. 

A 6 Ratenzahlung 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den 
vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise 
in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

A 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

A 7.1 Allgemeiner Grundsatz 

A 7.1.1 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versi-
cherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

A 7.1.2 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt hat. 

A 7.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse 

A 7.2.1 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragser-
klärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien 
zu erstatten. 

Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich 
die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag in Anspruch genommen hat. 

A 7.2.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht 
angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwer-
den der Rücktrittserklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers been-
det, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wor-
den ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

A 7.2.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

A 7.2.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künfti-
ges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, 
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Ab-
sicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

A 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

A 8.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

A 8.1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind: 

A 8.1.1.1 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-
lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 

A 8.1.1.2 die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegen-
heiten. 

A 8.1.2 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
grobfahrlässig verletzt hat. 

A 8.2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

A 8.2.1 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falls 

A 8.2.1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen; 

A 8.2.1.2 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder 
telefonisch – anzuzeigen; 

A 8.2.1.3 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/Schaden-
minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten; 

A 8.2.1.4 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/Schaden-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

A 8.2.1.5 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich der Polizei anzuzeigen; 

A 8.2.1.6 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

A 8.2.1.7 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben 
worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewah-
ren; 

A 8.2.1.8 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – 
auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

A 8.2.1.9 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

A 8.2.1.10 für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sons-
tige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren ein-
zuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden 
gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich 
sperren zu lassen. 

A 8.2.2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Ziffer A 8.2.1 
ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtli-
chen Umständen möglich ist. 

A 8.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

A 8.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Zif-
fer A 8.1 oder A 8.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 



Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

A 8.3.2 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

A 8.3.3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist 
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

A 9 Gefahrerhöhung 

A 9.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

A 9.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

A 9.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur – vor-
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der 
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

A 9.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer A 9.1.1 liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll. 

A 9.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 

A 9.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

A 9.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenom-
men oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen. 

A 9.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklär-
ung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat. 

A 9.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

A 9.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziffer A 9.2.1, 
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
hat. 

Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 
A 9.2.2 und A 9.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

A 9.3.2 Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie 
verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

A 9.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach 
Ziffer A 9.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn 

der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden 
hat. 

A 9.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

A 9.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer A 9.2.1 vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen. 

A 9.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer A 9.2.2 und A 9.2.3 ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine 
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Ziffer A 9.5.1 Satz 2 und 3 entspre-
chend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zu-
gegangen sein müssen, bekannt war. 

A 9.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

A 9.5.3.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-
höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 

A 9.5.3.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder 

A 9.5.3.3 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte 
Prämie verlangt. 

A 10 Überversicherung 
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 
erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsneh-
mer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe der Prämie der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der 
Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt. 

A 11 Mehrere Versicherer 

A 11.1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüg-
lich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die 
Versicherungssumme anzugeben. 

A 11.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht gemäß Ziffer A 11.1 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Ziffer A 1 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

A 11.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

A 11.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehr-
fachversicherung vor. 

A 11.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm 



nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer be-
stehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versi-
cherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich 
der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet 
wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch 
in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen 
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

A 11.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

A 11.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

A 11.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

A 11.4.2 Die Regelungen nach Ziffer A 11.4.1 sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesun-
ken ist. 

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Prämien verlangen. 

A 12 Versicherung für fremde Rechnung 

A 12.1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Aus-
übung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt. 

A 12.2 Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustim-
mung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädi-
gung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

A 12.3 Kenntnis und Verhalten 

A 12.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu be-
rücksichtigen. 

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

A 12.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine recht-
zeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder 
nicht zumutbar war. 

A 12.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
schlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

A 13 Aufwendungsersatz 

A 13.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

A 13.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versiche-
rers macht. 

A 13.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen 
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwen-
dungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren 
oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

A 13.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach Ziffer A 13.1.1 und A 13.1.2 entspre-
chend kürzen. 

A 13.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

A 13.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß Ziffer 
A 13.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

A 13.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse 
erbracht werden. 

A 13.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

A 13.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten 
für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Scha-
dens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hin-
zu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich 
verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

A 13.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach Ziffer A 13.2.1 entsprechend kürzen. 

A 14 Übergang von Ersatzansprüchen 

A 14.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Per-
son, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Per-
son hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

A 14.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzan-
spruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versiche-
rer – soweit erforderlich – mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässi-
gen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

A 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

A 15.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu er-
klären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 



A 15.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihr-
em Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

A 15.3 Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

A 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
A 16.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalls 

A 16.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-
lich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

A 16.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig 
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

A 16.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täu-
schen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Straf-
urteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugs-
versuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen. 

A 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

A 17.1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-
trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestim-
mten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen 
und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform 
abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

A 17.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-
cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namens-
änderung. 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegan-
gen. 

A 17.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines 
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziffer A 17.2 entsprechend 
Anwendung. 

A 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

A 18.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-

nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 

A 18.1.1 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges; 

A 18.1.2 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 
Beendigung; 

A 18.1.3 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses. 

A 18.2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausge-
fertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungs-
nehmer zu übermitteln. 

A 18.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem 
Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

A 19 Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten sei-
ner Repräsentanten zurechnen lassen. 

Als Repräsentant gilt, wer befugt ist, selbständig in einem gewissen, nicht 
ganz unbedeutenden Umfang, für den Versicherungsnehmer zu handeln. 

A 20 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange-
meldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen An-
meldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Ver-
sicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

A 21 Zuständiges Gericht 

A 21.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermit-
tlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Ge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine 
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewer-
bebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

A 21.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermit-
tlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine be-
triebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 

A 22 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 



Allgemeine Bedingungen für die Betriebsschließungsversicherung 
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__________________________________________________________________________________ 
Die Versicherung bietet Versicherungsschutz für das auf den Versicherungsort bezogene Auftreten einer nach § 6 oder § 7 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) genannten Krankheiten oder Krankheitserreger zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass gegen den versicherten Betrieb oder die dort beschäftigten 
Personen eine behördliche Einzelanordnung durch eine nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zuständige Behörde erlassen wird. Die 
Einzelanordnung muss ursächlich für den eingetretenen Schaden sein. Diese Krankheiten oder Krankheitserreger müssen entweder in der versicherten 
Betriebsstätte auftreten oder an dort beschäftigten Personen festgestellt oder vermutet werden. Generalpräventive Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge sind 
nicht Gegenstand der Versicherung. Kein Versicherungsschutz besteht im Zusammenhang mit einer Epidemie und Pandemie. Auf Grundlage des Infekti-
onsschutzgesetzes können vielfältige Maßnahmen angeordnet werden. Versicherungsschutz besteht aber nur aufgrund der vertraglich vereinbarten Bedin-
gungen, die nur einen Teilbereich darstellen.

Teil B Besonderer Teil 
B 1 Gegenstand der Versicherung 
B 2 Versicherungsleistung 
B 3 Versicherung von Waren und Vorräten 
B 4 Mehrfache Anordnungen 
B 5 Öffentlich-rechtliches Entschädigungsrecht 
B 6 Ausschlüsse 

B 7 Versicherungsort 
B 8 Versicherte Sachen 
B 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
B 10 Sachverständigenverfahren 
B 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
B 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 

Bei der Betriebsschließungsversicherung handelt es sich um einen 
rechtlich selbstständigen Vertrag. 

B 1 Gegenstand der Versicherung 
B 1.1 Versicherungsfall 

Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn 

■ die zuständige Behörde 

■ auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-
setz, IfSG)

■ beim Auftreten einer nach § 6 oder § 7 IfSG genannten Krank-
heiten oder Krankheitserreger

■ im versicherten Betrieb oder einer versicherten Betriebsstätte 

■ im Wege einer Einzelanordnung 

■ eine der folgenden Maßnahmen anordnet.

Versicherungsschutz besteht nur, wenn alle zuvor genannten Voraussetzun-
gen erfüllt sind.  

Behördliche Einzelanordnung  

Behördliche Einzelanordnung ist jede Verfügung, Entscheidung oder 
andere hoheitliche Maßnahme, welche die zuständige Behörde zur Rege-
lung eines Einzelfalls trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach 
außen gerichtet ist. 

B 1.1.1 Der versicherte Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte wird 
vollständig geschlossen, weil dort eine meldepflichtige Krankheit oder ein 
Krankheitserreger nach § 6 oder § 7 IfSG aufgetreten ist. Eine Schließung 
liegt vor, wenn die betriebliche Tätigkeit des Betriebes mit allen Betriebs-
stätten vollständig eingestellt werden muss. 

Tätigkeitsverbote nach B 1.1.2 gegen sämtliche Betriebsangehörige eines 
Betriebes werden einer Betriebsschließung gleichgestellt. 

B 1.1.2  Den in dem versicherten Betrieb beschäftigten Personen  

a) wird die Tätigkeit im Betrieb auf der Grundlage von § 31 IFSG unter-
sagt, weil sie  

■ erkrankt sind, 

■ infiziert sind,

■ oder der Verdacht auf Erkrankung oder Ansteckung vorliegt,
oder 

■ sie Ausscheider von Erregern sind;

b) ist die Tätigkeit im Betrieb untersagt, weil sie nachweislich einem Tätig-
keits- oder Beschäftigungsverbot nach § 42 IfSG unterliegen. In diesem 
Fall ist eine behördliche Einzelanordnung nicht erforderlich.  

Das Tätigkeits- und Beschäftigungsverbot muss sich auf eine melde-
pflichtige Krankheit oder einen Krankheitserreger nach § 6 oder § 7 IfSG 
beziehen.  

Soweit die Voraussetzungen nach a) oder b) erfüllt sind, muss für Schä-
den durch Tätigkeits- oder Beschäftigungsverbote die Krankheit oder der 
Krankheitserreger nicht direkt in dem versicherten Betrieb aufgetreten 
sein.  

Eine Anordnung zur Absonderung (sogenannte häusliche Quarantäne) ist 
kein Tätigkeits- oder Beschäftigungsverbot. 

B 1.1.3  Die Desinfektion der Betriebsräume oder -einrichtung des 
versicherten Betriebes wird ganz oder in Teilen angeordnet oder in Text-
form empfohlen, weil anzunehmen ist, dass der Betrieb mit meldepflich-
tigen Krankheitserregern nach § 7 IfSG behaftet ist.    

B 1.1.4 Es wird die Desinfektion von Vorräten und Waren, die 
Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung von 
Vorräten und Waren in dem versicherten Betrieb angeordnet oder in 
Textform empfohlen, weil anzunehmen ist, dass die Vorräten und Waren 
mit meldepflichtigen Krankheitserregern nach § 6 und § 7 IfSG behaftet 
sind; 

B 1.1.5 Es werden Ermittlungsmaßnahmen nach § 25 Abs. 1 IfSG oder 
Beobachtungsmaßnahmen nach § 29 IfSG angeordnet, weil jemand 
krank, krankheits- oder ansteckungsverdächtig oder Ausscheider von 
meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern nach § 6 oder § 7 
IfSG ist. 

B 1.2 Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger 

Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger sind solche, die nach 
§ 6 und § 7 IfSG als meldepflichtig bezeichnet werden. Das können z.B.
auch bedrohliche übertragbare Krankheiten sein, die zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Versicherungsvertrages nicht ausdrücklich im IfSG als 
meldepflichtig benannt waren.  

B 2 Versicherungsleistung 
B 2.1 Der Versicherer ersetzt im Falle einer vollständigen Schlie-
ßung des Betriebes oder einer Betriebsstätte nach B 1.1.2 den dadurch 
entstehenden, versicherten Schließungsschaden durch Zahlung der ver-
einbarten Tagesentschädigung für jeden Tag der vollständigen Betriebs-
schließung bis zu einer Dauer von 30 Schließungstagen. Die Dauer der 
Schließungstage beginnt mit der Anordnung zur Betriebsschließung. 

Als Schließungstage zählen nicht die 

■  Tage, an denen der Betrieb auch ohne die behördliche Schlie-
ßung geschlossen wäre;

■ Tage, an denen Teilschließungen oder Beschränkungen des
Geschäftsbetriebes vorliegen;  

■ Tage, an denen die Einstellung des Geschäftsbetriebes auf-
grund rein wirtschaftlicher Erwägungen vorliegt. 



B 2.2 Der Versicherer ersetzt im Falle von Tätigkeitsverboten nach B 1.1.2  

B 2.2.1 die Bruttolohn- und -gehaltsaufwendungen, die der Versicherungs-
nehmer nach den getroffenen Vereinbarungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen an die dem Verbot unterliegenden Personen - längstens für 
sechs Wochen seit Anordnung des Tätigkeitsverbotes - zu leisten hat; 

B 2.2.2 im gleichen Umfang die Bruttolohn- und -gehaltsaufwendungen für 
eine für den Betroffenen neu eingestellte Ersatzkraft bis zur Dauer von 
sechs Wochen seit Anordnung, wenn das Tätigkeitsverbot gegen den 
Betriebsinhaber oder seinen im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten gerichtet 
ist. 

Dies gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebens-
partnerschaften. 

B 2.2.3 Die Entschädigungsleistungen in den Fällen B 2.2.1 und B 2.2.2 
sind insgesamt auf die vereinbarte Höhe der 30-fachen Tagesentschädigung 
begrenzt. 

B 2.2.4 Solange der Versicherungsnehmer anlässlich einer Betriebsschlie-
ßung die vereinbarte Tagesentschädigung nach B 2.1 erhält, besteht kein 
Entschädigungsanspruch für Tätigkeitsverbote. Der Beginn der Frist nach B 
2.2.1 und B 2.2.2 bleibt hiervon unberührt. 

B 2.3 Der Versicherer ersetzt im Falle einer Desinfektion nach B 1.1.3 die 
nachgewiesenen Desinfektionskosten in Höhe von maximal 3 Tagesent-
schädigungen; 

B 2.4 Der Versicherer ersetzt im Falle von Schäden an Vorräten und Waren 
nach B 1.1.4 den nachgewiesenen Ersatzwert der Vorräte und Waren nach 
B 3.2. Darüber hinaus die nachgewiesenen Kosten der Vernichtung oder 
Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung. 

Werden Vorräte und Waren desinfiziert, so ersetzt der Versicherer auch die 
Desinfektionskosten. Diese Kosten und ein eventueller Minderwert der 
Vorräte und Waren werden höchstens bis zu dem Betrag ersetzt, der dem 
Wert der Vorräte und Waren nach B 3 unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls entspricht. 

Die Entschädigung für diese Positionen ist insgesamt auf die vereinbarte 
Höchstentschädigung begrenzt. 

B 2.5 Der Versicherer ersetzt im Falle von Ermittlungs- und Beobach-
tungsmaßnahmen nach B 1.1.5 die nachgewiesenen Kosten, die der Versi-
cherungsnehmer zur Durchführung der behördlich angeordneten Ermittlun-
gen und Beobachtungen aufgewendet hat, in Höhe von maximal 3 Tages-
entschädigungen. 

B 2.6 Beruhen die Anordnungen einer Betriebsschließung nach B 1.1 und 
die Anordnung von Tätigkeitsverboten nach B 1.2 auf denselben Umstän-
den, so dürfen die Entschädigungsleistungen insgesamt die Entschädigung 
einer vollständigen Betriebsschließung nach B 2.1 nicht übersteigen. 

Derselbe Umstand liegt vor, wenn die behördlichen Anordnungen wegen 
derselben Krankheit oder desselben Krankheitserregers erfolgen (Ursa-
chenidentität). 

B 2.7 Sofern eine Jahreshöchstentschädigung vereinbart ist, ist die Entschä-
digung für ein Versicherungsjahr auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt 
unter die Jahreshöchstentschädigung. 

B 2.8 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den für diese Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

B 2.9 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko verein-
bart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksich-
tigt. 

B 2.10 Entschädigungsgrenzen 

B 2.10.1 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens 

B 2.10.1.1 bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 

B 2.10.1.2 bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;. 

B 2.10.2 Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

B 2.11 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 

B 3 Versicherung von Vorräten und Waren 

B 3.1 Versicherungswert von Vorräten und Waren 

B 3.1.1 Versicherungswert von Vorräten und Waren ist der Betrag, der 
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen 
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

B 3.1.2 Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Ver-
kaufspreis, bei nicht fertiggestellten eigenen Erzeugnissen durch den 
erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. Danach ist der Versi-
cherer, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, nicht ver-
pflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu 
ersetzen. 

B 3.1.3 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berech-
tigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

B 3.2 Entschädigungsberechnung für Vorräte und Waren 

B 3.2.1 Maßgebend für die Berechnung des Schadens ist der Ersatzwert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.  

Ersatzwert für Schäden nach B 2.4 Satz 1 ist der Versicherungswert 
abzüglich der an einem noch nicht fertigen Erzeugnis ersparten Kosten 
sowie eines Restwertes oder Veräußerungserlöses. 

B 3.2.2 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
der Vorräte und Waren unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung in dem Verhältnis von 
Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt:  

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssum-
me dividiert durch den Versicherungswert. 

B 4 Mehrfachen Anordnungen 
Wird eine der durch die Versicherung gedeckten Maßnahmen nach B 1 
mehr als einmal angeordnet und beruhen die mehrfachen Anordnungen 
der gleichen Maßnahme auch auf denselben Umständen, so liegt dennoch 
nur ein Versicherungsfall vor und die nach B 2 zu leistende Entschädi-
gung wird deshalb nur einmal zur Verfügung gestellt.  

Derselbe Umstand liegt vor, wenn die behördlichen Anordnungen wegen 
derselben Krankheit oder desselben Krankheitserregers erfolgen (Ursa-
chenidentität).  

Erfolgen hierbei die Anordnungen von unterschiedlichen Behörden oder 
betreffen sie verschiedene versicherte Betriebe oder Betriebsstätten bzw. 
beides zusammen, so handelt es sich auch dann nur um einen Versiche-
rungsfall.  

Die vereinbarte Dauer der Schließungstage nach B 2.1 und von Tätig-
keitsverboten nach B 2.2.1 und B 2.2.2 wird bei Vorliegen einer mehrfa-
chen Anordnung somit nur einmal berücksichtigt und beginnt mit der 
ersten Anordnung.  

Diese Regelungen gelten nicht, wenn zwischen dem Ende der ersten 
Anordnung und dem Beginn der neuen Anordnung mehr als 12 Monate 
liegen. 

B 5 Öffentlich-rechtliches Entschädigungsrecht 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Ersatz auf 
Grund öffentlich- rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden 
kann (z.B. nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, den 
Vorschriften über Amtshaftung oder Aufopferung oder EU-Vorschriften). 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich entsprechende 
Anträge zu stellen. 

B 6 Ausschlüsse 

B 6.1 Epidemie und Pandemie  

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
für Schäden, die als Folge einer Epidemie oder Pandemie verursacht 
werden. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die auslösende Krankheit 
oder der auslösende Krankheitserreger zu den versicherten Krankheiten 
und Erregern nach B 1.2 zählt. 

B 6.1.1 Eine Epidemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, sobald 

B 6.1.1.1 der Deutsche Bundestag eine epidemische Lage von nationaler 
Tragweite gemäß § 5 IfSG feststellt; für Versicherungsfälle, die vor der 



Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 
IfSG durch den Deutschen Bundestag eingetreten sind, endet die Haftung 
des Versicherers ab dem Zeitpunkt der Feststellung durch den deutschen 
Bundestag; 

B 6.1.1.2 eine Regierungsstelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
(eine Regierung der deutschen Bundesländer, der deutschen Regierungsbe-
zirke, Landkreise oder kreisfreien Städte) eine epidemische Lage von 
besonderer Tragweite z. B. in Form eines Katastrophenfalles feststellt; für 
Versicherungsfälle, die vor der Feststellung der epidemischen Lage von 
besonderer Tragweite eingetreten sind, endet die Haftung des Versicherers 
für die betroffene Betriebsstätte ab dem Zeitpunkt der Feststellung für den 
jeweiligen Standort. 

B 6.1.2 Eine Pandemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, wenn sich 
die auf Menschen übertragbare ansteckende Erkrankung, Seuche oder 
Erreger nicht auf ein örtlich begrenztes Gebiet beschränkt, sondern sich 
über ganze Landstriche, Länder oder sogar weltweit ausbreitet. Die Pande-
mie muss durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder durch eine 
vergleichbare Organisation ausgerufen werden. Für Versicherungsfälle, die 
vor der Feststellung der Pandemie eingetreten sind, endet die Haftung des 
Versicherers ab dem Zeitpunkt der Feststellung. 

A 6.2 Allgemeinverfügung und Rechtsverordnung  

Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahmen nach 
Ziffer B 1.1 im Wege einer behördlichen Maßnahme, die nicht als Einzela-
nordnung (Einzelverwaltungsakt) gegen den versicherten Betrieb gerichtet 
ist, einer Allgemeinverfügung oder einer Rechtsverordnung erfolgen. 

B 6.3 Fehlende betriebsinterne Gefahr 

Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahmen nach 
Ziffer B 1.1 erfolgen, obwohl innerhalb des versicherten Betriebes selbst 
keine meldepflichtige Krankheit oder Krankheitserreger aufgetreten sind 
(fehlende betriebsinterne Gefahr). Hiervon ausgenommen sind Tätigkeits- 
und Beschäftigungsverbote gemäß B 1.1.2. 

B 6.4 Abweichungen von Gesetzen oder Verordnungen  

Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer oder seine mit 
der Durchführung oder Einhaltung von Gesetzen oder den dazu erlassenen 
Verordnungen Beauftragten von diesen vorsätzlich abweichen und dadurch 
zu der behördlichen Maßnahme bzw. Empfehlung Anlass gegeben haben. 
Im Falle grob fahrlässiger Abweichung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers oder seines Beauftragten entspricht. Der Beauf-
tragte steht dem Repräsentanten gleich. 

B 6.5 Bekannte Beeinträchtigungen  

Der Versicherer haftet nicht, wenn dem Versicherungsnehmer oder seinen 
zuständigen Beauftragten bei der Übergabe oder Einbringung von Vorräten 
und Waren in den versicherten Betrieb deren Infektion, der Verdacht einer 
Infektion oder eine Einschränkung der Tauglichkeit (einschließlich der 
Tauglichkeitserklärung im Rahmen der Fleischbeschau) bekannt waren. Im 
Falle grob fahrlässiger Unkenntnis ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers oder seines Beauftragten entspricht. Der Beauf-
tragte steht dem Repräsentanten gleich. 

B 6.6 Infizierte Vorräte und Waren  

Der Versicherer haftet nicht für Schäden an Vorräten und Waren, die 
bereits im Zeitpunkt der Übergabe an den Versicherungsnehmer oder der 
Einbringung in den versicherten Betrieb durch Krankheitserreger infiziert 
waren; B 6.5 bleibt unberührt. 

B 6.7 Amtliche Fleischbeschau  

Der Versicherer haftet nicht für Schäden an Schlachttieren, die nach der 
Schlachtung im Wege der amtlichen Fleischbeschau für untauglich oder nur 
unter Einschränkung tauglich erklärt werden. Das gleiche gilt für Einfuh-
ren, die der Fleischbeschau unterliegen. 

B 6.8 Krankheiten und Krankheitserreger 

Der Versicherer haftet nicht bei Schäden aus Prionenerkrankungen aller Art 
oder dem Verdacht hierauf. 

B 6.9 Allgemeine Ausschlüsse  

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht für 
Schäden durch 

B 6.9.1 Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand; 

B 6.9.2 Terrorakte; 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen 
zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, 
die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen 
der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

B 6.9.3 Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen; 

B 6.9.4 Innere Unruhen; 

B 6.9.5 Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch; 

B 6.9.6 Grundwasser; 

B 6.9.7 Ableitung von Betriebsabwässern. 

B 7 Versicherungsort 
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Be-
triebsstätten des versicherten Betriebes innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland. 

B 8 Versicherte Sachen 
B 8.1 Versichert sind alle Vorräte und Waren, die sich am Versiche-
rungsort befinden und soweit der Versicherungsnehmer 

B 8.1.1 Eigentümer ist; 

B 8.1.2  sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption 
geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits 
ausgeübt war; 

B 8.1.3 sie sicherungshalber übereignet hat. 

B 8.2 Darüber hinaus sind Waren, soweit es sich um fremdes Eigentum 
handelt, versichert, wenn sie dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, 
Benutzung oder Verwahrung, zum Verkauf oder zu sonstigen Zwecken in 
Obhut gegeben wurden und soweit nicht der Versicherungsnehmer nach-
weislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die 
Fremdwaren durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden 
brauchen. 

B 8.3 Die Versicherung gemäß B 8.1 und B 8.2 gilt für Rechnung des 
Eigentümers und des Versicherungsnehmers. Für Vorräte und Waren 
gemäß B 8.2 ist für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse 
des Eigentümers maßgebend. 

B 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

B 9.1 Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

B 9.2 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspflicht besteht: 

B 9.2.1 die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monats seit Anzeige 
des Schadens zu verzinsen; 

B 9.2.2 der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

B 9.2.3 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

B 9.3 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen nach B 9.1 und B  9.2.1 ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann. 

B 9.4 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

B 9.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen; 



B 9.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalls noch läuft. 

B 10 Sachverständigenverfahren 

B 10.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfah-
ren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

B 10.2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

Im Schadenfall kann jede Partei, auch einseitig, verlangen, dass das Sach-
verständigenverfahren auf die Feststellung darüber ausgedehnt wird, wel-
che Betriebsangehörigen des Versicherungsnehmers als Nichtfacharbeiter 
und welche als Facharbeiter gegebenenfalls im Sinne der im Versiche-
rungsvertrag getroffenen besonderen Vereinbarungen anzusehen sind.  

B 10.3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

B 10.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-
nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere 
unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

B 10.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dau-
ernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewer-
bern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnli-
chen Verhältnis steht. 

B 10.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung 
unter B 10.3.2 gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch 
die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt. 

B 10.4 Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

B 10.4.1 eine Aufstellung der durch den Versicherungsfall notwendigen 
Schließungstage, der aufgrund von Desinfektion erforderlichen Schlie-
ßungstage sowie der nach diesem Versicherungsvertrag versicherten Desin-
fektionskosten; 

B 10.4.2 ein Verzeichnis der durch den Versicherungsfall betroffenen 
Ware sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls einschließlich 
anrechenbarer Restwerte; 

B 10.4.3 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

B 10.4.4 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

B 10.5 Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinan-
der ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die 
Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt 
seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die 
Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie 
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Ent-
schädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche 
Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung 
nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

B 10.6 Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien 
je zur Hälfte. 

B 10.7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers nicht berührt. 

B 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

B 11.1 Sicherheitsvorschriften vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Der Versicherungsnehmer sowie seine mit der Durchführung oder Über-
wachung gesetzlicher Vorschriften Beauftragten haben 

B 11.1.1 die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 

B 11.1.2 während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. 
Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherzu-
stellen; 

B 11.1.3 die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes, des Lebensmit-
telgesetzes und des Fleischbeschauungsgesetzes sowie der dazu erlasse-
nen Verordnungen zu beachten; 

B 11.1.4 bei der Übergabe oder Einbringung von Waren in den versi-
cherten Betrieb sicherzustellen, dass keine Infektion oder eine Einschrän-
kung der Tauglichkeitserklärung im Rahmen der Fleischbeschau vorlie-
gen. Eine Einbringung der Ware in den versicherten Betrieb darf auch 
dann nicht erfolgen, wenn der Verdacht einer Infektion besteht. 

B 11.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine oder mehrere der in B 11.1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in A 8 AVB-BS 
2020 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

B 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß A 9.1.1 AVB-BS 2020 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

B 12.1  sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden 
ist, 

B 12.2  von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen 
wird oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht 
genutzt wird.
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B. Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag
gemäß Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen,
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der 
Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige
Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren
Kenntniserlangung angeben. 

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und
der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung
von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 

§ 1 
Anzeigepflichten des Versi-
cherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertrags-
schluss
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verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind.

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu
zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt
der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu
zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, 
so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzah-
lung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

1. Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

§ 2                                                             
Beginn des Versicherungsschutzes,
Fälligkeit, Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung des
Erst- oder Einmalbeitrags

§ 3                                                    
Dauer und Ende des Vertrages

§ 4                     
Folgebeitrag
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Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags,
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.

Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf die Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschrift-
Mandat in Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht 
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu 
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Bei-
träge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über
die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus
dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungsneh-
mer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht 
angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder der
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu.

§ 5                                                    
Lastschriftverfahren

§ 6                                                    
Ratenzahlung

§ 7                                                    
Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung
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c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein
künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Ver-
sicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu 
erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

bb) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich 
– gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – gegebenenfalls auch mündlich
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol-
gen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen,
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen
durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-
rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unver-
züglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere 
abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-
genheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder

§ 8                                                    
Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers
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Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder
eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher
Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach
den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich
anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag
fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der
Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt,
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
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cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen
worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der
Versicherer unter den in Abschnitt B § 1 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im 
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre. 

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des
Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist,
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. 

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versiche-
rer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und des Beitrags verlangen.

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer
und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
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Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen,
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädi-
gung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder
nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag
ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach zur
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versi-
cherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungs-
ersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände
verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 
a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse
erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines 
von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten
nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) entspre-
chend kürzen.

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahr-
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lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der
Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des
Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht
oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen.

1. Form

So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt
ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend 
Anwendung.

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhält-
nisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder
deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
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hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn 
er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Frist-
berechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen
der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen
Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsneh-
mer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. So-
weit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprü-
che auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten
Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deut-
sche Rechtvorschriften entgegenstehen.
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Klausel Versicherung von Sachschäden durch unbenannte Gefahren 

Stand 07/2016 

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Schäden an versicherten Sachen. 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet. Als Sachschaden gilt eine nachteilige Veränderung 
der Sachsubstanz (Zerstörung oder Beschädigung). Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein 
ursprünglich vorhandener Mangel offenkundig wird. Darüber hinaus leistet der Versicherer auch Entschädigung für 
versicherte Sachen, die durch einen versicherten Sachschaden abhanden kommen. 

2. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden

durch Gefahren die im Rahmen einer Feuer-, Einbruchdiebstahl und Raub-, Leitungswasser- und Sprinklerleckage-,
Sturm- und Hagel-,Erweiterten Elementarschäden- (Überschwemmung, Erdbeben,Erdsenkung, Erdrutsch,
Schneedruck und Lawinen-,Glasbruch-,Klausel 211 zusätzlicher Gefahren-, Elektronik-, Maschinenbruch- oder
Bauleistungs-,Transport-, Kühlgut-/Tiefkühlgut-Versicherung auf der Grundlage der jeweiligen Allgemeinen
Versicherungsbedingungen( AVB ) gedeckt werden können oder bei diesen Versicherungen ausgeschlossen sind;

bb)   durch Kontamination (z. B. Vergiftung, Ablagerung, Verrußung, Verstaubung), es sei denn, dass diese 
Kontamination durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grunde nach 
versicherten Sachschaden entstanden ist; 

cc)   durch  Zufuhr  oder  Ausbleiben  von  Wasser,  Gas,  Elektrizität  oder  sonstiger  Energie‐  oder 
Treibstoffversorgung, es sei denn, dass dies durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen 
und dem Grunde nach versicherten Sachschaden entstanden ist; 

dd)   durch Abnutzung, Alterung, dauernde Einwirkung, korrosive Angriffe oder Abzehrungen, übermäßigen Ansatz 
von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen; 

ee)  durch Konstruktions‐, Material‐ oder Ausführungsfehler;  
ff)   durch Tiere, Pflanzen oder Pilze; 
gg)   durch natürliche Beschaffenheit oder inneren Verderb, normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 

Temperaturschwankungen sowie normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der 
örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss; 

hh)  durch Erdsenkung infolge Über‐ oder Untertagebau, Erosion; 
ii) durch Mikroorganismen (u. a. Bakterien, Viren), Krankheiten, Seuchen, Epidemien, Genmanipulation,

Genmutation oder andere Genveränderungen; 
jj)   durch Verfügung von hoher Hand 
kk)  Sturmflut. 

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden an

aa)   Vorräten durch Ausfall oder mangelhafte Funktion von Klima‐, Heiz‐ oder Kühlsystemen, es sei denn, dass 
dies durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grunde nach versicherten 
Sachschaden entstanden ist; 

bb)   Bau‐ und Montageobjekten und ‐ausrüstungen bis zur Fertigstellung/Bezugsfertigkeit bzw. bis zum Ende des 
erfolgreichen Probebetriebes; 

cc)   Maschinen, maschinellen Einrichtungen, sonstigen technischen Anlagen, Anlagen und Geräten der 
Informations‐, 
Kommunikations‐, Bürotechnik, sonstigen elektrotechnischen oder elektronischen Anlagen und Geräten 
durch fehlende äußere Einwirkung oder Bedienungsfehler, Wartung, Montage, Reparatur, Versagen von 
Meß‐, Regel‐ und Sicherheitseinrichtungen; 

dd)  Sachen, die sich in Ver‐ oder Bearbeitung oder in Reparatur befinden durch Ver‐ oder 
Bearbeitung oder Reparatur; 

ee)   beweglichen Sachen im Freien, sowie in offenen Gebäuden, Gebäuden, die nicht bezugsfertig sind sowie 
den in diesen Gebäuden befindlichen beweglichen Sachen durch Witterungseinflüsse; 

ff)   lebenden Tieren und lebenden Pflanzen; 
gg)   versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde 

nach versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 

c) Für die Ausschlüsse gemäß Nr. 2 a) bb bis hh und b) aa bis ff gilt, dass Folgeschäden an anderen versicherten Sachen
ersatzpflichtig sind, soweit die Schäden nicht selbst unter eine Ausschlussbestimmung fallen. 

aa)
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Klausel 1707 (90) Wertzuschlag mit Einschluss von Bestandserhöhungen 

1. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist,

werden gebildet aus den Werten der versicherten Sachen auf der Preisbasis des

Jahres 1970 (Grundsumme) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen.

2. Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die

Wertzuschläge. Veränderungen gelten rückwirkend vom Beginn des

Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des

Versicherungsjahres beantragt wurden

Solange kein Antrag gemäß Absatz 1 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfsweise folgende 

Regelung 

Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn jedes Versicherungsjahres um die 

Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude aus der 

Fachserie 17, Reihe 4, und der Index für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der 

Fachserie 17, Reihe 2, gegenüber dem Vorjahr verändert haben. 

3. Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statistischen Bundesamt vor

Beginn des Versicherungsjahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes maßgebend.

4. Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rückwirkend, wenn sie

innerhalb von drei Monaten beantragt wurden.

5. Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem Wertzuschlag,

sofern der Gesamtbetrag aus Grundsumme und Wertzuschlag bei Beginn des

Versicherungsjahres ausreichend war und Bestanderhöhungen rechtzeitig

ausreichend nachversichert worden sind. Grundsumme und Wertzuschlag gelten als

richtig bemessen, wenn sie durch eine dem Versicherer eingereichte Schätzung

eines Sachverständigen festgesetzt worden sind.

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versicherer für den Schaden 

nur im Verhältnis der Versicherungssumme im Zeitpunkt ihrer gemäß Nr. 2 und Nr. 4 

letztmalig erforderlichen Festsetzung zum Versicherungswert am gleichen Tag. 

6. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit

sechswöchiger Frist außer Kraft setzen.



Kurzübersicht: Pauschaldeklaration für die Gewerbliche 
Gebäudeversicherung (Stand 07/2015) 

1) Grobe Fahrlässigkeit

Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

Abweichend von Satz 1 verzichtet der Versicherer auf diese Möglichkeit der Leistungskürzung bis zu 
einer Entschädigungsleistung von 50.000 EUR, sofern die grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalls nicht zugleich zu einer Verletzung der Sicherheitsvorschriften oder Obliegenheiten 
oder zu einer Gefahrerhöhung führt. 

Bei einer Entschädigungsleistung, die 50.000 EUR übersteigt, wird die über diese Summe 
hinausgehende Versicherungsleistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis gekürzt. 

2) Unterversicherungsverzicht

Der Versicherer verzichtet bei Schäden bis zu einer Höhe von 100.000 EUR auf die Anrechnung einer 
Unterversicherung

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die unter 3 - 21 genannten Kosten und Sachen für 
die beantragten Gefahren summarisch, d. h. in einer Position mit einem Betrag in Höhe 

der Versicherungssumme, höchstens bis 2.500.000 EUR zusätzlich versichert. 

Die Versicherung der genannten Positionen erfolgt auf erstes Risiko (d.h. ohne 
Anrechnung einer Unterversicherung). Das gilt nicht für die Positionen 4, 5, 7, 20 und 21. 

Position in Kurzübersicht  
Entschädigungs- 

grenze 
Gefahren 

3) Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und VSU F, W, S, E
Schutzkosten

4) Preisdifferenz-Versicherung VSU F, W, S, E 

5) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel- 
lungsbeschränkungen (ohne Restwerte)

VSU F, W, S, E 

6) Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstel- VSU F, W, S, E 
lungsbeschränkungen für Restwerte

7) Mehrkosten durch Technologiefortschritt VSU F, W, S, E 

8) Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonsti- VSU F 
gen Erhitzungsanlagen

9) Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen VSU W 



An der Außenseite des Gebäudes angebrachte 50.000 EUR S 
Sachen

11) VSU nach ED 

25.000 EUR F 

25.000 EUR F, S 

250.000 EUR F 

VSU F, W, S, E 

25.000 EUR F, W, S, E 

500 EUR W 

2.500 EUR W 

VSU W 

Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte 

Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder 

atmosphärische Elektrizität 

Aufräumungskosten für Bäume

Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

Sachverständigenkosten 

Grundstücksbestandteile

Armaturen

Wassermehrverbrauch

Regenwasserfallrohre innerhalb des Gebäudes 

Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke

Nässeschäden aufgrund undichter Fugen oder 

Fliesen

250.000 EUR F, W, S, E 

10)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

VSU W 21)



1) Grobe Fahrlässigkeit

Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

Abweichend von Satz 1 verzichtet der Versicherer auf diese Möglichkeit der Leistungskürzung bis zu einer 
Entschädigungsleistung von 50.000 EUR, sofern die grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls
nicht zugleich zu einer Verletzung der Sicherheitsvorschriften oder Obliegenheiten oder zu einer 
Gefahrerhöhung führt. 

Bei einer Entschädigungsleistung, die 50.000 EUR übersteigt, wird die über diese Summe hinausgehende
Versicherungsleistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt. 

2) Unterversicherungsverzicht

Der Versicherer verzichtet bei Schäden bis zu einer Höhe von 100.000 EUR auf die Anrechnung einer
Unterversicherung

3) Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten

Gemäß §§ 5 AFB08, AWB 08 und AStB 08 sind auch versichert Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- 
und Schutzkosten sowie Aufräumungs-, Abbruch-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv verseuchte 
Sachen gemäß der Klausel „Schäden durch radioaktive Isotope“ ferner in der Feuerversicherung auch 
Feuerlöschkosten. 

4) Preisdifferenz-Versicherung

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preissteigerungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich
veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären. 

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau – oder
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt. 

Pauschaldeklaration für die Gewerbliche Gebäudeversicherung 
(Stand 07/2015) 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die unter 3 - 21 genannten Kosten und Sachen für 
die beantragten Gefahren summarisch, d. h. in einer Position mit einem Betrag in Höhe 

der Versicherungssumme, höchstens bis 2.500.000 EUR zusätzlich versichert. 

Die Versicherung der genannten Positionen erfolgt auf erstes Risiko (d.h. ohne 
Anrechnung einer Unterversicherung). Das gilt nicht für die Positionen 4, 5, 7, 20 und 21. 



5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts
zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen 
Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht 
ersetzt. 

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die Mehrkosten durch
Preissteigerungen nach Nr. 1 versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte Betrag nur anteilig 
ersetzt. 

5) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte)

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten
und vom Schaden betroffenen Sache durch behördliche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt 
des Versicherungsfalls erlassener Gesetze und Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen mit 
Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden 
Mehrkosten nicht versichert. 

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen
Reste der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden können, sind 
nicht versichert. 

4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle 
entstanden wären. 

5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch
Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. Sofern für versicherte und vom 
Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenz-Versicherung vereinbart ist, werden Mehrkosten infolge 
Preissteigerungen ersetzt, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch 
Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert. Ziffer 4 der Vereinbarung „Preisdifferenz-Versicherung“ 
wird insoweit abgeändert. 

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts
zum Neuwert ersetzt. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der 
Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche Mehrkosten durch
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte 
Betrag nur anteilig ersetzt. 

8. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der
Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten. 

6) Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
bei der Anrechnung des Restwertes für die versicherte und vom Schaden betroffene Sache behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem 
Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache 
zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten. 

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte erfolgt nur,
soweit sie auf der Grundlage vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnungen 
beruhen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, 
werden sie für die Restwerte nicht berücksichtigt. 



3. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch
Beschränkung der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. 

4. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der
Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrags an den Versicherer abzutreten. 

7) Mehrkosten  durch  Technologiefortschritt

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
Mehrkosten durch Technologiefortschritt als Folge eines Versicherungsfalles mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag, die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die
Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte infolge 
Technologiefortschritts nicht möglich ist. 

Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, dass der vom Schaden betroffenen 
Sache in Art und Güte möglichst nahe kommt. 

3. Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen und -auflagen. 

4. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes
zum Neuwert ersetzt. 

5. Ist die Versicherungssumme einer vom Schaden betroffenen Position, für welche die Mehrkosten durch
Technologiefortschritt versichert sind, niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so wird 
der nach Nr. 2 bis Nr. 4 ermittelte Betrag nur im Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungs- 
wert ersetzt. 

8) Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen Erhitzungsanlagen

In Erweiterung von § 1 AFB 08 sind Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen 
Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen 
aus- gebrochen ist. 

9) Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen

In Erweiterung von § 1 AWB 08 sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren 
der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizung, die außerhalb des 
Versicherungsgrundstückes verlegt sind, soweit diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt mitversichert. 

10)An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Sachen

Abweichend von § 1 Nr. 4 b) cc) AStB 2008 sind an der Außenseite des Gebäudes angebrachte 
Antennenanlagen, Markisen, Schilder und Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände 
sowie elektrische Freileitungen, Ständer, Masten, Einfriedungen bis zu der hierfür vereinbarten 
Entschädigungsgrenze in Höhe von 50.000 Euro mitversichert. 



11) Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden an Dächern, Decken, 
Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasung), Rollläden 
und Schutzgittern eines versicherten Gebäudes, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder 
anderer Werkzeuge eingedrungen ist. Mitversichert sind auch Schäden durch den Versuch einer solchen 
Tat. 

12) Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder atmosphärische Elektrizität

1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden gemäß § 1 Nr. 3 AFB 08 leistet der
Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten 
durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige 
atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen. 

2. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

3. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt in Höhe von 250 Euro
gekürzt. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag in Höhe von 25.000 Euro
begrenzt. 

13) Aufräumungskosten für Bäume

1. In Erweiterung von § 5 Nr. 1 AFB 08 und AStB 08 sind notwendige Kosten für das Entfernen, den
Abtransport und die Entsorgung von Bäumen auf dem Versicherungsgrundstück versichert, die durch 
Sturm oder Blitzschlag umgestürzt sind. 

2. Bereits abgestorbene Bäume gelten nicht
versichert.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag in Höhe von 25.000 Euro
begrenzt. 

14) Kosten für die Dekontamination von Erdreich

1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen für die Feuerversicherung
(AFB 08) ersetzt der Versicherer bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 250.000 Euro 
Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination 
durch einen Versicherungsfall aufwenden muss, um 

a) Erdreich von eigenen oder gepachteten Versicherungsgrundstücken innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu
vernichten; 

c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzu-
stellen. 

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen
Anordnungen



a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles
erlassen wurden; 

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden
ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem Versicherer
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfreiheiten innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet 
wurden. 

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur
Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Bei- 
trag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall 
aufgewendet worden wäre. 

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen
des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres
eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versicherungssumme. 

7. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 5 Nr. 1 AFB 08.

15) Sachverständigenkosten

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag in Höhe von 15.000 Euro, so 
ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme von den dem Vertrag 
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch den Versicherer zu tragenden Kosten 
des  Sachverständigenverfahrens. 

16) Grundstücksbestandteile

Versichert ist bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 25.000 Euro weiteres Zubehör 
sowie sonstige Grundstücksbestandteile auf dem im Vertrag bezeichneten Grundstück 
(Versicherungsgrundstück). 

17) Armaturen

Versichert sind bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 500 Euro Aufwendungen für den 
Austausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern, die infolge eines 
Versicherungsfalls gemäß §1 Nr. 1a AWB 08 im Bereich der Rohrbruchstelle entstehen. 

18) Wassermehrverbrauch

Versichert sind bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 2.500 Euro Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalls gemäß §1 Nr. 1a AWB 08 Leitungswasser aus- 
tritt und der Mehrverbrauch durch das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird. 



19) Regenwasserfallrohre innerhalb des Gebäudes

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1 AWB 08 gilt auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden
Regenwasserfallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist, als Leitungswasser. 

2. Mitversichert sind auch frostbedingte und sonstige Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden
Regenwasserfallrohren. 

20) Neu  hinzukommende  Betriebsgrundstücke

1. Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Anmeldung
auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke. Die Entschädigung ist jedoch je Betriebsgrundstück und 
Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag in Höhe von 250.000 Euro begrenzt. 

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bis zur nächsten Hauptfälligkeit ein Verzeichnis dieser
Betriebsgrundstücke einzureichen. Bei nicht ausreichender Versicherungssumme sind die 
Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen anzuwenden. 

3. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten ergeben sich aus Abschnitt B § 8 (Allgemeine
Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag). Die Vorschriften über die Gefahrerhöhungen nach Ab- 
schnitt B § 9 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) bleiben unberührt. 

4. Der Beitrag ändert sich entsprechend der Gefahrenlage bei den neu hinzukommenden
Betriebsgrundstücken. 

21) Nässeschäden aufgrund undichter Fugen oder Fliesen

In der  Leitungswasserversicherung ersetzt der Versicherer Schäden durch bestimmungswidrigen 
Wasseraustritt aus einem verfugten und verfliesten Bereich, der unmittelbar an eine mit dem Rohrsystem 
verbundene Einrichtung angrenzt.



Klausel SK 5203: Ableitungsrohre außerhalb versicherter Gebäude 
(Stand 07/2015) 

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 2) AWB 08 gelten frostbedingte und sonstige Bruchschäden
und die dadurch verursachten Rohrverstopfungen an Ableitungsohren mitversichert, die
außerhalb versicherter Gebäude

a) auf dem Versicherungsort verlegt sind und der Entsorgung versicherter
Gebäude oder versicherter Anlagen dienen,

 b) außerhalb des Versicherungsortes verlegt sind und der Entsorgung
versicherter Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür
die Gefahr trägt.

2. Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht werden, Rohrstücke ihre Lage
verändert haben (Muffenversatz) oder wenn Wurzeln in die Rohre hinein gewachsen
sind, selbst wenn dadurch ein Materialschaden am Rohr oder an der Dichtung
entstanden ist.

 Versicherungsschutz besteht außerdem nicht für die Kosten einer vorsorglich
durchgeführten oder behördlich angeordneten Untersuchung von Rohren ohne
konkreten Schadenverdacht. Erfolgt eine Untersuchung aufgrund eines konkreten
Schadenverdachts, werden nur die Kosten für die Lokalisierung und Beseitigung eines
versicherten Bruchschadens ersetzt.

3. Die Entschädigung ist begrenzt auf 3.000 Euro je Schadenfall, und für alle
Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, ist die
Entschädigung begrenzt auf 10.000 Euro.

 Alle Schäden die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.

4. Die Klausel Ableitungsrohre kann vom Versicherungsnehmer oder vom Versicherer
durch schriftliche Erklärung gekündigt werden. Die Kündigung wird zwei Wochen nach
ihrem Zugang wirksam.

 Wenn der Versicherer von diesem Recht Gebrauch macht, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag einen Monat nach Zugang der Kündigungserklärung
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.



} 

Kurzübersicht zur Pauschaldeklaration MAXX für die Inhaltsversicherung (Stand 03/2015)
Der genaue Deckungsumfang ergibt sich aus den Allgemeinen Vertragsbedingungen und der Pauschaldeklaration 
Maxx 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die unter 8 bis 70 genannten Kosten und Sachen für die 
beantragten Gefahren summarisch, d. h. in einer  Position mit einem Betrag in Höhe der 
Versicherungssumme für Betriebseinrichtung, Vorräte/Waren und Vorsorge gemäß Position I der 
Vertragsdeklaration, höchstens bis 2.500.000 Euro zusätzlich versichert. 

Die Versicherung erfolgt auf erstes Risiko (d.h. ohne Anrechnung einer Unterversicherung). Das gilt nicht 
für die Positionen 18, 37, 38 und 47. 

Position in Kurzübersicht  Entschädigungsgrenze 
  Euro      

Feuerversicherung  

11) 

12) 

Schäden an Räucher-, Trocken- und ähnlichen 
Erhitzungsanlagen sowie deren Inhalt 

Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder 
atmosphärische Elektrizität 

bis Höhe VSU 

25.000 

13) Kosten für die Dekontamination von Erdreich 250.000 

Feuer- und Leitungswasserversicherung  

70) Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück (innerhalb der BRD) bis Höhe VSU 

Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm-,  Elementar- 
Versicherung, EC Gefahrengruppe a/b 

8) 

9) 

10) 

18) 

19) 

22) 

36) 

37) 

38) 

39) 

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bis zu einer 
Entschädigungsleistung in Höhe von EUR 50.000 

Verzicht auf die Anrechnung einer Unterversicherung bei Schäden bis 
zu einer Höhe von EUR 25.000 

Abhängige Außenversicherung bis Höhe VSU 

Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke 250.000 

Dekoschäden an Bodenbelägen, Tapeten etc.  1.000 

Geschäftsfahrräder      500  

Mehrkosten durch Technologiefortschritt bis Höhe VSU 

Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungs- 
beschränkungen für Restwerte bis Höhe VSU 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs- 
beschränkungen (ohne Restwerte) bis Höhe VSU 

Sachverständigenkosten bis Höhe VSU 

40)-43) Bargeld und Wertsachen 

40) 
41) 
42) 

im verschlossenen Panzer-Geldschrank 
im verschlossenen gepanzerten Geldschrank 
im verschlossenen mehrwandigen Stahlschrank 

16.000 



} 
Position in Kurzübersicht Entschädigungsgrenze  

Euro  

43) unter anderem Verschluss
43.1) unverschlossen 

Pos. 43 und 43.1 insgesamt 
2.500 EUR, für die Pos 43.1 
jedoch nicht mehr als 500 EUR 

44) 

45) 

46) 

47) 

Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen 

Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke 

Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten 

Preisdifferenz-Versicherung 

bis Höhe VSU 

bis Höhe VSU 

bis Höhe VSU 

bis Höhe VSU 

Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung  

14) Provisorische Sicherungsmaßnahmen nach
einem Einbruch 2.500 

15) Mut- und böswillige Beschädigung an externen
Signalgebern von Einbruchmeldeanlagen  500 

20) Schaufensterinhalt 15.000 

21) Schaukästen und Vitrinen 15.000 

50) Gebäudeschäden und Schäden an Schaukästen
und Vitrinen 25.000 

51) Schlüsselverlustversicherung für besondere Behältnisse 25.000 

52) Raub innerhalb des Versicherungsortes 50.000 

53) Raub auf Transportwegen 25.000 

Feuer-,  Leitungswasser-, Sturm-,  Elementarversicherung, 
EC Gefahrengruppe a/b 

60) Außen angebrachte Sachen 50.000 

Leitungswasserversicherung  

16) 

17) 

Wassermehrverbrauch 

Regenwasserfallrohre innerhalb des Gebäudes 

2.500 

bis Höhe VSU 

71) Bewertungsregel (Goldene Regel)

82) Nässeschäden aufgrund undichter Fugen oder Fliesen bis Höhe VSU 



Pauschaldeklaration Maxx für die Inhaltsversicherung (Stand 03/2015)

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die unter 10 bis 70 genannten Kosten und Sachen für die 
beantragten Gefahren summarisch, d. h. in einer Position mit einem Betrag in Höhe der Versicherungs- 
summe für Betriebseinrichtung, Vorräte/Waren und Vorsorge gemäß Position I der Vertragsdeklaration, 
höchstens bis 2.500.000 Euro zusätzlich versichert. 

Die Versicherung erfolgt auf erstes Risiko (d.h. ohne Anrechnung einer Unterversicherung). Das gilt nicht 
für die Positionen  18, 37,38 und 47. 

8) Grobe Fahrlässigkeit

Bei grob fahrlässiger Herbeiführung eines Versicherungsfalles wird darauf verzichtet, die Leistung in einem  
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen, sofern die 
Entschädigungsleistung maximal 50.000 Euro beträgt. 

9) Unterversicherungsverzicht

10) Abhängige Außenversicherung

4. Für versicherte Betriebseinrichtung und Waren besteht bis zur vereinbarten Versicherungssumme
Versicherungsschutz auch außerhalb des Versicherungsorts. Dies gilt jedoch, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, nur innerhalb der EU und der Schweiz. 

5. ln der Sturm- und Einbruchdiebstahlversicherung gilt die Außenversicherung nur, wenn sich die Sachen
in Gebäuden befinden. 

6. Versicherungsschutz für Schäden durch Einbruchdiebstahl gemäß § 1 Nr. 1 AERB 08 besteht nur,
wenn die Sicherungen am Ort der Außenversicherung den Sicherungen der Hauptbetriebsstelle entspre- 
chen. 

7. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus
einem anderen Versicherungsvertrag  beansprucht werden kann. 

8. Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß §§ 9 Nr.1 AFB OB, AERB 08, AWB
08 und AStB 08 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers die Ent- 
schädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so 
wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit 4 Prozent Zinsen pro Jahr eine vorläufige 
Zahlung leisten. 

11) Brandschäden an Räucher-, Trocken- und ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie deren Inhalt

ln Erweiterung von § 1 AFB 08 sind Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen Erhit- 
zungsanlagen und deren Inhalt auch dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausgebro- 
chen ist. 

Der Versicherer verzichtet bei Schäden bis zu einer Höhe von 25.000 EUR auf die Anrechnung einer 
Unterversicherung



12) Überspannungsschäden  durch Blitzschlag oder atmosphärische Elektrizität

1. ln Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden gemäß § 1 Nr. 3) AFB 08 leistet der
Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten 
durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphä- 
risch bedingte Elektrizität entstehen. 

2. Entschädigung wird  nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem  anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

3. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt in Höhe von 250 Euro
gekürzt. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag in Höhe von 25.000 Euro be-
grenzt. 

13) Kosten für die Dekontamination von Erdreich

1. ln Erweiterung der dem Vertrag zugrunde  liegenden Feuerversicherungsbedingungen  (AFB 08)
 ersetzt der Versicherer bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 250.000 Euro Kosten, die 
 der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen   
  Versicherungsfall aufwenden muss, um 

a) Erdreich von eigenen oder gepachteten Versicherungsgrundstücken innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu
vernichten; 

c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzu-
stellen. 

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles
erlassen wurden; 

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden  ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem Versicherer
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfreiheiten innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet 
wurden. 

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur
Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Bei- 
trag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall 
aufgewendet worden wäre. 

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen
des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem  anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres
eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versicherungssumme. 



7. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß§ 5 Nr. 1 AFB 08.

14) Provisorische Sicherungsmaßnahmen nach einem Einbruch

Versichert sind bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 2.500 Euro Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass infolge eines ersatzpflichtigen Schadens gemäß § 1a AERB 08 provisorische 
Reparaturmaßnahmen zum Schutz versicherter Sachen durchgeführt werden müssen. 

15) Mut- und böswillige Beschädigung an externen Signalgebern von Einbruchmeldeanlagen

ln Erweiterung von § 1 AERB 08 leistet der Versicherer bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in 
Höhe von 500 Euro Entschädigung bei Vorhandensein einer VdS-anerkannten oder vom Versicherer ab- 
genommenen Einbruchmeldeanlage für mut- und böswillige Beschädigung an den externen Signalgebern 
der Anlage. 

16) Wassermehrverbrauch

Versichert sind bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 2.500 Euro Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass infolge eines ersatzpflichtigen Schadens gemäß§ 1 Nr. 1a AWB 08 Leitungs- 
wasser austritt und der Mehrverbrauch durch das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt 
wird. 

17) Regenwasserfallrohre Innerhalb des Gebäudes
ln Erweiterung von § 1 Nr. 1 AWB 08 gilt auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenwasser- 
fallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist, als Leitungswasser. 

18) Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke

1. Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Anmeldung
auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke. Die Entschädigung ist jedoch je Betriebsgrundstück und 
Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag in Höhe von max. 250.000 Euro begrenzt. 

2. Versicherungsschutz für Schäden durch Einbruchdiebstahl gemäß § 1 AERB 08 besteht nur, wenn die
Sicherungen der neu hinzukommenden Betriebsgrundstücke den Sicherungen der Hauptbetriebsstelle 
entsprechen oder geeignete Sicherungen mit dem Versicherer vereinbart wurden. 

3. Der Versicherungsnehmer  ist verpflichtet,  bis zur nächsten Hauptfälligkeit ein Verzeichnis dieser Be-
triebsgrundstücke  einzureichen.  Bei nicht ausreichender  Versicherungssumme  sind die Bestimmungen 
über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
anzuwenden. 

4. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten ergeben sich aus Abschnitt B § 8 (Allgemeine
Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag).  Die Vorschriften über die Gefahrerhöhung nach Abschnitt 
B § 9 (Allgemeine Rechtsvorschriften zum Versicherungsvertrag) bleiben unberührt. 

5. Der Beitrag ändert sich entsprechend der Gefahrenlage bei den neu hinzukommenden Betriebs- 
grundstücken. 

19) Dekoschäden

Mitversichert gelten Schäden an Bodenbelägen, Innenanstrich und Tapeten, Wand- und 
Deckenverkleidungen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. Die Entschädigungsleistung 
ist begrenzt auf 1.000 Euro je Schadenfall. 



20) Schaufensterinhalt

ln Erweiterung von§ 1 AERB 08 gilt bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 15.000 Euro 
die Wegnahme des Schaufensterinhalts versichert, wenn der Täter zu diesem Zweck das Schaufenster 
zerstört und den Versicherungsort nicht betritt. 

21) Schaukästen und Vitrinen

1. Sachen in Schaukästen und Vitrinen sind außerhalb des Versicherungsorts gemäß § 6 Nr. 1) AERB 08
bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 15.000 Euro versichert. Dies gilt je- 
doch nur innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbaren 
Umgebung. 

2. Versicherungsschutz gemäß § 1 Nr. 2 b AERB 08 besteht, wenn der Dieb den Schaukasten oder die
Vitrine außerhalb eines Gebäudes erbricht oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge öffnet. 

22) Geschäftsfahrräder

Für in verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss gesicherte Fahrräder, sowie für Fahrradanhänger  erstreckt  
sich der Versicherungsschutz unter den nachfolgenden Voraussetzungen auch auf Schäden durch Diebstahl. 

Lose mit dem Fahrrad, dem Fahrradanhänger verbundene und regelmäßig deren Gebrauch dienende  
Sachen werden nur ersetzt, wenn sie zusammen mit den genannten Gegenständen entwendet worden sind. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

a) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der Polizei anzuzeigen und dem
Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass die Sachen nicht innerhalb von drei
Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurden.

b) Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und, sofern
üblicherweise vorhanden, die Rahmen- oder sonstige Identifikationsnummer oder
-kennzeichen zu beschaffen und aufzubewahren.

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach a), so ist der Versicherer zur Kündigung 
 berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit nach b), so kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er 
 die Merkmale anderweitig nachweisen kann. Andernfalls ist die Entschädigung auf höchstens 150 Euro  
 begrenzt. 

36) Mehrkosten durch Technologiefortschritt

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
Mehrkosten durch Technologiefortschritt als Folge eines Versicherungsfalles mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag, die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die
Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte infolge Technologie- 
fortschritts nicht möglich ist. 

Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sa- 
che in Art und Güte möglichst nahe kommt. 

3. Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun- 
gen und -auflagen. 



4. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes
zum Neuwert ersetzt. 

5. Ist die Versicherungssumme  einer vom Schaden betroffenen Position, für welche die Mehrkosten durch
Technologiefortschritt versichert sind niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so wird der 
nach Nr. 2 bis Nr. 4 ermittelte Betrag nur im Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert 
ersetzt. 

37) Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen  für Restwerte

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
bei der Anrechnung des Restwertes für die versicherte und vom Schaden betroffene Sache behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem 
Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache 
zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten. 

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte erfolgt nur,
soweit sie auf der Grundlage vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnungen 
beruhen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsatzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, 
werden sie für die Restwerte nicht berücksichtigt. 

3. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch
Beschränkung der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. 

4. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsneh- 
mer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten. 

38) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen  (ohne Restwerte)

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
Erhöhungen des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbe- 
schränkungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die  tatsächlich entstandenen
Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache durch be- 
hördliche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und 
Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen
Reste der versicherten und vom Schaden  betroffen Sache nicht wiederverwertet werden können, sind 
nicht versichert. 

4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behördli-
cher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur 
in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch
Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. 

Sofern für versicherte und vom Schaden betroffene Sachen die Klausel "Preisdifferenzversicherung" ver- 
einbart ist, werden Mehrkosten infolge Preissteigerungen ersetzt, die dadurch entstehen, dass sich die 
Wiederherstellung durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert. Ziffer 4 der Klausel "Preisdiffe- 
renzversicherung" wird insoweit abgeändert. 

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes
zum Neuwert ersetzt. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertscha- 



den zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche Mehrkosten durch
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte 
Betrag nur anteilig ersetzt. 

8. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsneh-
mer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten. 

39) Sachverständigenkosten

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag in Höhe von 15.000 Euro, so er- 
setzt der Versicherer von den nach den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe- 
dingungen durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des  Sachverständigenverfahrens zu 80%. 

 Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag in Höhe von 25.000 Euro, so er- 
setzt der Versicherer von den nach den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe- 
dingungen durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des  Sachverständigenverfahrens zu 100%. 

40-43) Bargeld und Wertsachen  
ln Erweiterung der A llgemeinen Versicherungsbedingungen  gelten auch versichert:  

Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Briefmarken, 
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbe- 
arbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck 
dienen; 

40) im verschlossenen  Panzergeldschrank
41) im verschlossenen gepanzerten Geldschrank
42) im verschlossenen mehrwandigen Stahlschrank mit einem Mindestgewicht von 300 kg*) oder
im gemauerten Stahlwandschrank mit mehrwandiger Tür*)  
*) mindestens Sicherheitsstufe B 

Die Entschädigung für die Positionen 40-42 ist je Versicherungsfall insgesamt auf 16.000 Euro begrenzt. 

43) unter anderem Verschluss  in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit gewähren, und zwar auch
gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst  
43.1) unverschlos sen  

Die Entschädigung für die Position 43 und 43.1 ist insgesamt je Versicherungsfall auf 2.500 Euro, für die 
Position 43.1 jedoch maximal auf 500 Euro begrenzt. 

44) Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen

Kosten für die Wiederherstellung  von Geschäftsunterlagen  sind gemäß §§ 5, Nr. 4 AFB 08, AERB  08, 
AWB 08 und AStB 08 mitversichert. 

45) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke

Abweichend von § 3 Nr. 6h) AFB 08, § 3 Nr. 6h) AERB 08, § 3 Nr. 6h) AWB 08 und § 3 Nr.6h) AStB 08 
gelten die dort genannten Sachen mitversichert. 

46) Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten

Gemäß §§ 5 AFB 08, AERB 08, AWB 08 und AStB 08 sind auch versichert, Aufräumungs-, Abbruch-, 



Bewegungs- und Schutzkosten sowie Aufräumungs-, Abbruch-, Abfuhr- und lsolierkosten für radioaktiv 
verseuchte Sachen gemäß der Klausel .Schäden durch radioaktive Isotope" ferner in der 
Feuerversicherung auch Feuerlöschkosten. 

47) Preisdifferenz-Versicherung

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde  liegenden Allgemeinen  Versicherungsbedingungen  sind
Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preissteigerungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher- 
stellung oder Wiederbeschaffung. 

3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich
veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wie- 
derherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären. 

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbe- 
schränkungen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt. 

5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts
zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstel- 
lungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die Mehrkosten durch
Preissteigerungen nach Nr. 1 versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte Betrag nur anteilig 
ersetzt. 

50) Gebäudeschäden und Schäden an Schaukästen und Vitrinen

Gemäß § 5 Nr.1 d + e AERB 08 ersetzt der Versicherer bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in 
Höhe von 25.000 Euro die notwendigen Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden, die innerhalb 
des Versicherungsorts durch einen Versicherungsfall oder den Versuch einer solchen Tat entstanden 
sind, 

a) durch Schlossänderungen an den Türen der als Versicherungsort vereinbarten Räume

b) am Gebäude

c) an Schaukästen und Vitrinen.

51) Schlüsselverlustversicherung für besondere Behältnisse

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe von 25.000 Euro, 
soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl versichert ist, nach Verlust eines Schlüssels zu Tresorräumen oder 
Behältnissen nach § 6 Nr. 3 AERB 08, die sich innerhalb der als Versicherungsort vereinbarten Räume 
befinden, die Aufwendungen für Änderung der Schlösser und Anfertigung neuer Schlüssel sowie für un- 
vermeidbares gewaltsames Öffnen und für Wiederherstellung der Behältnisse. 

52) Raub innerhalb des Versicherungsorts

Der Verlust von Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub innerhalb des Versicherungsgrund- 
stücks (Geschäftsberaubung) gemäß § 1 Nr. 4 AERB 08 ist bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in 
Höhe von 50.000 Euro versichert. 



53) Raub auf Transportwegen

Der Verlust von Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub auf Transportwegen (Transportbe- 
raubung) gemäß § 1 Nr. 5 AERB 08 ist innerhalb der EU und der Schweiz, unter der Voraussetzung, dass 
nicht mehrere Transporte gleichzeitig unterwegs sind, bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Höhe 
von 25.000 Euro versichert. 

60) Außen angebrachte Sachen

ln Erweiterung von § 6 Nr. 1 AFB 08, § 6 Nr. 1 AWB 08 und § 6 Nr. 1 AStB 08 gelten an der Außenseite 
des Gebäudes angebrachte Antenennanlagen, Gefahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanla- 
gen, Markisen, Schilder, Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände bis zur vereinbarten 
Entschädigungsgrenze in Höhe von 50.000 Euro versichert, soweit der Versicherungsnehmer die Gefahr 
dafür trägt. 

70) Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück (innerhalb der BRD)

Abweichend von § 6 Nr. 1 AFB 08 und § 6 Nr. 1 AWB 08 gelten Sachen im Freien auf dem Versiche- 
rungsgrundstück (innerhalb der BRD) mitversichert. 

71) Bewertungsregel (Goldene Regel)

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-bedingungen haben 
Sachen, die sich in Gebrauch befinden und die regelmäßig gewartet werden, unabhängig von ihrem, 
insbesondere durch ihr Abnutzungsgrad bestimmten Zustand, einen Zeitwert von mindestens 40 % des 
Neuwertes. 

82) Nässeschäden aufgrund undichter Fugen oder Fliesen

In der  Leitungswasserversicherung ersetzt der Versicherer Schäden durch bestimmungswidrigen 
Wasseraustritt aus einem verfugten und verfliesten Bereich, der unmittelbar an eine mit dem Rohrsystem 
verbundene Einrichtung angrenzt.



Klausel 211     Versicherung zusätzlicher Gefahren (10/2015)

Gefahrengruppe a: 
Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung 

1. In Erweiterung von § 1 Nr.1 AFB 08 und abweichend von § 2 Nr. 2 AFB 08 leistet der Versicherer
Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

innere Unruhen, böswillige Beschädigung,Streik oder Aussperrung

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. Versichert sind ferner  unmittelbare
Schäden durch Wegnahme bei Plünderungen im unmittelbaren Zusammenhang mit inneren
Unruhen.

2. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des Volkes in einer die
öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten
gegen Personen oder Sachen verüben.

3. Böswillige Beschädigung:
Als böswillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche, unmittelbare Beschädigung und Zerstörung
von versicherten Sachen. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
-Schäden, die im Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl entstehen, mit Ausnahme von
Schäden an versicherten Gebäuden;
-Schäden, die von dem Versicherungsnehmer selbst oder seinen Repräsentanten verursacht
werden;
-Schäden durch Betriebsangehörige und fremde im Betrieb tätige Personen

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn Gebäude dauernd oder vorübergehend unbenutzt sind. 

4. Streik ist eine gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeits-
einstellung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist eine auf ein
bestimmtes Ziel gerichtete, planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von
Arbeitnehmern.

Versichert sind Schäden an versicherten Sachen durch die unmittelbaren Handlungen der
streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einem Streik oder bei
Widerstand gegen eine Aussperrung.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden an Sachen der Betriebsangehörigen.

5. In Ergänzung zu § 2 Nr. 1 AFB 08 sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht
versichert Schäden durch:

a. kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Verfügung von hoher Hand;
b. Brand oder Explosion, soweit die Gefahren durch eine Feuerversicherung gedeckt werden

können.

6. Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen, böswillige Beschädigung,
Streik oder Aussperrung besteht nicht, soweit die Voraussetzungen für einen unmittelbaren oder
subsidiären Schadenersatzanspruch aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts
gegeben sind.

Ein Anspruch auf Entschädigung in den Fällen von Abs. 1 erstreckt sich nur auf den Teil des
Schadens, der die Höchstgrenzen aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts
überschreitet.

7. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.



8. Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung ist begrenzt auf die Versicherungssumme, maximal 2.500.000 EUR. Alle
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.

9. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwehr oder Minderung des Schadens macht,
werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die Höchstentschädigung
nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

10. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen zur Gefahrengruppe innere
Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung durch Kündigung mit einwöchiger
Frist außer Kraft setzen.



Klausel 211     Versicherung zusätzlicher Gefahren 

Gefahrengruppe b: 
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall 

1. In Erweiterung von § 1 Nr.1 AFB 08  leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall

zerstört oder beschädigt werden.

2. Fahrzeuganprall:
Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung der versicherten
Sachen durch die Berührung eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
-Schäden, die von den Fahrzeugen verursacht werden, die vom Versicherungsnehmer,  dem
Benutzer der versicherten Gebäude oder deren Arbeitnehmer betrieben werden; 
-Schäden an Fahrzeugen;
-Schäden durch Verschleiß;
-Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen.

3. Rauch:
Als Rauchschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen durch
Rauch, der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Versicherungsgrundstück
befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen austritt.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch dauernde Einwirkung des Rauches
entstehen.

4. Überschallknall:
Als Schaden durch Überschallknall gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung
versicherter Sachen, die direkt auf der durch den Überschallknall eines Flugzeuges
entstehenden Druckwelle beruhen. 

5. In Ergänzung zu § 2 Nr. 1 AFB 08 sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht
versichert Schäden durch:

a. kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Verfügung von hoher Hand;
b. Brand oder Explosion, soweit die Gefahren durch eine Feuerversicherung gedeckt werden

können.

6. Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall
besteht nicht, soweit die Voraussetzungen für einen unmittelbaren oder subsidiären
Schadenersatzanspruch aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts gegeben sind. 

Ein Anspruch auf Entschädigung in den Fällen von Abs. 1 erstreckt sich nur auf den Teil
des Schadens, der die Höchstgrenzen aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts
überschreitet.

7. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

8. Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall ist
begrenzt auf die Versicherungssumme, maximal 2.500.000 EUR. Alle Schäden, die im laufenden
Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.



9. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwehr oder Minderung des Schadens macht,
werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die Höchstentschädigung
nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

10. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen zur Gefahrengruppe
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall durch Kündigung mit einwöchiger Frist außer Kraft setzen.



Summenanpassungsklausel SAK 083 

1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies besonders
vereinbart ist, erhöht sich zur Anpassung an Wertänderungen der
versicherten Sachen mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres
entsprechend um einen Prozentsatz in Höhe von 2%.

2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird auf volle
Euro aufgerundet. Die neue Versicherungssumme und die
geänderte Prämie werden dem Versicherungsnehmer jeweils
bekanntgegeben.

3. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
bleiben unberührt.

4. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die
geänderte Versicherungssumme kann der Versicherungsnehmer
durch schriftliche Erklärung die ihm mitgeteilte Veränderung
rückwirkend aufheben. Will der Versicherungsnehmer zugleich die
Erklärung gemäß Nr. 5 abgeben, so muss dies deutlich zum
Ausdruck kommen.

5. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass
die Bestimmungen über die Summenanpassung für die
Versicherung von beweglichen Sachen künftig nicht mehr
anzuwenden sind.

6. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen
erheblicher Überversicherung wird durch diese Vereinbarung nicht
eingeschränkt



 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 
B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen,  

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 ausgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
HVS Hamburger Versicherungs-Service AG, Stiftstr. 46, 20099 Hamburg 
Fax: 040-28 442 270; E-Mail: info@hvs.ag. 
 

Widerrufs- 
folgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um 
einen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie. Der Versicherer hat zurückzuzah-
lende Beiträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere 
Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 8 Absatz 3 VVG nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 
Widerrufen Sie Ihren Änderungsantrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
. 

Abschnitt 2 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

 Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im 
Einzelnen aufgeführt: 

 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
 Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

 1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer; 

 2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch 
den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form; 

 3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
 4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 

Leistung des Versicherers; 
 5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien 

einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfas-
sen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berech-
nung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

 6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
 7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 

befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
 8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versi-

cherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
 9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe-

sondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zah-
len haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

 10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 
 11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich 

etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form; 

 12. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 
vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

 13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht; 

 14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikati-
on während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

 15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gege-
benenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit 
für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

 16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichts-
behörde. 
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